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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/381 S 
Stadtbürgerschaft 22.12.20 
20. Wahlperiode  

Mitteilung des Senats vom 22. Dezember 2020 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 112  
(mit Vorhaben- und Erschließungsplan) für die Errichtung eines Geschäftsgebäudes 
mit Gastronomie am Bahnhof Blumenthal in Bremen-Blumenthal zwischen 
Bahntrasse Farge-Vegesack, Gewerbegleis „Zur Westpier", Landrat-Christians-Straße 
und Jenny-Ries-Platz 
(Bearbeitungsstand: 18. November 2020) 

Als Grundlage einer städtebaulichen Ordnung für das oben näher bezeichnete 
Gebiet wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 112 (Bearbeitungsstand: 
18. November 2020) vorgelegt. 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung hat hierzu 
am 3. Dezember 2020 den als Anlage beigefügten Bericht erstattet. 

Der Bericht der städtischen Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwick-
lung wird der Stadtbürgerschaft hiermit vorgelegt. 

Der Senat schließt sich dem Bericht der städtischen Deputation für Mobilität, 
Bau und Stadtentwicklung an und bittet die Stadtbürgerschaft, den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan 112 (mit Vorhaben- und Erschließungsplan) für die 
Errichtung eines Geschäftsgebäudes mit Gastronomie am Bahnhof Blumenthal 
in Bremen-Blumenthal zwischen Bahntrasse Farge-Vegesack, Gewerbegleis 
„Zur Westpier“, Landrat-Christians-Straße und Jenny-Ries-Platz (Bearbei-
tungsstand: 18. November 2020) zu beschließen. 

Bericht der städtischen Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 112 
(mit Vorhaben- und Erschließungsplan) für die Errichtung eines Geschäftsge-
bäudes mit Gastronomie am Bahnhof Blumenthal in Bremen-Blumenthal zwi-
schen Bahntrasse Farge-Vegesack, Gewerbegleis „Zur Westpier“, Landrat-
Christians-Straße und Jenny-Ries-Platz  
(Bearbeitungsstand: 18. November 2020) 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung legt den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 (Bearbeitungsstand: 18. November 
2020) und die entsprechende Begründung vor. 

A. Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 

1. Aufhebung des Planaufstellungsbeschlusses zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan 55, Einstellung des Planverfahrens 

Die vorherige Planung des Vorhabenträgers, die eine Wohnnutzung 
im Plangebiet vorgesehen hatte und über die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans 55 planungsrechtlich gesichert wer-
den sollte, konnte aus Immissionsschutzgründen nicht realisiert 
werden. Infolgedessen haben sich die Planungsziele grundsätzlich ge-
ändert.  
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Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 
hat daher am 13. Februar 2020 beschlossen, das Verfahren zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan 55 einzustellen und zur besseren 
Unterscheidbarkeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Wiedernutzbarmachung des Bahnhofareals in einem neuen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan zu steuern. 

2. Planaufstellungsbeschluss 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 
hat in ihrer Sitzung am 13. Februar 2020 den Beschluss zur Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 112 gefasst. Der 
Planaufstellungsbeschluss ist am 25. Februar 2020 amtlich bekannt 
gemacht worden.  

In der gleichen Sitzung hat die Deputation auch den Beschluss zur 
Aufhebung des Planaufstellungsbeschlusses zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan 55 gefasst. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 112 ersetzt das zuvor begon-
nene, aber eingestellte Planverfahren zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan 55. 

3. Absehen von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Absatz 1 BauGB 

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 55 ist am 25. Juni 2013 eine 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung im 
Wege einer öffentlichen Einwohnerversammlung durchgeführt wor-
den. Es wurden jeweils Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu der 
beabsichtigten Planung beantwortet und Anregungen entgegenge-
nommen, die Gegenstand eingehender Prüfung bei der weiteren Pla-
nentwicklung wurden. Schriftliche Stellungnahmen lagen nicht vor. 

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
112 wurde auf die Durchführung einer erneuten frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung verzichtet. Das Planverfahren für den Bebau-
ungsplan 112 bezieht sich auf die durchgeführte frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit im Planverfahren zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan 55, da die allgemeinen Ziele der Planung, die 
Wiedernutzbarmachung des Bahnhofareals weiterhin bestehen blei-
ben. Nach § 3 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 BauGB kann „von der Un-
terrichtung und Erörterung abgesehen werden (…), wenn (…) die 
Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer Grundlage 
erfolgt ist.“. 

4. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Absatz 1 BauGB 

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 55 ist am 12. Juni 2013 ein 
Scoping-Termin für die Träger öffentlicher Belange durchgeführt wor-
den. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 eine zusätzliche, einge-
schränkte frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Absatz 1 BauGB 
am 10. Februar 2020 durchgeführt. Das Ergebnis dieser Beteiligung ist 
in die Planung eingeflossen. 

5. Gleichzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach § 4a Absatz 2 BauGB und öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB  

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB und die Anhö-
rung der zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB sind für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan 112 gleichzeitig durchgeführt worden (§ 4a Absatz 2 
BauGB).  
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Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 
hat am 3. September 2020 beschlossen, den Entwurf zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan 112 mit Begründung öffentlich auszule-
gen.  

Der Planentwurf mit Begründung hat vom 1. Oktober 2020 bis 12. No-
vember 2020 gemäß § 3 Absatz 2 BauGB bei der Senatorin für Klima-
schutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 
öffentlich ausgelegen. Zugleich hat Gelegenheit bestanden, vom Ent-
wurf des Planes mit Begründung im Ortsamt Blumenthal Kenntnis zu 
nehmen.  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB unterrichtet wor-
den. 

6. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange und der öffentlichen Auslegung 

Stellungnahme des Beirates Blumenthal 

Der Beirat Blumenthal hat in seiner digitalen Sitzung am 9. November 
2020, bestätigt durch das elektronische Umlaufverfahren am 11. No-
vember 2020, folgende Stellungnahme gefasst:  

„Der Beirat Blumenthal begrüßt die Entwicklung am Bahnhof Blu-
menthal und bedankt sich beim Bauamt Bremen-Nord für die Vorstel-
lung der Planung im Rahmen der Beiratssitzung am 14. September 
2020. Als Anregungen hat der Beirat folgende Punkte zum VE 112 be-
schlossen und bittet um Berücksichtigung in der weiteren Planung: 

1) Bei der Neugestaltung des Bahnhofs Blumenthal soll eine Lade-
säule für Pedelecs und E-Bikes errichtet werden. 

2) Bei der Neugestaltung des Bahnhofs Blumenthal sollen im östli-
chen Bereich von den 26 vorgesehenen Abstellplätzen fünf Stück 
als abschließbare Boxen ausgeführt werden.  

3) Bei der Neugestaltung des Bahnhofs Blumenthal sind die laut Pla-
nung angedachten 54 Fahrradstellplätze gemäß § 11 Absatz 3 
StellplOG zu überdachen. Zur Finanzierung und schnellstmögli-
chen Umsetzung dieser Maßnahmen durch die zuständigen Stel-
len verweist der Beirat Blumenthal auf die etwaige Möglichkeit 
der Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Richtlinie zur För-
derung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld 
(Kommunalrichtlinie) vom 22. Juli 2020 mit einer Förderhöhe von 
60 Prozent bis 80 Prozent oder anderen möglichen Förderprogram-
men. 

Zusätzlich bitte ich darum, gemäß den Bestimmungen des Bremischen 
Informationsfreiheitsgesetzes zu prüfen, ob Ihre Antwort auf diesen 
Beiratsbeschluss auf der Internetseite unseres Ortsamtes veröffentlich 
werden darf und um entsprechende Mitteilung. 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 
gibt dazu folgende Stellungnahme ab: 

Zu 1.) 

Ladesäulen: Der Vorhabenträger beabsichtigt auf der östlichen Stell-
platzanlage eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen für Elektroautos zu 
errichten. Darüber hinaus plant er auch die Errichtung von mindes-
tens einer Anschlussstelle zum Laden von Batterien für Elektrofahrrä-
der. Eine Verpflichtung seitens der Stadt für die Errichtung der E-
Ladesäulen besteht jedoch nicht.  
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Zu 2.) 

Abschließbare Boxen für Fahrräder: Die Fahrradabstellplätze im Plan-
gebiet sind den neuen Nutzungen, wie dem Café, der Bankfiliale, ei-
ner Arztpraxis et cetera vorbehalten. Daher werden diese Fahr-
radabstellplätze nur kurzeitig genutzt. Abschließbare Boxen für Fahr-
räder im Plangebiet sind daher nicht erforderlich. Fahrradabstell-
plätze für Bahnpendler bestehen bereits neben der Kfz-
Stellplatzanlage westlich des Plangebiets.  

Zu 3.) 

Überdachung Fahrradabstellplätze: Zur Schaffung kurzer Wege wer-
den die Fahrradabstellplätze im Plangebiet den Nutzungen zugeord-
net. So werden im westlichen Teilbereich vor dem Café und dem 
Zugang zur Bankfiliale Fahrradbügel und im östlichen Teil vor dem 
Eingang zur Arztpraxis und den weiteren Nutzungen eine überdachte 
Fahrradabstellanlage errichtet. Die Fahrradbügel im westlichen Be-
reich sollen als Teil des neu gestalteten Bahnhofsvorplatzes aus ge-
stalterischen Gründen kein Dach bekommen. Der Bahnhofsvorplatz 
soll offen gestaltet werden und mit der Außengastronomie des Cafés 
eine hohe Aufenthaltsqualität entwickeln. Die historische Bahnhofs-
fassade sowie der Neubau mit seinem rötlichen Klinker stellen dabei 
die räumliche Fassung des Bahnhofsplatzes dar. Eine Überdachung 
der Fahrradabstellplätze vor dem Café und der Bankfiliale würden 
sich nachteilig auf das neu gestaltete Platzbild auswirken. Für die 
Bike&Ride-Anlage auf dem Jenny-Ries-Platz gibt es bereits eine über-
dachte Fahrradabstellanlage. 

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft empfiehlt, die Stellungnahme zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Weitere Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben 
Hinweise vorgebracht, die zu Anpassungen/Ergänzungen des Plans 
und der Begründung geführt haben. Auf den Gliederungspunkt 8. 
dieses Berichtes wird verwiesen. 

Nach Klärung einzelner Fragen haben die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gegen die Planung keine Einwendungen. 

7. Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Anlässlich der öffentlichen Auslegung ist keine Stellungnahme aus 
der Öffentlichkeit eingegangen. 

8. Änderung des Planentwurfs und der Begründung nach der öffentli-
chen Auslegung 

8.1 Änderung des Planentwurfs 

Nach der öffentlichen Auslegung und der gleichzeitig durchgeführten 
Behördenbeteiligung ist der Planentwurf überarbeitet und wie folgt 
inhaltlich angepasst beziehungsweise präzisiert worden: 

• Geltungsbereich: Das rund 4,5 m² große Flurstück 57/1 sowie ein 
rund 20 m² großes Teilstück des Flurstück 58/2 sind aus dem Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans herausge-
nommen worden, da sie für die Umsetzung der Vorhabenplanung 
nicht relevant sind. 

• Die öffentliche Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestim-
mung „Fußgängerbereich“ wurde am nördlichen Ende um rund 
10 m² vergrößert, um vom Plangebiet aus einen barrierefreien Zu-
gang zum Bahnsteig herstellen zu können. 
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• Es wurde eine neue textliche Festsetzung aufgenommen, dass auf 
mindestens der Hälfte der Flachdachflächen Photovoltaikanlagen 
zu errichten sind. 

Als Vorhabenträgerin fungiert nunmehr die Bahnhof Blumenthal 
GmbH (vertreten durch die Herren Jan-Gerd Kröger und Jan-Hendrik 
Kröger). Darüber hinaus sind redaktionelle Anpassungen erfolgt. Der 
Bebauungsplanentwurf (Bearbeitungsstand: 18. November 2020) ent-
hält die vorgenannten Anpassungen. 

8.2 Änderung in der Begründung nach der öffentlichen Auslegung 

Aufgrund der vorgenannten Anpassungen des Entwurfs des Bebau-
ungsplanes sowie weiterer Hinweise im Rahmen der Trägerbeteili-
gung und öffentlichen Auslegung ist die Planbegründung 
überarbeitet beziehungsweise ergänzt worden: 

• Kapitel A „Plangebiet“: Geltungsbereich: Das rund 4,5 m² große 
Flurstück 57/1 sowie ein rund 20 m² großes Teilstück des Flur-
stücks 58/2 sind aus dem Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans herausgenommen worden, da sie für die 
Umsetzung der Vorhabenplanung nicht relevant sind. 

• Kapitel C 4 „Verkehrliche Erschließung“: Es wurden ergänzende 
Aussagen zur Leistungsfähigkeit der Erschließungsstraßen sowie 
zur Erreichbarkeit für Fußgänger und Radfahrer getroffen. Zudem 
wird beschrieben, dass vom Plangebiet aus über eine Rampe und 
eine Treppenanlage ein zweiter Zugang zum Bahnsteig der Regio-
S-Bahn geschaffen wird  

• Kapitel C 5 „Mobilität/Stellplätze“: Es wurde dargelegt, dass sich 
die Anzahl der Fahrradabstellplätze auf 64 und sich die Anzahl 
der Behindertenstellplätze erhöht haben.  

• Kapitel C 6 „Entwässerung“: Es wird klargestellt, dass das Regen-
wasser wie bisher in den bestehenden Regenwasserkanal (Eigen-
tümerin Farge-Vegesacker-Eisenbahn) eingeleitet wird, dass 
jedoch eine Entwässerung in die Vorflut der FVE entlang der 
Gleisstrecke unzulässig ist. Zudem wird ergänzt, dass auch die 
neuen Baumscheiben und Pflanzbeete Regenwasser aufnehmen 
können. Es wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass im nach-
folgenden Genehmigungsverfahren ein Überflutungsnachweis zu 
führen ist.  

• Kapitel C 7 „Immissionsschutz: Es wurde dargelegt, dass bei den 
schalltechnischen Berechnungen vom Schallschutzgutachter der 
Schienenbonus von 5 dB angesetzt wurde. 

• Kapitel C 9 „Örtliche Bauvorschriften“: Ergänzung, dass auf der 
Ostseite des Plangebietes die größere Fahrradabstellanlage über-
dacht wird. 

• Kapitel C 10 „Klimaschutz“: Es wurde ergänzt, dass im Bebau-
ungsplan eine textliche Festsetzung zur Errichtung von Photovol-
taikanlagen aufgenommen wurde.  

• Kapitel C 14 „Landesarchäologie“: Es wurde ein Hinweis aufge-
nommen, dass es in dem Plangebiet einen archäologischen Fund-
platz gibt und dass eine Beteiligung des Landesarchäologen an 
den Erdarbeiten unbedingt erforderlich ist. 

• Kapitel C 11 „Altlasten“ letzter Absatz: Der Verweis auf den Um-
gang mit Bodenaushub gemäß LAGA M20 wurde ersetzt durch 
eine Formulierung der Bodenschutzbehörde. 

• Kapitel D „Umweltbericht“: Die Eingriffs/-Ausgleichsbilanzie-
rung wurde um die Verkleinerung des Plangebietes und um die 
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Errichtung eines barrierefreien Podests als Bahnzugang aktuali-
siert. 

• Kapitel D „Umweltbericht“: Es wurde daraufhin gewiesen, dass 
aufgrund der Nähe zur Eisenbahnstrecke die Regelungen der 26. 
Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über 
elektromagnetische Felder – 26. BImSchV) zu berücksichtigen 
sind. 

• Das Kapitel E „Finanzielle Auswirkungen“ wurde aktualisiert.  

• Im Anhang wurde das aktualisierte Freiraumkonzept dargestellt. 

Im Übrigen wurde die Begründung redaktionell überarbeitet. 

Die beigefügte Begründung (Bearbeitungsstand: 18. November 2020) ent-
hält die vorgenannten Ergänzungen und Änderungen. 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung emp-
fiehlt, der ergänzten Begründung (Bearbeitungsstand:18. November 2020) 
zuzustimmen. 

9. Absehen von einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Ab-
satz 3 BauGB 

Die Planänderung nach der öffentlichen Auslegung ist insgesamt von 
untergeordneter Bedeutung und stellt eine Randkorrektur dar, ohne 
dass wesentliche Veränderungen der Planung beziehungsweise Be-
troffenheiten entstehen. Durch diese Anpassung des Planentwurfs 
(siehe Gliederungspunkt 8 des Berichtes der städtischen Deputation 
für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung) werden die Grundzüge der 
Planung nicht berührt.  

Unter dieser Voraussetzung kann gemäß § 4a Absatz 3 Satz 4 BauGB 
die Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Er-
gänzung betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt werden.  

Die vorgenannte Anpassung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans 112 berücksichtigt die im Rahmen der Behördenbeteiligung vor-
getragenen Hinweise und wurden mit den davon berührten Behörden 
und dem Vorhabenträger einvernehmlich abgestimmt. Abwägungs-
relevante neue Erkenntnisse und Inhalte haben sich dadurch nicht er-
geben. Auf eine Einholung von weiteren Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit kann verzichtet werden, da diese von den Planänderun-
gen nicht betroffen ist. Daher wird von einer erneuten öffentlichen 
Auslegung gemäß § 4a BauGB abgesehen. 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 
wird um eine entsprechende Beschlussfassung gebeten. 

B. Beschluss 

Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung bittet 
den Senat und die Stadtbürgerschaft, den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan 112 (mit Vorhaben- und Erschließungsplan) für die Errichtung 
eines Geschäftsgebäudes mit Gastronomie am Bahnhof Blumenthal in Bre-
men-Blumenthal zwischen Bahntrasse Farge-Vegesack, Gewerbegleis 
„Zur Westpier“, Landrat-Christians-Straße und Jenny-Ries-Platz (Bearbei-
tungsstand: 18. November 2020) zu beschließen. 

Falk-Constantin Wagner 

(Sprecher) 
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Begründung 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 (mit Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan) für die Errichtung eines Geschäftsgebäudes mit Gastronomie am 
Bahnhof Blumenthal in Bremen-Blumenthal zwischen  
- Bahntrasse Farge-Vegesack, 
- Gewerbegleis „Zur Westpier“ 
- Landrat-Christians-Straße und  
- Jenny-Ries-Platz 
(Bearbeitungsstand: 18. November 2020) 

A. Plangebiet  

Das knapp 5 800 m² große Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans 112 liegt im Stadt- und Ortsteil Blumenthal und umfasst das 
Areal des ehemaligen Blumenthaler Bahnhofs an der Landrat-Christians-
Straße 86 mit dem historischen Bahnhofsgebäude und einem Mehrfamili-
enhaus (Landrat-Christians-Straße 82). Zu dem Plangebiet zählt auch eine 
östlich an das Gewerbegleis „Zur Westpier“ angrenzende private Grünflä-
che (Flurstück 56/5, Gemarkung VR 158).  

Das Plangebiet wird im Wesentlichen begrenzt: 

• im Norden durch den Bahnsteig Bahnhof Blumenthal der Regio-S-
Bahnlinie „Bremen-Farge“, 

• im Osten durch das Gewerbegleis „Zur Westpier“ (Gleistrasse zum 
Gewerbegebiet Bremer-Vulkan) sowie den Friedhof Blumenthal, 

• im Süden durch die Landrat-Christians-Straße und 

• im Westen durch den Busbahnhof Blumenthal am Jenny-Ries-Platz. 

Zu dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zählen 
die Flurstücke 55/8, 56/5, 56/6 und 58/1 (Gemarkung VR 158). Zudem wer-
den Teile des Flurstücks 56/3 als städtische Flächen gemäß § 12 Absatz 4 
Baugesetzbuch (BauGB) in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
einbezogen. 

Maßgeblich für die Abgrenzung des Vorhaben- und Erschließungsplans 
und des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind die in der Planzeich-
nung dargestellten Geltungsbereiche.  

B. Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes 

1. Entwicklung und Zustand 

Der Bahnhof Blumenthal ist im Jahre 1888 errichtet worden und ist 
aufgrund seiner Historie und Lage von besonderer Bedeutung für die 
Entwicklung des heutigen Bremer Stadtteils Blumenthal. Das Plange-
biet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 liegt an der ehe-
maligen Platzfläche „Bei Ständer“, dem heutigen Jenny-Ries-Platz, 
der den Ortseingang Blumenthal, von der Lindenstraße aus Vegesack 
kommend, markiert. Nach dem Abriss des ausgebrannten Fachwerk-
hauses „Ständer“, das früher eine Gastronomie beinhaltete und des-
sen Grundstück bis heute nicht wieder bebaut wurde, sowie der 
Aufgabe des Bahnhofgebäudes hat der Ortseingang seine städtebau-
liche Bedeutung verloren. Heute ist der Bereich überwiegend ver-
kehrlich geprägt, im Wesentlichen durch den ausgebauten 
Busbahnhof mit einer anschließenden P+R-Anlage.  

Mit der Wiederaufnahme des Personenverkehrs nach fast fünfzig Jah-
ren durch die Farge-Vegesacker Eisenbahn im Jahre 2010 hat der 
Bahnhof Blumenthal als Umsteigepunkt von der Regio-S-Bahn zum 
Linienbus wieder an Bedeutung gewonnen.  
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Das historische Bahnhofsgebäude selbst sowie auch der angrenzende 
Güterschuppen sind jedoch von Leerstand geprägt. Lediglich im 
Obergeschoss des Bahnhofgebäudes besteht noch eine Betriebsleiter-
wohnung. Die Wohnnutzung wird nach Beendigung des Mietverhält-
nisses aufgegeben und die Wohnung für eine Büronutzung umgebaut. 
Das ebenfalls im Plangebiet liegende Wohnhaus Landrat-Christians-
Straße 82 beinhaltet keine Wohnnutzungen mehr. Der bauliche Zu-
stand des Güterschuppens ist sehr schlecht und verhindert eine Nach-
nutzung. Die Gebäude des Bahnhofensembles sind in Teilen durch 
Vandalismus beschädigt, sodass das Plangebiet durch einen städte-
baulichen Missstand geprägt ist.  

2. Geltendes Planungsrecht 

Der Flächennutzungsplan Bremen stellt für das Plangebiet eine ge-
mischte Baufläche und für die nördlich verlaufende Gleisstrecke eine 
Bahnanlage dar. Zudem ist im Flächennutzungsplan das Symbol „Re-
gional bedeutsamer Umstiege- und Endhaltepunkt“ dargestellt. Das 
Plangebiet ist Teil einer im Flächennutzungsplan dargestellten Bau-
fläche mit zu sichernden Grünfunktionen. Diese Grünschraffur weist 
auf ein besonderes Planerfordernis bei Innenentwicklungsvorhaben 
hin.  

Mit der Errichtung einer Bäckerei mit Café sowie eines Geschäftsge-
bäudes mit Büronutzungen und einer Arztpraxis wird der vorhaben-
bezogene Bebauungsplan 112 im Sinne von § 8 Absatz 2 BauGB aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. Mit der Anpflanzung neuer 
Bäume und Hecken wird der Vorgabe nach der Berücksichtigung der 
Grünfunktionen des Planbereichs nachgekommen.  

Bestehende Bebauungspläne existieren für das Plangebiet nicht, so-
dass für die Beurteilung von Vorhaben § 35 BauGB „Bauen im Außen-
bereich“ maßgeblich ist.  

3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplans 

Der Vorhabenträger, der Eigentümer des historischen Bahnhofsge-
bäudes ist, beabsichtigt das Gebäude umzubauen und einer neuen, 
gastronomischen Nutzung zuzuführen. Der an den Bahnhof angren-
zende Schuppen der ehemaligen Güterabfertigung wird abgerissen 
und durch ein neues Geschäftsgebäude ersetzt. Dieser Gebäudeteil 
verläuft, wie der Güterschuppen, in linearer Flucht zum Bahnhofsge-
bäude parallel zum Bahngleis, knickt jedoch auf der Hälfte seiner 
Länge mit einem Gebäudeteil in orthogonaler Ausrichtung zur Land-
rat-Christians-Straße ab. Der Übergangsbereich zwischen dem Alt- 
und Neubau wird als ein eingeschossiger Verbindungsbau herge-
stellt. Durch den eingeschossigen Verbindungsbau wird der alte 
Bahnhof optisch freigestellt, was seine ortsbildprägende Bedeutung 
hervorhebt.  

Als gastronomische Nutzung für das alte Bahnhofsgebäude und den 
Verbindungsbau ist eine Bäckerei mit einem Café vorgesehen. Der 
Gastraum des Cafés wird dabei im Erdgeschoss des Bahnhofgebäudes 
angeordnet. Durch die rechtwinklige Gebäudekörperanordnung er-
hält der historische Bahnhof einen neuen, städtisch geprägten Vor-
platz, der durch die Außengastronomie des Cafés eine belebende 
Nutzung erfährt. Der ruhende Verkehr wird, abgesehen von einem 
Behindertenstellplatz und zwei Kurzzeitstellplätzen, auf die Ostseite 
des Neubaus verlagert. Hier ist ein weiterer Behindertenstellplatz vor-
gesehen.  

In dem an das Café anschließenden Geschäftsgebäude ist die Errich-
tung einer Bankfiliale vorgesehen. In dem Gebäude werden des Wei-
teren Büro- und Praxisräume für eine Arztpraxis und einen 
Pflegedienst angeboten.  
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Die Erdgeschosszonen des Geschäftsgebäudes sowie des Verbin-
dungsbaus sollen sich durch eine transparente Gestaltung mit Glas-
fassaden zum Bahnhofsvorplatz öffnen und so zur Belebung und 
Attraktivität des neuen Platzes beitragen. Die weiteren Fassadenele-
mente der Neubauten werden in Anlehnung an die Fassade des his-
torischen Bahnhofgebäudes mit einem rotbraunen Klinker, 
beziehungsweise Verblender ausgeführt. 

Die Bebauungskonzeption wird ergänzt um die Errichtung eines 
neuen Fußweges, der seinen Ausgangspunkt an der Fußgängerque-
rung der Landrat-Christians-Straße nimmt und geradlinig auf einen 
neuen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig der Regio-S-Bahn führt. 
Dieser westlich am neuen Bahnhofsvorplatz vorbeiführende Fußweg 
ist Bestandteil der verkehrlichen Neuordnung und städtebaulichen 
Aufwertung des Platzraumes am S-Bahn Haltepunkt „Blumenthal“. 
Zur Förderung des Umweltverbundes ist zudem im Rahmen eines Mo-
bilitätskonzepts die Bereitstellung von zwei Kfz-Stellplätzen im Plan-
gebiet für ein Carsharing vorgesehen. Für die verkehrliche 
Erschließung soll die bestehende Zufahrt zum Bahnhofsgebäude von 
der Landrat-Christians-Straße genutzt werden. Die Planung sieht je-
doch vor, dass die Erschließung der Stellplätze nicht über den Bahn-
hofsvorplatz, sondern an dem neu zu erstellenden Kopfbau des 
Geschäftsgebäudes vorbei auf die östliche Seite führt.  

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
112 sind eine Freiraumkonzeption zur Gestaltung des Vorplatzes so-
wie der weiteren Außenanlagen des Vorhabens und ein Grünord-
nungsplan zur Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege erarbeitet worden. Die Freiraumkonzeption 
sieht die Errichtung eines städtischen Vorplatzes mit neuen Baum-
pflanzungen sowie eine Eingrünung des Plangebietes gegenüber der 
nördlich verlaufenden Gleisanlage vor. Teil der Grünordnungspla-
nung ist auch die Begrünung von Flachdächern gemäß dem Ortsge-
setz über die Begrünung von Freiflächen und Flachdachflächen in der 
Stadtgemeinde Bremen (Begrünungsortsgesetz Bremen).  

Durch die Vorhabenplanung mit einer Nachnutzung des historischen 
Bahnhofsgebäudes erhält das Plangebiet neue Impulse, die auch zu 
einer Belebung und Aufwertung des für Blumenthal bedeutsamen 
Ortseingangs führen. Mit der Errichtung einer Bäckerei mit Café und 
dem Neubau eines Geschäftsgebäudes zielt die Planung zudem auf 
die funktionale Stärkung des Stadtteils Blumenthal durch Ansiedlung 
öffentlichkeitswirksamer Nutzungen ab. Mit Umsetzung der Vorha-
benplanung erfolgt eine Beseitigung bestehender städtebaulicher 
Missstände und eine Aufwertung des S-Bahn-Haltepunkts Blument-
hal.  

4. Planungsverfahren 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 erfolgt 
im Regelverfahren mit einer Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 
BauGB in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 
werden. In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden gemäß 
§ 12 Absatz 4 Flächen einbezogen, die nicht im Geltungsbereich des 
Vorhaben- und Erschließungsplans liegen.  

Mit dem Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans 112 wurde auch die Aufhebung des Planaufstellungsbe-
schlusses zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 55 beschlossen, 
der für das gleiche Plangebiet die Erhaltung des Bahnhofs für eine 
Wohnnutzung vorgesehen hatte. Der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan 55 wurde von Mai bis Juni 2014 öffentlich ausgelegt. Da sich im 
Rahmen des Planverfahrens herausgestellt hatte, dass sich eine 
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Wohnnutzung im Plangebiet nicht realisieren lässt, wurde von der Pla-
nung Abstand genommen. Die gutachterlichen Erkenntnisse aus dem 
Verfahren sind in die Aufstellung des neuen Bebauungsplans einge-
flossen.  

Das Planverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 sat-
telt auf das durchgeführte Verfahren zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan 55 auf, da die allgemeinen Ziele der Planung, die 
Wiedernutzbarmachung des Bahnhofareals weiterhin bestehen blei-
ben. 

Die Schritte der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Ab-
satz 1 BauGB und der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 
Absatz 1 BauGB wurden für das Planverfahren zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan 112 nicht wiederholt. In Bezug auf die Beteili-
gung der Öffentlichkeit ist im BauGB im § 3 Absatz 1 Satz 3 Nummer 
2 festgelegt, dass „von der Unterrichtung und Erörterung abgesehen 
werden kann, wenn (…) die Unterrichtung und Erörterung bereits zu-
vor auf anderer Grundlage erfolgt ist.“ Zur Unterrichtung und Erörte-
rung der Öffentlichkeit für das Planverfahren des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 55 fand am 25. Juni 2013 eine Einwohnerversamm-
lung statt. Darüber hinaus wurde die Öffentlichkeit im Rahmen der 
Auslegung über die allgemeinen Ziele der Planung, die Wiedernutz-
barmachung des Bahnhofareals informiert.  

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 55 ist am 12. Juni 2013 ein 
Scoping-Termin für die Träger öffentlicher Belange durchgeführt wor-
den. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 eine zusätzliche, einge-
schränkte frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Absatz 1 BauGB 
am 10. Februar 2020 durchgeführt. Das Ergebnis dieser Beteiligung ist 
in die Planung eingeflossen. 

C. Planinhalt 

1. Art der baulichen Nutzung 

Das im Plangebiet zulässige konkrete Bauvorhaben mit den vorgese-
henen Nutzungen wird durch Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 112 bestimmt. In diesem wird kein Baugebiet gemäß 
BauNVO festgesetzt, sondern die Art der baulichen Nutzung nach Zif-
fer 1 der textlichen Festsetzungen abschließend bestimmt. So sind im 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  

• ein Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

• Anlagen für gesundheitliche Zwecke, 

• Schank- und Speisewirtschaften, 

• Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr 
als 200 m² sowie  

• Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 

zulässig. 

Mit der Zulässigkeit der oben genannten Gebäude und Betriebe kön-
nen im Plangebiet entsprechend der Vorhabenplanung eine Bankfili-
ale, eine Bäckerei mit Café, eine Arztpraxis sowie Büroräume für 
einen Pflegedienst oder andere Dienstleistungsunternehmen angesie-
delt werden.  

Einzelhandelsbetriebe sind zulässig, wenn sie eine Verkaufsfläche 
von 200 m² nicht überschreiten. Diese Regelung soll die Möglichkeit 
eröffnen, im Plangebiet auch einen Kiosk für den Verkauf von Waren 
für Pendler oder andere Reisende errichten zu können. Mit der Be-
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schränkung der Verkaufsfläche auf 200 m² sind keine negativen Aus-
wirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Blumenthals zu er-
warten.  

Mit der Beschränkung der Zulässigkeit der vorgenannten Nutzungen 
innerhalb des Bahnhofs- und des anschließenden Geschäftsgebäudes 
werden diese planungsrechtlich gesichert. Andere Nutzungen wer-
den damit ausgeschlossen. Die Verpflichtung zur Umsetzung des Vor-
habens erfolgt im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl 
(GRZ), die Anzahl der Vollgeschosse sowie durch maximalen Gebäu-
dehöhen für das Vorhaben bestimmt.  

Auf Grundlage der städtebaulichen Konzeption wird für das Plange-
biet eine GRZ von 0,6 festgesetzt, die eine ausreichende Bebauungs-
dichte für das Vorhaben sicherstellt. Mit der GRZ 0,6 wird die zu-
lässige Obergrenze der GRZ von 0,6 für Mischgebiete sowie von 0,8 
für Gewerbegebiete gemäß § 17 Absatz 2 BauNVO eingehalten be-
ziehungsweise unterschritten. Die Begrenzung der Überbauung des 
Grundstücks wurde auch festgesetzt, um im Übergang zu der Fried-
hofsfläche im Osten und den Freiflächen der Burg Blomendal im Nor-
den die Bebauungsdichte und Versiegelung zu reduzieren.  

Um auf der östlichen Seite des Geschäftsgebäudes Kfz-Stellplätze und 
Fahrradabstellplätze sowie auch Nebenanlagen anordnen zu können, 
ist eine Überschreitung der Grundflächenzahl für die Errichtung von 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO sowie für befestigte Platzflächen bis zu einer Grundflächen-
zahl von 0,8 allgemein zulässig. Zur Reduzierung der negativen Aus-
wirkungen der Versiegelung von Freiflächen erfolgt eine Dach-
begrünung gemäß den Vorgaben des Ortsgesetzes über die Begrü-
nung von Freiflächen und Flachdachflächen in der Stadtgemeinde 
Bremen (Begrünungsortsgesetz Bremen). Eine Dachbegrünung redu-
ziert den Regenwasserabfluss und erhöht somit die Verdunstungsrate, 
was sich positiv auf das Mikroklima auswirkt. 

Die Gebäudehöhen werden im Plangebiet durch die Festsetzung einer 
maximalen First- und Traufhöhe für das historische Bahnhofsgebäude 
sowie der maximalen Höhe der Oberkanten des Verbindungsbaus 
und des neuen Geschäftsgebäudes bestimmt. Die Unterscheidung 
zwischen First- und Traufhöhe einerseits und Oberkante andererseits 
resultiert aus den unterschiedlichen Dachformen. Das Bahnhofsge-
bäude verfügt über ein geneigtes Dach mit Trauflinie und Dachfirst, 
die Neubauten erhalten Flachdächer. Die maximalen Höhen leiten 
sich aus der Vorhabenplanung ab.  

Da zum Betrieb des Geschäftsgebäudes technische Anlagen auf dem 
Dach erforderlich sind, ist eine Überschreitung der maximalen Gebäu-
dehöhe für technische Aufbauten um bis zu 2,0 m allgemein zulässig. 
Unter Berücksichtigung der stadträumlichen Wirkung der Dachland-
schaft, wird der Bereich für die technischen Aufbauten auf eine Teil-
fläche am nördlichen Rand des Geschäftsgebäudes beschränkt. Aus 
dem gleichen Grund sind technische Aufbauten, ausgenommen von 
Anlagen zur Nutzung von Solarenergie, mit einem Sichtschutz in der 
Höhe der Aufbauten zu umgeben. Der Sichtschutz ist in gleicher Farb-
gebung wie das Hauptgebäude auszuführen, um eine homogene 
Farbgestaltung des Vorhabens sicherzustellen. Ausnahmsweise kann 
eine Abweichung von dieser Farbgebung zugelassen werden, wenn 
durch eine andere Farbwahl das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. 
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Dies kann zum Beispiel bei gedeckten Grautönen der Fall sein, die 
sich nicht nachteilig auf das Ortsbild auswirken.   

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind auch außerhalb der vor-
genannten Fläche zulässig, sofern sie eine Höhe von 1,5 m über der 
Dachhaut nicht überscheiten und einen Mindestabstand entspre-
chend ihrer Höhe zu den Außenkanten des darunterliegenden Ge-
schosses einhalten. Mit dieser Regelung soll die Nutzung der 
klimaschonenden Solartechnologie gefördert werden.  

Der Bezugspunkt für alle festgesetzten Höhen baulicher Anlagen ist + 
0 über Normalnull (üNN). Mit dieser Festsetzung wird gewährleistet, 
dass bei der Höhenermittlung der baulichen Anlagen im Plangebiet 
jeweils von der gleichen Bezugsgröße ausgegangen wird. Zur Infor-
mation über die Geländehöhe ist westlich an das Plangebiet angren-
zend ein Höhenpunkt benannt, der in der Örtlichkeit die Oberkante 
eines bestehenden Kanaldeckels darstellt. Dieser Höhenpunkt liegt 
bei 5,74 m üNN. 

Die Höhenentwicklung im Plangebiet wird auch durch die Festlegung 
einer zwingenden Anzahl der Vollgeschosse für das neue Geschäfts-
gebäude und den Verbindungsbau zum historischen Bahnhofsge-
bäude bestimmt, die sich aus der städtebaulichen Konzeption und der 
Architektur ableiten. So soll das Geschäftsgebäude für eine angemes-
sene räumliche Wirkung im Plangebiet zwingend zweigeschossig und 
der Verbindungsbau zum Bahnhof nur eingeschossig errichtet wer-
den. Mit dem eingeschossigen Verbindungsbau bleibt das historische 
Bahnhofsgebäude trotz Anbau weithin sichtbar, sodass seine ortsbild-
prägende Bedeutung erhalten bleibt. Für das historische Bahnhofsge-
bäude wird entsprechend der Bestandssituation, die erhalten bleiben 
soll, eine zwingende Zweigeschossigkeit bestimmt. Mit den vorgege-
benen Geschosszahlen wird die Kubatur des Vorhabens daher auch 
aus städtebaulichen Gründen gesichert. 

3. Baugrenzen, Baulinie 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen und eine 
Baulinie definiert, die die Gebäudekörperanordnung aufnehmen und 
somit die Stellung der baulichen Anlagen gemäß Vorhabenplanung 
sicherstellt. Die Baulinie umfasst die südliche Fassade des historischen 
Bahnhofsgebäudes, da diese Seite ortsbildprägend und somit von be-
sonderer Bedeutung für die Einfassung des neuen Bahnhofsvorplatzes 
ist.  

Eine Bauweise wird im Plangebiet nicht festgesetzt.  

4. Verkehrsflächen, verkehrliche Erschließung 

Verkehrsflächen 

Das Plangebiet ist über die Landrat-Christians-Straße bereits verkehr-
lich erschlossen. Diese wird auf beiden Seiten jeweils von einem Geh-
weg und einem Radweg begleitet. Südlich an das Plangebiet 
angrenzend besteht eine Fußgängerampel zur Querung der Landrat-
Christians-Straße.  

Die bestehende Zufahrt zum Bahnhof soll beibehalten bleiben. Vor 
diesem Hintergrund wird diese auf dem Vorhabengrundstück als pri-
vate Verkehrsfläche im Bebauungsplan festgesetzt. Die private Ver-
kehrsfläche umfasst auch den geplanten Bahnhofsvorplatz, der durch 
eine ansprechende Freiraumgestaltung sowie durch die Außengastro-
nomie des Cafés eine hohe Aufenthaltsqualität entwickeln soll.  

Westlich an die private Verkehrsfläche angrenzend setzt der vorha-
benbezogenen Bebauungsplan eine öffentliche Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung „Fußweg“ fest. Der geplante Fußweg beginnt 
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im Süden im Bereich der bestehenden Fußgängerampel und verläuft 
geradlinig in Richtung Norden zum Bahnsteig der Regio-S-Bahnhal-
testelle. Hier wird der Fußweg als Rampe in einer Breite von 1,80 m 
fortgeführt, sodass vom Plangebiet aus ein barrierefreier Zugang zum 
Bahnsteig geschaffen wird. Neben der Rampe ist ergänzend ein Trep-
penaufgang vorgesehen. Der im Bebauungsplan festgesetzte Fußweg 
ist somit Teil einer zukünftigen Gehwegverbindung, die den Bahnhof 
auf kürzestem Wege mit dem geplanten Berufsschulcampus auf dem 
Gelände der ehemaligen Wollkämmerei Bremen (BWK) verknüpfen 
soll. 

Verkehrliche Erschließung 

Zur Überprüfung der Erschließungssituation sowie der Leistungsfä-
higkeit der Zufahrt ist im Rahmen des Planverfahrens eine Verkehrs-
untersuchung erstellt worden (Verkehrs- und Regionalplanung 
GmbH; Verkehrsuntersuchung Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
112 „Bahnhof Blumenthal; Mai 2020). Gegenstand der Untersuchung 
war eine Analyse der bestehenden Verkehrsabläufe im nahen Umfeld 
des Vorhabens sowie eine Beurteilung, inwieweit das Vorhaben über 
die bestehende Zufahrt erschlossen werden kann. Hierbei ist von Be-
deutung, dass sich östlich der vorhandenen Zu- und Ausfahrt auf der 
Landrat-Christians-Straße ein stillgelegtes Gleis und ein Gleis einer 
Betriebsbahn mit einer Schrankenanlage befindet.  

In der verkehrlichen Beurteilung wurde auch das zu erwartende Ver-
kehrsaufkommen durch das Vorhaben und seine Verteilung an der 
Zu- und Ausfahrt ermittelt. Mit der Prognose des zu erwartenden Ver-
kehrsaufkommens wurden Hinweise zum Erschließungskonzept für 
alle Verkehrsarten ermittelt. Dazu wurden die von der Stadt Bremen 
übermittelten Daten aus Verkehrszählungen an den Knotenpunkten 
Landrat-Christians-Straße/Lüssumer Straße und Lüssumer Straße/ 
Fresenbergstraße ausgewertet und auf das Jahr 2020 beziehungs-
weise 2030 unter Einbeziehung der geplanten Nutzungen im Vorha-
benbereich prognostiziert. Die Leistungsfähigkeit der Ein- und 
Ausfahrt wurde anhand eines „Simulationsprogramms für Knoten-
punkte (KNOSIMO)“ beurteilt. 

Die Verkehrsbelastung auf der Landrat-Christians-Straße im Bereich 
der Zufahrt zum Plangebiet ist in der nachmittäglichen Spitzenstunde 
mit 540 Kfz/h in westlicher Richtung und mit 470 Kfz/h in östlicher 
Richtung für das Jahr 2020 ermittelt worden. Bei der Prognose des 
Verkehrsaufkommens für das Jahr 2030 wird seitens der Verkehrsgut-
achter von keiner allgemeinen Verkehrssteigerung des motorisierten 
Verkehrs ausgegangen.  

Für den durch das Vorhaben bedingten zusätzlichen Verkehr wurden 
die Nutzungen Bäckerei, Stadtteilfiliale einer Bank/Zweigstelle einer 
Bank, Pflegedienst, Büro- und Verwaltungsräume, Arztpraxis sowie 
eine Bestandswohnung berücksichtigt. Entsprechend der Be-
triebsgröße (Nutzfläche), der Anzahl der Beschäftigten, Kunden/Pati-
enten sowie des Modal-Splits (Verkehrsmittelwahl) wurde das 
zukünftige Verkehrsaufkommen berechnet (vergleiche Kapitel 3 Ver-
kehrsuntersuchung). Im Ergebnis wurden 79 zusätzliche Fahrten (An- 
und Abfahrt) zum Plangebiet in der nachmittäglichen Spitzenstunde 
prognostiziert.  

Die Gutachter kommen zum Ergebnis, dass die Anbindung des Vor-
habens an die Landrat-Christians-Straße uneingeschränkt leistungs-
fähig (höchste Qualitätsstufe A für die Landrat-Christians-Straße und 
Qualitätsstufe B und C für die Zu- /Ausfahrt gemäß Einstufung nach 
dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen). Der 
Mehrverkehr durch das Vorhaben kann von der Landrat-Christians-
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Straße und in ihrer Verlängerung auch von der Lüssumer Straße auf-
genommen werden. Die mittleren Wartezeiten für die Ausfahrenden 
liegen bei 19,6 sec bis 29,9 sec. In der Ausfahrt zur Landrat-Christians-
Straße ist mit einem seltenen Rückstau von maximal 4 Kfz zu rechnen, 
der mittlere Rückstau liegt bei 0,1 Kfz. Auf der Landrat-Christians-
Straße in Richtung Osten wird ein mittlerer Rückstau von 0,1 Kfz er-
wartet. In Richtung Westen gibt es keinen Rückstau.  

Bei einer kurzzeitigen und sehr seltenen Belegung des Bahngleises 
der Betriebsbahn ist das Linksabbiegen vom Plangebiet aus auf die 
Landrat-Christians-Straße kurzzeitig nicht möglich. Bei 13 Kfz/h in 
dieser Richtung wird hierdurch jedoch keine wesentliche Beeinträch-
tigung des Verkehrsflusses erwartet, sodass die Anbindung des Vor-
habens über die vorhandene Zu- und Ausfahrt erfolgen kann.  

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung ist auch geprüft worden, in-
wieweit die bestehende Zufahrt zugunsten eines Bahnhofsvorplatzes 
ohne eine Kfz-Zufahrt weiter in Richtung Osten verlegt werden kann. 
Mit einer solchen Verlegung würde die Zufahrt an den Bahnübergang 
des Betriebsgleises heranrücken, sodass eine elektronisch gesteuerte 
Beschrankung des Bahnübergangs erforderlich werden würde. Die 
Zu- und Abfahrten auf das Vorhabengrundstück müssten ebenfalls 
zur Verkehrssicherheit mit einer elektronisch gesteuerten Schranken-
anlage geregelt und mit der Schrankenanlage des Betriebsgleises ver-
knüpft werden. Da eine solche technische Anlage sehr kostenintensiv 
und die bestehende Zufahrt verkehrssicher und leistungsfähig ist, ist 
eine Verlegung der Zufahrt im Rahmen der Abwägung der Belange 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar.  

Entlang der Landrat-Christians-Straße verlaufen vor dem Plangebiet 
ein barrierefreier Fußweg sowie ein Radweg, sodass das Vorhaben für 
Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für Radfahrende sehr gut er-
reichbar ist.  

5. Mobilitätskonzept, Stellplätze 

Die Vorhabenplanung zur Erhaltung des Bahnhofs Blumenthal mit ei-
nem neuen Nutzungskonzept und der Gestaltung eines neuen Bahn-
hofsvorplatzes ist ein Baustein im Rahmen der verkehrlichen 
Aufwertung des Busbahnhofs und des Regio-S-Bahnhaltepunkts 
„Bahnhof Blumenthal“. Durch die neue Nutzung des lange Jahre leer 
stehenden Bahnhofs mit einem Café mit Außengastronomie sowie 
durch einen neuen Bahnhofsvorplatz mit direkten Zugang zum Bahn-
steig wird die Aufenthaltsqualität und somit auch die Attraktivität des 
Umsteigepunktes vom Busbahnhof zur Regio-S-Bahn erhöht. Um die 
Funktionalität des Knotenpunktes weiter auszubauen und letztend-
lich den Umweltverbund zu stärken, wurde im Rahmen der Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 ein 
Mobilitätskonzept entwickelt, das eine Ergänzung des Verkehrskno-
tenpunkts um eine Carsharing-Station vorsieht und gleichzeitig zu ei-
ner Verringerung der versiegelten Flächen für den ruhenden Verkehr 
im Plangebiet führt.  

Entsprechend der vorgesehenen Nutzungen im Plangebiet des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans 112 wären nach den Vorgaben des 
Stellplatzortsgesetz Bremen (StellplOG) unter Anwendung der Re-
duktionsmöglichkeiten in der Gebietszone 2 (§ 4 Absatz 1 StellplOG) 
voraussichtlich insgesamt 39 Pflichtstellplätze herzustellen. Die vor-
habenbezogene Planung sieht jedoch vor, dass zwei Carsharing-Stell-
plätze auf der östlichen Seite des Geschäftsgebäudes hergestellt und 
die Anzahl der Kfz-Pflichtstellplätze im Baugenehmigungsverfahren 
nach den Regelungen des StellplOG weiter reduziert werden. Die bei-
den Carsharing-Stellplätze zeichnen sich durch eine gute Sichtbarkeit 
und intermodale Erreichbarkeit aus.  



 – 15 – 

Aufgrund der täglich wechselhaften und somit mehrfachen Belegung 
der Kunden- und Patientenparkplätze der Bäckerei, Bankfiliale und 
Arztpraxis sowie der Lagegunst mit einem sehr guten ÖPNV-Angebot 
und einer Carsharing-Station wird die Errichtung von 28 Kfz-Stellplät-
zen für ausreichend gehalten. Dies gilt insbesondere auch vor dem 
Hintergrund, dass eine Erweiterung der Anzahl an Carsharing-Stell-
plätzen im Plangebiet möglich ist.  

Die Errichtung von mindestens zwei Carsharing-Stellplätzen wird im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan zudem festgesetzt und im 
Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger gesichert, um den 
multimodalen Verkehrsknotenpunkt am Bahnhof Blumenthal durch 
das Angebot von Leihfahrzeugen und somit auch den Umweltverbund 
zu stärken.   

Die 28 Kfz-Stellplätze werden entsprechend der der Vorhabenpla-
nung zugrundeliegenden Freiraumkonzeption mit der Anlage eines 
autofreien Bahnhofsvorplatzes angeordnet. Ein Behindertenstellplatz 
sowie zwei Kurzzeitstellplätze sind auf der westlichen Seite des neuen 
Geschäftsgebäudes sowie 25 Kfz-Stellplätze auf der östlichen Seite 
vorgesehen. Von den 25 Kfz-Stellplätzen werden zwei für das Carsha-
ring vorgehalten. Es ist darüber hinaus vorgesehen, eine Ladesäule 
für zwei Elektro-Fahrzeuge zu errichten. Die räumliche Anordnung 
der Stellplatzanlage wird im Bebauungsplan durch eine Festsetzung 
von Flächen für Stellplätze und Carsharing auf der Ostseite des Ge-
schäftsgebäudes vorgegeben. Auf der privaten Verkehrsfläche auf der 
Westseite des Geschäftsgebäudes können maximal drei Stellplätze er-
richtet werden. Hiervon wird ein Stellplatz als Behindertenstellplatz 
ausgeführt. Ein weiter Behindertenstellplatz wird auf der Ostseite des 
Plangebietes angeordnet.  

Im Plangebiet werden voraussichtlich 62 Fahrradabstellplätze herge-
stellt. Diese verteilen sich nach dem jetzigen Stand der Vorhabenpla-
nung auf 38 Abstellplätze im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und auf 
24 Abstellplätze auf der östlichen Seite des Plangebietes. Mit der Her-
stellung von 62 Fahrradabstellplätzen werden die zahlenmäßigen An-
forderungen des StellplOG für Fahrradstellplätze voraussichtlich 
vollumfänglich im Plangebiet erfüllt.  

Öffentliche Parkplätze sowie auch Fahrradabstellplätze befinden sich 
nördlich angrenzend an den Busbahnhof (P+R-Station). Diese Stell-
plätze sind für die Nutzenden des ÖPNV (Öffentlicher Personennah-
verkehr) und des SPNV (Schienenpersonennahverkehr) vorgesehen.  

6. Entwässerung, Ver- und Entsorgung 

Niederschlagswasser 

Für die Nachnutzung des Bahnhofs und die Errichtung des Geschäfts-
gebäudes soll die vorhandene Infrastruktur zur Entwässerung und 
auch zur Abführung von Schmutzwasser beibehalten werden.  

Das Plangebiet ist bereits bebaut und zu großen Teilen mit Pflaster-
steinen versiegelt, sodass im Bestand eine Entwässerung über einen 
privaten Kanal der Grundstückseigentümerin (ehemals Regenwasser-
kanal der Farge-Vegesacker-Eisenbahn) erfolgt. Das Regenwasser 
wird über diesen Kanal ortsnah in die Blumenthaler Aue geleitet. Der 
Regenwasserkanal ist privatrechtlich gesichert. Da die Leitung in Tei-
len unterhalb des neuen Geschäftsgebäudes verläuft, hat der Vorha-
benträger eine Unterhaltung zu der Leitung sicherzustellen.  

Das auf den unbefestigten Freiflächen anfallende Regenwasser wird 
versickert. Aufgrund der Dachbegrünung des neuen Geschäftsgebäu-
des erfolgt in Teilen eine Verdunstung und Rückhaltung des Regen-
wassers, die zu einem verzögerten und reduzierten Abfluss des 
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Wassers führen. Die im Plangebiet vorgesehenen Baumscheiben so-
wie auch die Pflanzbeete können Regenwasser aufnehmen. Ein Über-
flutungsnachweis für Regenereignisse, die alle 30 Jahre oder seltener 
auftreten, ist im Rahmen des Entwässerungsbauantrages im nachfol-
genden Genehmigungsverfahren zu führen.  

Eine Einleitung des anfallenden Oberflächenwassers in die Vorflut 
der Farge-Vegesacker-Eisenbahn entlang der Eisenbahnstrecke ist 
nicht zulässig.  

Schmutzwasser 

Im Plangebiet befindet sich ein Schmutzwasserkanal DN 150. Das 
Schmutzwasser kann grundsätzlich an die Schmutzwasserkanäle in 
der „Landrat-Christians-Straße“ angeschlossen werden. Ein An-
schluss ist vorhanden. Die Einleitung von Schmutzwasser ist im Rah-
men eines Entwässerungsbauantrags bei der hanseWasser Bremen zu 
beantragen.  

Trinkwasser 

Auf dem Grundstück verläuft eine Hauptwasserleitung, die im Bebau-
ungsplan als unterirdische Hauptwasserleitung DN 400 im vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan zur Sicherung festgesetzt ist. Zudem wird 
für die Zugänglichkeit zu dieser Leitung eine Fläche für ein Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des zuständigen Leitungsträgers 
festgesetzt.  

Müllentsorgung 

Die Vorhabenplanung sieht vor, dass für die Abfallentsorgung keine 
Müllfahrzeuge in das Plangebiet fahren müssen. Mit einer Aufstellflä-
che für Müllgefäße für den Tag der Abholung innerhalb der privaten 
Verkehrsfläche, jedoch außerhalb der ausschließlich für Fußgänger 
zugänglichen Bereiche, kann die Müllentsorgung über die Landrat-
Christians-Straße erfolgen.  

Eine dauerhafte Aufstellfläche für Müllgefäße ist innerhalb der priva-
ten Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Fußgän-
gerbereich" zulässig, wenn diese vollständig unterflur errichtet wird. 
Bei einer Errichtung unterflur sind die Müllgefäße nicht sichtbar, so-
dass sich diese nicht nachteilig auf das Ortsbild auswirken. Eine Aus-
nahme von dieser Regelung kann zugelassen werden, wenn die 
Müllgefäße nicht mehr als 1,25 m über die angrenzenden Gelände-
oberkanten herausragen und die Aufstellfläche mit einem Sichtschutz 
umgeben ist. Gemäß örtlicher Bauvorschrift ist zum Schutz des Orts-
bildes vorgegeben, dass Anlagen zur Aufbewahrung von Müllbehäl-
tern mit einer Bepflanzung als Sichtschutz zu umgeben sind, sofern 
diese Müllbehälter nicht in die Hauptgebäude einbezogen sind. Die 
Freiraumkonzeption sieht hier die Anpflanzung einer Strauchhecke 
vor.  

7. Immissionsschutz 

Auf das Plangebiet wirken Schallimmissionen von der nördlich ver-
laufenden Eisenbahn und der südlich angrenzenden Landrat-Christi-
ans-Straße ein. Die auf das Plangebiet einwirkenden Lärm-
immissionen durch den Verkehr wurden anhand der DIN 18005 
Schallschutz im Städtebau sowie in Anlehnung an die Sechzehnte 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(16. BImSchV) bewertet. Da die Vorhabenplanung ausschließlich ge-
werbliche Nutzungen und keine Wohnnutzungen vorsieht, wurden 
für die Beurteilung der Immissionsbelastungen die Orientierungs- be-
ziehungsweise Grenzwerte für Gewerbegebiete herangezogen. 
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Idealerweise ist die Einhaltung der Orientierungswerte des Beiblattes 
1 der DIN 18005 anzustreben. Allerdings ist die DIN 18005 bei der 
Überplanung bereits bebauter Gebiete oder in sonstiger Weise durch 
Lärm vorbelasteten Gebieten nur eingeschränkt geeignet, da sich die 
Orientierungswerte hier oftmals nicht einhalten lassen. Für Gewerbe-
gebiete sieht die DIN 18005 einen Orientierungswert von 65 dB(A) 
tagsüber und 55 dB(A) nachts vor. Es handelt sich jedoch bei den Ori-
entierungswerten um gewünschte Zielwerte, nicht um Grenzwerte. 
Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt die-
nen und dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach unten abge-
wichen werden kann. Ergänzend werden die Grenzwerte der 16. 
BImSchV für die Bewertung herangezogen. Auch wenn sie unmittel-
bar nur für den Neubau und die wesentliche Änderung von Straßen 
und Schienenwegen gelten, oberhalb derer gegebenenfalls Anspruch 
auf Lärmsanierung besteht, geben sie wichtige Hinweise für die Be-
wertung des Verkehrslärms. Die Grenzwerte zielen dabei auf die 
Lärmvorsorge im Rahmen der städtebaulichen Planung ab. Der 
Grenzwert der 16. BImSchV liegt für Gewerbegebiete tagsüber bei 69 
dB(A) und nachts bei 59 dB(A).  

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
55 wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt, in der die 
Schallimmissionen aus dem Verkehrslärm ermittelt worden sind (T&H 
Ingenieure; Schalltechnische Untersuchung für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nummer 55 für ein Gebiet in Bremen-Blumenthal, 
April 2013).  

Gemäß der Untersuchung sind aus dem Schienen- und Straßenver-
kehr Beurteilungspegel von bis zu 65 dB(A) tags und von bis zu 61 
dB(A) nachts berechnet worden. Dabei sind entlang der nördlichen 
Gebäudefassade, also parallel zum Bahngleis, tagsüber Beurteilungs-
pegel von bis zu 63 dB(A) und nachts von bis zu 59 dB(A) ermittelt 
worden. Bei den Berechnungen für den Schienenverkehrslärm ist ein 
Korrekturfaktor für den Schienenverkehr („Schienenbonus“) von 5 dB 
in Abzug gebracht worden.  

Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schall-
schutz im Städtebau“ für Gewerbegebiete nicht eingehalten werden 
können. Es besteht eine Überschreitung nachts von 6 dB(A). Die 
Grenzwerte der 16. BImSchV für Gewerbegebiete werden tagsüber 
eingehalten und nachts um bis zu 2 dB(A) überschritten.  

Im Ergebnis der Abwägung der Belange hält die Stadtgemeinde Bre-
men die beschriebene Überschreitung der Orientierungswerte der 
DIN 18005 und der Grenzwerte der 16. BImSchV nachts aufgrund der 
vorliegenden besonderen städtebaulichen Gründe für vertretbar. 
Denn zum einen bezieht sich die Planung auf die Nachnutzung eines 
bereits bebauten Areals mit der ausschließlichen Zulässigkeit von ge-
werblichen Nutzungen, die tagsüber ausgeübt werden. Gemäß der 
Vorhabenplanung sind dies eine Bäckerei mit Café, eine Bankfiliale, 
Büros, eine Arztpraxis und ein Pflegedienst. Zum anderen besteht mit 
der Nachnutzung des Bahnhofs und der Errichtung eines Cafés und 
eines Geschäftsgebäudes die Chance, den Ortseingang nach Blu-
menthal städtebaulich aufzuwerten, den multimodalen Verkehrskno-
tenpunkt zu stärken und ein historisch bedeutsames Bahn-
hofsgebäude zu erhalten. Die Planung zeigt damit auf exemplarische 
Weise eine Konversionsmaßnahme an einem ÖPNV- und SPNV-
Haltepunkt auf.  

8. Freiraumkonzeption, Grünflächen, Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
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Im Rahmen der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
112 ist eine Freiraumkonzeption zur Gestaltung der Außenanlagen so-
wie ein Grünordnungsplan erarbeitet worden.  

Von besonderer Bedeutung für die städtebauliche Aufwertung des 
Bahnhofsareals ist die Anlage des Bahnhofsvorplatzes, der sich zwi-
schen der geplanten neuen Zuwegung zum Bahnsteig der Regio-S-
Bahn, dem Bahnhofsgebäude und dem neuen Geschäftsgebäude be-
findet. Durch die geplanten Nutzungen, insbesondere auch die Au-
ßengastronomie, wird der Platz ein attraktiver Aufenthaltsbereich im 
Zuge der neuen Wegeverbindung sein. 

Bestehende und neue Grünstrukturen dienen der Gliederung des 
Plangebietes und der Erhöhung der Aufenthaltsqualität in den Frei-
räumen. Zudem wirken sie sich positiv auf das Kleinklima aus und 
bieten mit einer insektenfreundlichen Pflanzenwahl einen Baustein 
zur ökologischen Vielfalt in der Stadt. Die Begrünung hebt auch das 
historische Bahnhofsgebäude hervor und verknüpft es mit dem Stra-
ßenraum der Landrat-Christians-Straße. 

Die Grünstrukturen im Plangebiet setzen sich zusammen aus dem 
Baumbestand entlang der geplanten neuen Wegeverbindung zum 
Bahnsteig, aus der Pflanzung neuer standortgerechter Bäume, aus 
Pflanzflächen mit blühenden Stauden, Bodendeckern und Gräsern so-
wie aus grünen Baumscheiben und Unterpflanzungen. Die Pflanzung 
einer neuen rund 75 m langen standortgerechten Strauchhecke ent-
lang der nördlichen Plangebietsgrenze dient als grüne Einfriedung 
gegenüber der angrenzenden Gleisanlage.  

Neue Baumpflanzungen entlang der Stellplatzanlage auf der östli-
chen Plangebietsseite dienen der Auflockerung der gepflasterten Flä-
che sowie der Eingrünung des Plangebietes an seiner östlichen 
Grenze. Für diese Baumpflanzungen wird im Bebauungsplan die 
Baumart Sorbus intermedia – Schwedische Mehlbeere – bestimmt. Die 
Blüten dieser Bäume im Sommer sowie der Beerenschmuck im Herbst 
bieten Insekten und Vögeln Nahrung.  

Mit der Neugestaltung des Busbahnhofs wurden vor circa zwei Jahren 
vier Linden an der südwestlichen Plangebietsgrenze gepflanzt. Diese 
werden in die neue Gestaltung des Bahnhofvorplatzes einbezogen. 
Zudem werden zwei großwachsende Solitärbäume (Zerreichen, Quer-
cus cerris) zentral auf dem Bahnhofsvorplatz neu gepflanzt. Eine da-
von stellt eine Ersatzpflanzung für eine zu fällende Buche dar. Ihre 
Kronen werden zunehmend den Raum prägen und ein Blätterdach bil-
den. Sie erhalten großzügige grüne Baumscheiben mit einer ruhigen, 
bodendeckenden Bepflanzung. 

Der steinige Bereich des Platzes wird in dem gleichen Material ge-
pflastert wie der bestehende Busbahnhof, um einen städtebaulichen 
Zusammenhang zu schaffen. Vor dem Bahnhofsgebäude sowie ent-
lang des Neubaus und als Bänderung im Betonpflasterbelag wird als 
Reminiszenz das jetzt vor dem Bahnhof befindliche Natursteinpflaster 
(Granit-Großsteinpflaster) wieder eingebaut. Sitzmauern, zum Teil 
mit Bankauflagen, fassen die Pflanz- und Stellplatzflächen ein. Sie 
wiederholen sich als gliederndes Element auf dem Platz und auch wei-
terleitend zum bestehenden Platz an der Auebrücke. Sie werden aus 
Gabionenmauern oder aus Betonblöcken gestaltet und teilweise mit 
Sitzauflagen aus Holz oder Hartkunststoff versehen. 

Eine „Blühachse“ aus Pflanzflächen, die zentral von der Landrat-
Christians-Straße auf das historische Bahnhofsgebäude führt, gliedert 
den neuen Bahnhofsvorplatz in die westlich davon verlaufende Wege-
verbindung zum neuen Bahnsteig und den ruhigeren Platzbereich vor 
den Geschäften. Blühende Rosen, Stauden und Gräser ermöglichen 
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eine ganzjährige Begrünung. Diese Bepflanzung wiederholt sich ent-
lang der westlichen Fassade des Geschäftsgebäudes. Für die Pflanz-
flächen werden insektenfreundliche Pflanzen mit langen Blütezeiten 
sowie Gräser der folgenden Arten vorgeschlagen:  

• Bodendeckerrose mit einfachen oder halbgefüllten Blüten; Rosa ‚
Schneeflocke‘ 

• strukturgebendes Gras; Calamagrostis brachytricha 

• Salvia-Sorte; (Salbei), Salvia nemorosa ‘Caradonna’ 

• Nepeta-Sorte; (Katzenminze), racemose ‘Superba’ 

• Allium giganteum ‚Mont Blanc‘ (Riesenlauch) 

Die private Grünanlage mit der Zweckbestimmung „Gehölz“ auf dem 
Flurstück 56/5 dient der Anpflanzung von Bäumen als Ausgleichs-
maßnahme (vergleiche Kapitel D „Umweltbericht“). Hier sind fünf 
Laubbäume der Art Crataegus monogyna – Weißdorn – mit einem 
Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen ein Meter über der 
Erdoberfläche, anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und nach Abgang 
in gleicher Art zu ersetzen. 

Die vorgenannten Maßnahmen zur Anpflanzung von Bäumen und 
Laubsträuchern sowie arten- und kräuterreichen Wiesen dienen so-
wohl der Begrünung des Plangebietes als auch dem Ausgleich von 
Engriffen in Boden, Natur und Landschaft. Sie werden daher im Be-
bauungsplan festgesetzt und über eine Festsetzung den vorhabenbe-
dingten Eingriffen zugeordnet (vergleiche im weiteren Kapitel D 
„Umweltbericht“). 

9. Örtliche Bauvorschriften (nach § 85 BremLBO) 

Im Bebauungsplan werden örtliche Bauvorschriften festgesetzt, die 
der Gestaltung und dem Schutz des Stadtbildes dienen und sich auf 
die Gestaltung des Außenraums und die Installation von Werbeanla-
gen beziehen.  

Zur Umsetzung der Freiraumkonzeption mit einer Kfz-Stellplatzan-
lage auf der östlichen Seite des Vorhabens und der Pflanzung von 
Bäumen zur Begrünung der Anlage an ihrem südöstlichen Rand sind 
Abweichungen von den Regelungen des StellplOG erforderlich. Da-
her wird im Bebauungsplan geregelt, dass abweichend von § 10 Ab-
satz 4 StellplOG die erforderlichen Bäume nach StellplOG zur 
Gliederung der Stellplatzanlage an den im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan festgelegten Standorten, angrenzend an die Flächen für 
Stellplätze und Carsharing, anzupflanzen sind.  

Im Bebauungsplan wird ebenfalls geregelt, dass abweichend von § 11 
Absatz 3 StellplOG Fahrradabstellplätze mit mehr als zwölf Fahr-
radabstellplätzen innerhalb der privaten Verkehrsfläche nicht zu 
überdachen sind. Die Regelung leitet sich ebenfalls aus der Freiraum-
konzeption ab, die eine offene Platzgestaltung ohne Einbauten, Über-
dachungen et cetera auf dem Bahnhofsvorplatz vorsieht. Die 
Fahrradabstellanlage auf der östlichen Seite des Plangebietes vor dem 
Gebäudeeingang wird hingegen überdacht.  

Anlagen zur Aufbewahrung von Müllbehältern sind mit einer Be-
pflanzung als Sichtschutz zu umgeben, sofern diese nicht ins Haupt-
gebäude oder in die Nebenanlagen baulich integriert sind. Diese 
Regelung soll eine Störung des Orts- und Straßenbildes durch Müll-
gefäße ohne Sichtschutz vermeiden.  
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Werbeanlagen dürfen nur als untergeordnetes Element ausgeführt 
werden und sind oberhalb der Gebäudekante unzulässig. Mit der Re-
gulierung der Größe von Werbeanlagen soll einem ungeordneten An-
bringen von Schildern und Tafeln entgegengewirkt werden, etwa 
durch geradlinige oder orthogonale Ausrichtung zu den Gebäudekan-
ten sowie durch die dem Gebäude angepasste Formen- und Farbwahl 
der Werbeanlagen. Zudem wird im Plangebiet Leuchtwerbung mit 
sich bewegendem oder veränderlichem Licht ausgeschlossen. Der 
Ausschluss soll insbesondere eine Störung des Ortsbildes durch zum 
Beispiel blinkende Werbeanlagen sowie auch einer Störung der Be-
triebssicherheit des Eisenbahnverkehrs verhindern. 

Einfriedungen privater Verkehrsflächen gegenüber öffentlicher Ver-
kehrsflächen sind unzulässig, da es Ziel der Planung ist, einen offenen 
städtischen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität zu errichten. Eine Ein-
zäunung würde dieser Zielsetzung widersprechen. Gegenüber den 
Eisenbahngleisen sind jedoch Einfriedungen zulässig, da diese zur 
Verkehrssicherheit erforderlich sind. 

10. Maßnahmen zum Klimaschutz 

Die Gebäudeplanung sieht ein nachhaltiges Energiekonzept vor, in 
dem beabsichtigt wird, elektrischen Strom durch Photovoltaikanlagen 
zu erzeugen für die Belüftung und Klimatisierung der Neubauten zu 
nutzen. Auf einer Dachfläche von mehr als 500 m² des neuen Ge-
schäftsgebäudes sollen Photovoltaikanlagen errichtet und mit der ex-
tensiven Dachbegrünung kombiniert werden. Mit der Dach-
begrünung, die einer Überhitzung der Dachflächen in den Sommer-
monaten entgegenwirkt, lässt sich der Wirkungsgrad von Photovol-
taikanlagen erhöhen. Die Neubauten sollen in einem KfW-55-Effi-
zienzstandard erstellt werden. Mit der textlichen Festsetzung Num-
mer 9 wird im Bebauungsplan die Errichtung der Photovoltaikanlagen 
gesichert. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 112 schafft die planungs-
rechtlichen Grundlagen zur Wiedernutzung des seit vielen Jahren 
brach liegenden Bahnhofsareals. Aufgrund der Lage des Vorhabens 
im Bereich des multimodalen Verkehrsknotenpunktes Blumenthal mit 
sehr gutem ÖPNV- und SPNV-Anschluss entspricht die Planung auch 
dem Leitmotiv der „Stadt der kurzen Wege", das auf eine Reduzie-
rung des motorisierten Individualverkehrs und seiner klimaschädli-
chen Abgase abzielt. 

11. Altlasten  

Für das Plangebiet sind Untersuchungen zur Ermittlung möglicher 
schädlicher Bodenveränderungen durchgeführt worden. 

Bei der historischen Recherche zum Wasserschutzgebiet Blumenthal 
(Histinvest – Dr. Klaus Schlottau; „Historische Standortuntersuchung 
Wasserschutzgebiet Blumenthal – Landrat-Christians-Straße 82 bis 86 
– Bahnhof Blumenthal“, Oktober 2004) wurden die geologischen 
Standorteigenschaften erforscht sowie die Daten der Nutzungshistorie 
der jeweiligen Nutzungen anhand der Aktenlage des Bauamtes Bre-
men-Nord ermittelt. 

Im Rahmen einer orientierenden Untersuchung des Untergrundes 
(Krauss&Partner; „Orientierende Untersuchung des Untergrundes – 
Ehemaliger Bahnhof Bremen-Blumenthal“, Oktober 2013) wurden 
insgesamt 18 Kleinrammbohrungen bis in den Tiefenbereich des ge-
wachsenen Bodens (2,00 m Tiefe) abgeteuft. Während der Bohrarbei-
ten sind 40 gestörte Bodeneinzelproben aus dem oberflächennahen 
Auffüllungshorizont, aus den unterlagernden Sanden sowie den im 
liegenden anstehenden Geschiebelehmen/-mergel entnommen wor-
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den. Die Bodenproben des Auffüllungshorizontes wiesen – unterge-
ordnet – Fremdbestandteile wie Bauschutt und Ziegelbruch auf. Zur 
analytischen Überprüfung des Untergrundes wurden auftragsgemäß 
fünf repräsentative Bodeneinzelproben zu Mischproben, bezeichnet 
als „MP", vermengt und für die chemische Übersichtsanalytik gemäß 
LAGA Boden bei unspezifischem Verdacht an ein Bodenlabor über-
stellt. 

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass auf dem Grundstück 
keine erhöhten, sanierungsbedürftigen Schadstoffgehalte (MKW und 
PAK) im Boden festgestellt wurden. Die Schadstoffgehalte der aus den 
obersten 2,0 Metern stammenden Bodenmischproben liegen auf dem 
Niveau natürlich vorkommender Gehalte (Schwermetalle) oder auf ei-
nem vernachlässigbar geringen Niveau (MKW und PAK). Eine Ge-
fährdung der Schutzgüter „Mensch“ und „Boden“ ist auf der Basis der 
analysierten Schadstoffe nicht gegeben. Da das Plangebiet seit der 
orientierenden Bodenuntersuchung brach liegt, sind neue schädliche 
Bodenveränderungen nicht zu erwarten. Hinweise auf Gefährdungen 
von anderen Schutzgütern sind nicht festgestellt worden, sodass auch 
keine weiterführenden Untersuchungen erforderlich sind. Mit der 
Festsetzung eines Vorhabens im Plangebiet, in dem jegliche Wohn-
nutzungen ausgeschlossen sind, werden mögliche Gefährdungen für 
den Wirkungspfad Boden-Mensch vorsorglich reduziert.  

Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in Böden im Rah-
men des Bauvorhabens (einschließlich Bodenaushub) sind die Rege-
lungen der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) zu beachten, beziehungsweise bei externer Verwertung 
von Aushub oder Abbruchmaterialien die Anforderungen an die stoff-
liche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen – Techni-
sche Regeln- der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) in der 
jeweils aktuellen Fassung. 

12. Nachrichtliche Übernahme (Wasserschutzgebiet)  

Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone III A des Wasserschutz-
gebiets für das Wasserwerk Blumenthal (Verordnung über die Fest-
setzung eines Wasserschutzgebiets für das Wasserwerk Blumenthal 
vom 6. Februar 2014, verkündet im Gesetzblatt der Freien Hansestadt 
Bremen Nummer 17 /2014 am 12. Februar 2014). Es wird darauf hin-
gewiesen, dass durch die Wasserschutzgebietsverordnung für be-
stimmte Handlungen Genehmigungs- beziehungsweise 
Verbotsvorbehalte seitens der zuständigen Wasserbehörde gelten. 
Diese sind unter anderem: 

• Das Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von wassergefährdenden 
Stoffen gemäß § 62 Absatz 3 WHG ohne Verwendung tropfsiche-
rer Umfülleinrichtungen oder außerhalb von Einrichtungen, aus 
denen ein Eindringen in den Boden nicht möglich ist. 

• Die Verwendung von radioaktiven Stoffen in offener Form oder 
Produktion dieser Stoffe. 

• Das Befördern wassergefährdender Stoffe in Rohrleitungsanla-
gen, die einer Zulassung nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedürfen. 

• Das Einbringen von wassergefährdenden Stoffen in den Unter-
grund, Ablagerung und Aufhalden dieser Stoffe. 

• Anlagen zur Behandlung oder Lagerung von Schrott und Auto-
wracks. 

• Das Vergraben oder Ablagern von Tierkörpern und Tierkörpertei-
len. 
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Mit den im vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestimmten Einrich-
tungen und Betriebe können die oben genannten Nutzungen und 
Handlungen für das Plangebiet ausgeschlossen werden.  

13. Kampfmittel 

Für das Plangebiet liegen bisher keine Meldungen oder andere Hin-
weise über noch nicht beseitigte Bombenblindgänger oder vergra-
bene Munition, Waffen, Kampfstoffe et cetera vor. Die Polizei Bremen 
hat in einer vorliegenden Stellungnahme vom 2. Januar 2020 darge-
legt, dass sich keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bom-
benblindgängern/Kampfmittel ergeben. Dennoch kann im Planbe-
reich das Vorhandensein von Kampfmitteln nicht ausgeschlossen wer-
den. Vor Aufnahme der planmäßigen Nutzung ist daher in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Stellen eine Sondierung und 
gegebenenfalls Beseitigung der Kampfmittel sicherzustellen. 

14. Landesarchäologie 

Es gibt in dem Plangebiet einen archäologischen Fundplatz. Auf der 
zu bebauenden Fläche kann ein Vorhandensein weiterer archäologi-
scher Bodenfunde nicht ausgeschlossen werden. Um zu vermeiden, 
dass diese bei Erdarbeiten unkontrolliert zerstört werden, ist die Be-
teiligung der Landesarchäologie an den Erdarbeiten unbedingt erfor-
derlich. Eine lückenlose Beobachtung der Erdarbeiten muss von 
Anfang an gewährleistet sein. Ebenso ist ausreichend Gelegenheit zu 
eventuell notwendigen Untersuchungen oder Bergungen einzuräu-
men. In dem vorliegenden Planentwurf ist ein entsprechender Hin-
weis aufgeführt. 

15. Hinweise 

Der Bebauungsplan enthält in Ergänzung seiner rechtsverbindlichen 
Festsetzungen Hinweise, die auf weitere Rechtsvorschriften verwei-
sen. 

D. Umweltbericht 

1. Einleitung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 112 soll die planungsrechtli-
chen Grundlagen für die Umnutzung eines Bahnhofsgebäudes sowie 
für die Errichtung eines Geschäftsgebäudes auf einem bereits baulich 
in Anspruch genommenen ehemaligen Bahnhofsareal schaffen.  

Inhalt und Ziele des Bebauungsplans sind in den Teilen A bis C der 
Begründung dargestellt. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wurden die Umweltbereiche, die durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans berührt sind, mit ihren entsprechenden Wirkungsfeldern 
betrachtet und bewertet. Die einschlägigen Fachgesetze und Fach-
pläne für die von der Planung betroffenen Schutzgüter sind in Punkt 
2 unter den jeweiligen Schutzgütern im Detail aufgeführt.  

2. Ziele des Umweltschutzes, Beschreibung und Bewertung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die einzelnen Um-
weltbereiche mit den entsprechenden Wirkungsfeldern, soweit sie 
durch die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
112 berührt sind, betrachtet und bewertet. Im Folgenden werden die 
wesentlichen Bestandteile der Umwelt im Einwirkungsbereich des 
Vorhabens und die wesentlichen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB dargestellt. 

2a) Auswirkungen auf Natur und Landschaft (hier: Fläche, Boden, Klima) 
(§1 Absatz 6 Nummer 7a und § 1a Absatz 3 und 4 BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 
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Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichti-
gen. Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung sowie das Orts- und Landschaftsbild zu er-
halten und zu entwickeln. 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist gemäß § 1a BauGB in 
Verbindung mit § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) die Ein-
griffsregelung anzuwenden. Danach sollen vermeidbare Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft durch geeignete Maßnahmen 
vermieden oder vermindert werden. Für verbleibende erhebliche Be-
einträchtigungen sind Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass gemäß § 1a Absatz 3 BauGB in Verbindung 
mit § 18 Absatz 2 BNatSchG ein Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit 
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind 
oder zulässig waren. 

Gemäß § 1a Absatz 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden. Bodenversiegelungen sind auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. Gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz 
sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wieder-
herzustellen.  

Nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 BNatSchG sind insbesondere wildle-
bende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Bi-
otope und Lebensstätten zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten. Es gelten die 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß Kapitel 5 BNatSchG. 

Nach § 1 Absatz 1 der Bremischen Baumschutzverordnung (Baum-
SchV) werden bestimmte Bäume, sofern sie außerhalb von Waldflä-
chen gemäß § 2 Absatz 1 des Bremischen Waldgesetzes (BremWaldG) 
stehen, zu geschützten Landschaftsbestandteilen erklärt.  

Sollten geschützte Bäume entfernt werden, so sind nach § 9 Absatz 1 
BaumSchV standortheimische Neuanpflanzungen von Gehölzen als 
Ausgleich oder Ersatz zu leisten, soweit dies angemessen oder zumut-
bar ist. Die Neuanpflanzungen sollten den Funktionsverlust für den 
Naturhaushalt, das Stadtklima oder das Orts- und Landschaftsbild, 
der durch die Beseitigung des Baumes eingetreten ist, in ausreichen-
dem Maße ausgleichen oder ersetzen. Nach § 9 Absatz 2 BaumSchV 
ist die Neuanpflanzung auf der Fläche durchzuführen, auf der der zur 
Beseitigung freigegebene Baum stand. Sollte dies nicht möglich sein, 
ist die Neuanpflanzung in räumlicher Nähe dieser Fläche durchzufüh-
ren. 

Gemäß § 1 Absatz 7a BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
die Auswirkungen auf das Wasser sowie der sachgerechte Umgang 
mit Abwässern zu berücksichtigen. Die Belange des Schutzgutes Was-
ser sind insbesondere in folgenden Fachgesetzen verankert: Bundes-
weit werden im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Ziele des Um-
weltschutzes für das Schutzgut Wasser festgesetzt. Hierin sind die Re-
gelungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bereits 
integriert. In Bremen sieht das Bremische Wassergesetz (BrWG) er-
gänzende landesspezifische Regelungen vor. Gemäß Wasserhaus-
haltsgesetz sind Gewässer grundsätzlich zu erhalten, zu vermehren 
und möglichst naturnah zu gestalten. Schmutz- und Niederschlags-
wasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht be-
einträchtigt wird. 

Bauleitpläne sollen gemäß § 1a Absatz 5 BauGB den Erfordernissen 
des Klimawandels sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
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entgegenwirken als auch durch solche, die der Anpassung an den Kli-
mawandel dienen, Rechnung tragen. Gemäß § 1 Absatz 3 Nummer 4 
BNatSchG sind Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu schützen. Dies gilt insbeson-
dere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer 
Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaus-
tauschbahnen. Dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, 
insbesondere durch eine zunehmende Nutzung erneuerbarer Ener-
gien kommt eine besondere Bedeutung zu.  

Nach § 1 Absatz 4 Nummer 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Siche-
rung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck der Erholung in 
der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete 
Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu 
schützen und zugänglich zu machen. 

Naturschutzrechtliche Festsetzungen und landschaftsplanerische 
Zielsetzungen für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 112 

Landschaftsprogramm (Lapro) 

Die Landschaftsplanung ist das zentrale Planungsinstrument des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege. Mit der Neuaufstellung des 
Landschaftsprogramms (LAPRO) in 2015 werden die gewachsenen 
Anforderungen der europäischen Natur- und Gewässerschutzrichtli-
nien sowie der stärkeren Betonung der Erholungsvorsorge und des Bi-
otopverbunds im neueren Naturschutzrecht berücksichtigt. Ins-
besondere wird der besiedelte Bereich hinsichtlich vernetzter Frei-
räume und Grünflächen gemäß dem von der Bremischen Bürgerschaft 
beschlossenen Leitbild „Bremen! Lebenswert-urban-vernetzt" in das 
Landschaftsprogramm aufgenommen. Das Landschaftsprogramm 
konkretisiert die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege und 
dient der Vorbereitung behördlicher Planungen. 

Gemäß des Lapro ist das Plangebiet dem Siedlungsraum der Vege-
sacker Geest zuzuordnen. Im Ziel- und Maßnahmenkonzept des La-
pro kommt dem Gebiet eine allgemeine Bedeutung als Sied-
lungsbereich mit besonderen Freiraumfunktionen zu, die im Zusam-
menhang mit dem östlich angrenzenden Friedhof sowie den nördlich 
bestehenden Grünräumen der Burg Blomendal stehen. Als Nutzun-
gen werden eine Zentrumsbebauung sowie Flächen für Gemeinbe-
darf im Lapro angegeben. Das Gebiet wird zudem als kulturhistorisch 
wertvolles Siedlungsgebiet mit Grün- und Freiräumen alter Sied-
lungskerne bezeichnet.  

Als Zielkategorie wird für diesen gesamten Bereich die Sicherung und 
Entwicklung von Freiflächen mit überwiegend hoher Bedeutung für 
Natur und Landschaft benannt. Ziel ist der Erhalt der vielfältigen Bio-
topstrukturen, gegebenenfalls durch die Nachpflanzung großkroniger 
Bäume. Mit der Darstellung einer Grünschraffur für den Bereich des 
Blumenthalers Bahnhofs wird auf die Zielsetzung der Förderung der 
Biotopvernetzung hingewiesen.  

Im Hinblick auf die Erholung und das Landschaftserleben wird das 
Plangebiet als sonstige Erholungsfläche mit allgemeiner Bedeutung 
für das Landschaftserleben beschrieben. Die westlich des Plangebie-
tes verlaufende Blumenthaler Aue mit ihren Gehölzstreifen und einem 
begleitenden Fuß-/Radweg wird als ortsteilübergreifende Grünver-
bindung und Erholungsweg dargestellt. 

Gemäß Plan 3 „Biotopverbundkonzept“ des Lapro 2015 wird die Blu-
menthaler Aue als Fließgewässer mit großräumiger Vernetzungsfunk-
tion dargestellt. Das Plangebiet ist Teil einer großräumigen Grün- und 
Freifläche im Siedlungsbereich mit Vernetzungsfunktion.  
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Baumschutzverordnung 

Im Land Bremen gilt die „Verordnung zum Schutze des Baumbestan-
des im Lande Bremen“ (vergleiche Baumschutzverordnung vom 23. 
Juli 2009). Im Plangebiet bestehen fünf Laubbäume, die unter die 
BaumSchV fallen. Vier dieser Bäume stehen an der östlichen Bö-
schungskante der Blumenthaler Aue in einem Grünzug. Hier stehen 
fünf weitere Laubbäume, die jedoch außerhalb der Plangebietsgrenze 
liegen.  

Bei einer Genehmigung zur Fällung geschützter Bäume wird der An-
tragsteller verpflichtet, Ersatzpflanzungen nach § 9 der Verordnung 
durchzuführen. Für die erforderlichen Ersatzpflanzungen werden auf 
Grundlage des Grünordnungsplans im Bebauungsplan Ersatzstand-
orte für die Pflanzung neuer Bäume festgelegt.  

Für den Verlust einer geschützten Buche wird im Plangebiet eine 
Zerreiche (Quercus cerris) mit einem Stammumfang von mindestens 
30 bis 35 cm sowie mit einem Wurzelraum aus 36 m³ Baumsubstrat 
(siehe unten) auf dem Bahnhofsvorplatz angepflanzt. Zur Sicherung 
der Anpflanzung ist eine nicht überbaubare Baumscheibe in einer 
Größe von 4 x 4 m anzulegen.  

Stellplatzortsgesetz Bremen (StellPlOG) 

Bei der Anlage von Stellplätzen ist das Stellplatzortsgesetz Bremen zu 
berücksichtigen (vergleiche Ortsgesetz über Kraftfahrzeugstellplätze 
und Fahrradstellplätze in der Stadtgemeinde Bremen, Stellplatzorts-
gesetz – StellplOG vom 18. Dezember 2012, Brem.GBl. Seite 555).  

Im Plangebiet steht eine zum Wohnhaus gehörende Garage. Weitere 
ausgewiesene Stellplatzflächen gibt es nicht.  

Ortsgesetz über die Begrünung von Freiflächen und Flachdachflächen in der 
Stadtgemeinde Bremen (Begrünungsortsgesetz Bremen) 

Insbesondere bei der Dachgestaltung sind die Bestimmungen des Ortsgesetzes 
über die Begrünung von Freiflächen und Flachdachflächen in der Stadtge-
meinde Bremen (Begrünungsortsgesetz Bremen) zu berücksichtigen.  

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umwelt-
zustandes bei Durchführung der Planung, einschließlich der möglichen erheb-
lichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase sowie 
Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen/Festsetzungen 

Das Plangebiet ist geprägt durch das historische Bahnhofsgebäude mit einer 
Zufahrt von der Landrat-Christians-Straße sowie durch den angrenzenden Gü-
terschuppen mit Laderampen und gepflasterten Abfertigungsflächen. Östlich 
des Schuppens bestehen Nebenanlagen. Weiterhin steht auf dem Grundstück 
unmittelbar an der heutigen Grundstücksgrenze ein zweigeschossiges Wohn-
haus, das abgerissen werden soll. Zu dem Wohnhaus zählt auch eine Garage 
mit Zufahrt.  

Bemerkenswert ist eine aus alter Zeit stammende künstliche Bodensenke, die 
vermutlich auf früheren Gebäudebestand zurückgeht. In der Senke steht eine 
Buche, die nach der Bremer Baumschutzverordnung geschützt ist. Die circa im 
Jahr 1900 gepflanzte, nach starkem Sturmschaden aus einer Baumgruppe frei-
gestellte Buche, weist einen Stammumfang in 1 m Höhe von 275 cm auf. Im 
Rahmen der Planungen zur Nachnutzung des Bahnhofs wurde ein Gutachten 
über die Buche erstellt (Ing.-&Sachverständigenbüro Andreas Block-Daniel, 
„Bauvorhaben Bahnhof Blumenthal – Gutachten über eine Rotbuche im Plan-
gebiet, Juli 2019). Die Vitalität der Buche wurde als eingeschränkt, aber für ihr 
Alter von rund 120 Jahren als ausreichend bewertet.  

Aufgabe des Baumgutachters war neben der Überprüfung der Vitalität auch 
die Klärung der Frage, ob die vorhandene Buche zur Erhaltung in der Senke 
eine potenzielle Auffüllung des direkten Umfeldes verträgt und wie sich die 
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geplante Baumaßnahme auf die Buche auswirken wird. Dabei war insbeson-
dere zu berücksichtigen, dass Buchen auf Veränderungen im Wurzelbereich 
grundsätzlich sehr empfindlich reagieren.  

Der Baumgutachter ist zu dem Ergebnis gekommen, dass zum Erhalt der Buche 
der gesamte Wurzelteller des Baumes nicht verändert oder aufgefüllt werden 
darf. Dies bedeutet, dass keine Veränderungen unter der Buche ab der südli-
chen Grundstücksgrenze (Fußweg Landrat-Christians-Straße) vorgenommen 
werden dürfen. Da diese Vorgaben zur Baumerhaltung der Anlage eines Bahn-
hofsvorplatzes gemäß der Vorhabenplanung widersprechen würde, wurde von 
dieser Variante Abstand genommen.  

Eine Überbauung des Wurzelbereichs mit seitlichen Beton-L-Stützen sowie ei-
nem begehbaren Gitterrost würde bereits so stark in den Wurzelbereich ein-
greifen, dass die Buche geschwächt werden würde mit der Folgewirkung einer 
erhöhten Bruch- und Standunsicherheit. Hierdurch würde die Verkehrssicher-
heit auf dem Bahnhofsvorplatz eingeschränkt werden, sodass auch diese Alter-
native zur Erhaltung der Buche verworfen wurde. Daher soll die Buche mit 
Realisierung des Vorhabens gefällt werden. Als Ersatz wird auf dem Bahnhofs-
vorplatz eine Zerreiche (Quercus cerris) mit einem Stammumfang von mindes-
tens 30 bis 35 cm angepflanzt. Eine zweite Zerreiche mit der gleichen 
Pflanzqualität soll zur weiteren Begrünung und Gliederung des ansonsten städ-
tisch geprägten Bahnhofsvorplatzes dienen.  

Im Weiteren bestehen in dem Grünzug der Blumenthaler Aue mehrere Laub-
bäume, die mit Umsetzung der Planung erhalten werden können. An der östli-
chen Grenze zum Betriebsgleis stehen kleinere Siedlungsgehölze.  

Schutzgut Boden 

Das Plangebiet liegt im großräumigen Bereich Weichsel-Kaltzeitlicher glaziflu-
viatiler Ablagerungen, bestehend aus Sand und untergeordnet Kies. Im Lie-
genden stehen Grundmoränen-Ablagerungen der Saale-Kaltzeit (Geschie-
bemergel, Geschiebelehm) mit den typischen Schluffen (sandig, tonig, kiesig) 
an.  

Unter der Oberflächenversiegelung des Plangebietes mit Verbundsteinen setzt 
sich der Untergrund aus einer schwach humosen, fein- und mittelsandigen so-
wie schwach steinigen Auffüllung zusammen. Diese Auffüllung hat eine Mäch-
tigkeit zwischen minimal 0,50 m bis maximal 2,00 m unter der 
Geländeoberfläche. Untergeordnet sind im Rahmen der Bodenuntersuchung 
Fremdbestandteile wie Bauschutt oder Ziegelbruch in diesem Horizont ange-
troffen worden. In den tieferen Schichten besteht ein eiszeitliches Geschiebe 
aus feinsandigem bis schwach steinigem Schluff. Ablagerungsbedingt 
schwankt die Zusammensetzung des Materials jedoch stark.  

Eingriffsbilanzierung 

Die Vorhabenplanung wird auf einer bereits baulich in Anspruch genommenen 
Fläche unter Nachnutzung des historischen Bahnhofsgebäudes entwickelt. Der 
Geräteschuppen wird abgerissen. An gleicher Stellung entsteht ein Geschäfts-
gebäude mit einem Verbindungsbau, der direkt an das Bahnhofsgebäude an-
schließt. Das Geschäftsgebäude knickt auf der Hälfte der Fläche des 
Güterschuppens in südlicher Richtung ab. Westlich entsteht ein Bahnhofsvor-
platz mit einem anschließenden Fußweg, auf der östlichen Seite des Geschäfts-
gebäudes wird eine Kfz-Stellplatzanlage errichtet. Eine Rampe innerhalb der 
öffentlichen Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Fußweg“ sowie ein 
Treppenaufgang stellen einen neuen Zugang zum Bahnsteig der Regio-S-Bahn 
her. Am Ende der Rampe entsteht ein Podest, das auf rund 10 m² eine bisher 
unversiegelte Fläche überdeckt.  

Durch die vorgenannten Baumaßnahmen findet ein Eingriff in das Schutzgut 
Boden statt. In den zukünftig versiegelten Bereichen erfolgt ein Verlust natür-
lich gewachsener Böden und der ökologischen Bodenfunktionen sowie auch 
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damit einhergehend ein Funktionsverlust für den Wasserhaushalt. Die Versie-
gelung bisher biologisch aktiver Bodenfläche führt zu einer Zerstörung der Fil-
ter- und Pufferfunktionen von Böden. In den Bereichen, in denen bereits eine 
Bebauung besteht sind die Bodenfunktionen bereits beeinträchtigt.  

Aufgrund der Lage des Plangebietes im sogenannten „Außenbereich“ nach § 
35 BauGB ist trotz der Bestandsbebauung die Vermeidung und der Ausgleich 
der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu prüfen. So regelt § 1a 
Absatz 3 BauGB grundlegend, dass im Rahmen der bauleitplanerischen Abwä-
gung nach § 1 Absatz 7 BauGB die Vermeidung und der Ausgleich der zu er-
wartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksichtigen sind. 

Zur Anwendung der Eingriffsregelung sind im Geltungsbereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans 112 die bestehenden Nutzungen aufgenommen 
und hinsichtlich ihrer ökologischen Wertigkeit eingestuft worden. Die Biotopty-
pen des Plangebietes werden gemäß des Kartierschlüssels für Biotoptypen im 
Lande Bremen (Senator für Bau, Umwelt und Verkehr in Bremen 2013) nach-
folgend beschrieben. Die Nomenklatur der aufgeführten Arten richtet sich nach 
GARVE (2004). Die Bilanzierung erfolgt nach der Handlungsanleitung zur An-
wendung der Eingriffsregelung für die Freie Hansestadt Bremen (Stadtge-
meinde). 

Eingriffsbilanzierung Biotoptypen (Biotopwertverfahren) (Stand Juni 2020) 

Bestehende Nutzung Biotoptyp (Code), Beschreibung 
Größe in 

m² 

Wert-

stufe 

Flächenäqui-

valent 

Bahnhofsgebäude, Güterschup-

pen, Nebenanlagen 
Gebäude der Bahnanlagen (OAB) 875 0 0 

Aufstell- u. Abfertigungsflächen 

Bahnhof und Geräteschuppen 

Sonstiger gewerblich genutzter 

Platz (OFG); Flächen, die dem Be- 

und Entladen dienen 

700 0 0 

Wohnhaus mit befestigten Außen-

anlagen und Garage 

Sonstiges Gebäude im Außenbe-

reich (ONS) 
185 0 0 

Zufahrten Bahnhof/Wohnhaus Straße (OVS) 670 0 0 

Gehölzgruppen an der Blument-

haler Aue (öffentliche Grünfläche) 

Siedlungsgehölz aus überwiegend 

einheimischen Baumarten  

(HSE) 

305 3 915 

Buche  
Einzelbaum des Siedlungsbereichs 

(HEB) 
30 3 90 

Rasenflächen zwischen Landrat-

Christians-Str. und Bahnhofszu-

fahrt  

Extensivrasen Einsaat (GRE) 360 1 360 

Rasenflächen (nördlich des Bahn-

hofs) 
Artenarmer Scherrasen (GRA)  300 1 300 

Rasenfläche/Mulde zwischen Gü-

terschuppen und Wohnhaus abzgl. 

Fläche Rotbuche 

Artenarmer Scherrasen (GRA) 530 1 530 

Rasenflächen entlang des Be-

triebsgleis 
Artenarmer Scherrasen (GRA) 550 1 550 

Ruderaflur entlang des Betriebs-

gleis 

Halbruderale Gras- und Staudenflur 

mittlerer Standorte (UHM) 
230 2 460 

Private Grünfläche Flurstück 56/5 
Siedlungsgehölz aus einheimischen 

Baumarten (HSE) 
1 020 3 3 060 

Summe 5 755  6 265 

Tabelle 1: Eingriffsbilanzierung Biotoptypen/vergleiche auch Anlage zur Begründung „Flächenbi-

lanzierung“ 
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Aus der Bilanzierung der Bestandsnutzung ergibt sich eine ökologische Wer-
tigkeit des Plangebietes mit rund 6 265 Flächenäquivalenten.  

Im Rahmen der Entwicklung der Freiraumkonzeption und Grünordnungspla-
nung sind Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft entwickelt und im Bebauungsplan festgesetzt worden. 
Diese umfassen: 

• Die Anpflanzung einer Strauchhecke auf einer Fläche von rund 183 m ent-
lang der Eisenbahnstrecke. 

• Die Anlage einer arten- und kräuterreichen Wiese ergänzend zu der 
Strauchhecke an der nördlichen Grenze des Plangebietes. 

• Die Anpflanzung von neun standortgerechten Laubbäumen auf den Platz-
flächen, am Rande der Stellplatzanlage und hieran angrenzend innerhalb 
der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gehölz“. 

• Die Anpflanzung und dauerhafte Erhaltung von fünf standortgerechten 
Laubbäumen der Art Crataegus monogyna; Weißdorn mit einem Stamm-
umfang von mindestens 18 cm auf der privaten Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung „Gehölz“ auf dem Flurstück 56/5.  

Die vorgenannten Pflanzmaßnahmen sind zur Ermittlung eines möglichen 
Kompensationsbedarfs in die Eingriffsbilanzierung einbezogen worden. Für die 
geplante Nutzung stellt sich der Eingriff in Natur und Landschaft entsprechend 
der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 wie folgt dar:  

Bilanzierung des Eingriffs nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
(Stand November 2020) 

Geplante Nutzung Biotoptyp (Code), Beschreibung 
Größe in 

m² 

Wert-

stufe 

Flächen-

äquivalent 

Private arten- u. kräuterreiche 

Grünflächen (abzgl. Flächen für 

Hecken und Einzelbäume) 

Artenreicher Scherrassen (GRR) 66 2 132 

Hecken aus Laubsträuchern Strauchhecken (HFS) 183 3 549 

Pflanzung von 3 Einzelbäumen in 

der privaten Grünfläche „Gehölz“ 

(je Baum 30 m²) 

Einzelbaum des Siedlungsbereichs 

(HEB) 
90 3 270 

Pflanzung von 2 großkronigen Ein-

zelbäumen auf dem Bahnhofsvor-

platz (Baumscheibe je 16 m²) 

Einzelbaum des Siedlungsbereichs 

(HEB) 
32 3 96 

Pflanzung von 4 Einzelbäumen öst-

lich Geschäftsgebäude (Baum-

scheibe je 12 m²) 

Einzelbaum des Siedlungsbereichs 

(HEB) 
48 3 144 

Öffentliche Grünfläche „Parkan-

lage“ (Gehölzgruppe an der Blu-

menthaler Aue) 

Siedlungsgehölz aus überwiegend 

einheimischen Baumarten (HSE) 

295 

 
3 885 

Pflanzung von 5 Laubbäumen auf 

der privaten Grünfläche des Flur-

stücks 56/5  

Einzelbaum des Siedlungsbereichs 

(HEB) 
150 3 450 

Private Grünfläche Flurstück 56/5 

(abzgl. Anpflanzung 5 Laubbäume) 

Siedlungsgehölz aus überwiegend 

einheimischen Baumarten (HSE) 
870 3 3 060 

Öffentliche Verkehrsfläche „Fuß-

weg“ 
Straße (OVS) 435 0 0 

Private Verkehrsfläche (abzgl. 2 

Einzelbäume) 
Straße (OVS) 1 026 0 0 
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Geplante Nutzung Biotoptyp (Code), Beschreibung 
Größe in 
m² 

Wert-
stufe 

Flächen-
äquivalent 

Gewerbeflächen versiegelte Flä-

chen: 2 560 m² x GRZ 0,8 = 2 048 

m² 

Gewerbeflächen (OGG) 2 048 0 0 

Gewerbeflächen Freifläche: 2 560 

m² x GRZ 0,2 = 512 m² 
Gewerbeflächen (OGG) 512 1 512 

Summe 5 775  6 102 

Tabelle 2: Bilanzierung des Eingriffs nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Der Biotopwert im Plangebiet umfasst bei einer Realisierung der Planung rund 
6 098 Flächenäquivalente. Dem steht ein Biotopwert von 6 265 Flächenäquiva-
lenten in der Bestandssituation gegenüber, sodass trotz der Anpflanzmaßnah-
men ein Defizit von 167 Flächenäquivalenten besteht. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass die Dachbegrünung für das neue Geschäftsgebäude 
nicht in die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung einbezogen wurde. Durch die 
Dachbegrünung werden jedoch die Auswirkungen der zusätzlichen Versiege-
lung reduziert, denn sie verringert nicht nur den Regenwasserabfluss und wirkt 
sich aufgrund der Verdunstungskälte positiv auf das Mikroklima aus, sie bietet 
auch Kleinstlebewesen und somit auch Insekten einen Lebensraum. Das neue 
Podest am Ende der Rampe zum Bahnsteig kann aufgeständert und daher mit 
Rücksicht auf die Baumwurzeln der öffentlichen Grünfläche gebaut werden. Es 
ist daher nicht davon auszugehen, dass geschützte Bäume beeinträchtigt wer-
den.  

Im Rahmen der Abwägung wird der fehlende Ausgleich für das Defizit von 167 
Flächenäquivalenten für städtebaulich vertretbar gehalten, denn bei der Pla-
nung handelt es sich um die Nachnutzung eines brachliegenden Grundstücks, 
das bereits baulich überformt in Anspruch genommen worden ist. Gemäß der 
Bodenschutzklausel des § 1a BauGB sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Die Vorhabenplanung zur Nachnutzung des Bahnhofsareals stellt eine Maß-
nahme zur Wiedernutzbarmachung dar.  

2b) Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Euro-
päische Vogelschutzgebiete und auf das Schutzgut Arten- und Lebensge-
meinschaften 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (kurz FFH-Richtlinie) dient ge-
meinsam mit der europäischen Vogelschutzrichtlinie im Wesentlichen der 
Herstellung und Sicherung eines zusammenhängenden Netzes von ent-
sprechenden Schutzgebieten (sogenannte Natura 2000-Gebiete). Gemäß § 
1 Absatz 6 Nummer 7b BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
insbesondere die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-
Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (§§ 31 bis 36 BNatSchG) 
zu berücksichtigen. 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Durchführung der Planung, einschließlich der mögli-
chen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men/Festsetzungen 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder Europäi-
sche Vogelschutzgebiete werden von der Planung nicht berührt. Ebenfalls 
sind von der Planung keine gesetzlich geschützten Biotope betroffen.  
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Zwischen der Landrat-Christians-Straße und der Bahnhofszufahrt besteht 
eine Extensivrasenfläche in einer Größe von circa 360 m², die als Aus-
gleichsfläche für die Eingriffe in Natur und Landschaft zur Herstellung des 
Busbahnhofs angelegt wurde. Mit vollständiger Realisierung des Vorha-
bens wird diese Fläche überplant. Über die oben beschriebenen Kompen-
sationsmaßnahmen wird der Eingriff jedoch im Rahmen der 
Bauleitplanung ausgeglichen. 

Zur Erfassung einer möglichen Besiedelung des Bahnhofsgebäudes und 
Geräteschuppens durch Fledermäuse ist im Rahmen der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 55 eine artenschutzrechtliche Un-
tersuchung durchgeführt worden (Plan Natura – Ingenieurbüro für Land-
schaftsentwicklung; „Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Fledermäuse 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 55 Bahnhof Blumenthal“, Okto-
ber 2013). 

Die Gebäude wurden auf eine mögliche Bedeutung als Winterquartier und 
Sommerquartier für Fledermäuse visuell untersucht. Zu den Quartiermög-
lichkeiten in den Gebäuden gehören Dachböden, Kellerräume, Risse und 
Spalten in Wänden, et cetera. Wurden Risse oder Spalten entdeckt, sind 
diese näher untersucht worden. Bei Bedarf kam eine Videoendoskopka-
mera zum Einsatz. Ergänzend hierzu wurde in den Gebäuden nach Spuren 
gesucht, die auf eine Nutzung als Quartier hindeuten. Zu den Spuren zäh-
len Kotkrümel auf dem Fußboden oder an Ablagerungsflächen, Reste von 
Fraßspuren und Fettabstreifungen an den Wänden/Hangplätzen. 

Bei der Kontrolle wurden geeignete Bäume mit einem Fernglas vom Boden 
aus nach Hinweisen auf Quartiermöglichkeiten abgesucht. Zu den Hin-
weisen gehören Löcher am Stamm, Rindenabplatzungen, Ausfaulungen et 
cetera. 

Bei der Untersuchung wurden keine Fledermäuse gesichtet und es wurden 
keine Spuren nachgewiesen, die auf eine Nutzung durch Fledermäuse hin-
weisen würden. In und an den Gebäuden befinden sich zahlreiche Risse 
und Spalten, die potenziell als Quartiermöglichkeiten geeignet sind, Nut-
zungsspuren wurden jedoch vom Gutachter nicht gesichtet.  

Bei der durchgeführten Untersuchung der Bäume konnte aufgrund der Be-
laubung nicht abschließend geklärt werden, ob sich hier Quartiermöglich-
keiten befinden. Von den im Jahr 2013 untersuchten Bäume, besteht nach 
Sturmschäden heute als potenzieller Quartiersbaum nur noch eine Buche, 
die mit Umsetzung der Planung gefällt werden soll (vergleiche oben).  

Auch wenn bei der Untersuchung im Jahr 2013 hier keine Fledermaus-
quartiere festgestellt wurden, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 
dass die Gebäude inzwischen von Fledermäusen aufgesucht werden. Der 
Bebauungsplan enthält daher einen Hinweis zu potenziellen Fledermaus-
vorkommen in den Bestandsgebäuden, denn der Abriss von Gebäuden im 
Winter oder in der Phase der Wochenstuben zieht eine direkte Lebensbe-
drohung der Tiere nach sich. Daher sind Gebäude, die potenzielle Winter-
quartiere darstellen und abgerissen werden sollen, einmalig in Bezug auf 
mögliche Überwinterungshabitate abzusuchen. Es wird weiter darauf hin-
gewiesen, dass bei einem Abriss der Gebäude eine Kontrolle auf mögliche 
Fledermausvorkommen innerhalb maximal drei bis vier Tage vor Abriss-
beginn stattfinden muss und bei einem positiven Befund eine artspezifi-
sche Einzelfallprüfung durchzuführen ist. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan 112 enthält hierzu einen entsprechenden Hinweis.  

2c) Auswirkungen auf die Erholung sowie das Orts- und Landschaftsbild (§1 
Absatz 6 Nummer 5 und Nummer 7c BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Nach § 1 Absatz 4 Nummer 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung 
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur 
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und Landschaft insbesondere zum Zweck der Erholung in der freien Land-
schaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im 
besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu 
machen. 

Gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 3 BauGB sind die sozialen und kulturellen 
Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Belange von Freizeit und 
Erholung zu berücksichtigen. Gemäß § 1 Absatz 5 BauGB soll die Bauleit-
planung dazu beitragen, unter anderem die städtebauliche Gestalt und das 
Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.  

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Durchführung der Planung, einschließlich der mögli-
chen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men/Festsetzungen 

Das Plangebiet hat nur eine allgemeine Bedeutung für die Erholung und 
das Landschaftserleben. Mit der Schaffung eines neuen Bahnhofsvorplat-
zes sowie eines neuen Fußweges mit Baumpflanzungen wird das Ortsbild 
aufgewertet und die Wahrnehmbarkeit der unmittelbar westlich verlau-
fenden Blumenthaler Aue als Grünverbindung mit Erholungsweg erhöht. 
Mit dem östlich des Plangebietes bestehenden Blumenthaler Friedhofs so-
wie den nördlich der Burg Blomendal angrenzenden Grünanlagen beste-
hen Erholungsräume in fußläufiger Entfernung zum Plangebiet. 

Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion 
durch Lärm, Staub und Erschütterungen, auch durch Baustellenverkehr, 
zu rechnen. Nach der Realisierung der Planung wird der Erholungswert 
des Plangebiets durch einen neuen Bahnhofsvorplatz mit der vorgesehe-
nen Belebung und der baulichen Fassung durch das Café und Geschäfts-
gebäude gesteigert sein.  

2d) Auswirkungen auf den Menschen durch Immissionen (§1 Absatz 6 Num-
mer 7c BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse sowie umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen. Nach 
dem Auftrag des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist bei der 
Planung sicherzustellen, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Lärm auf Wohn- und sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie mög-
lich vermieden werden. 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Durchführung der Planung, einschließlich der mögli-
chen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men/Festsetzungen 

Das Plangebiet ist von Verkehrsflächen (Straße und Schiene) umgeben, 
von denen Lärmbelastungen zu erwarten sind. Zur Beurteilung der Belas-
tungen wurde daher im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 55 eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. 
Gemäß der Untersuchung sind aus dem Schienen- und Straßenverkehr Be-
urteilungspegel berechnet worden, nach denen zwar die Orientierungs-
werte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ für Gewerbegebiete 
tagsüber um 1 dB(A) und nachts um 6 B(A) überschritten werden, eine Ein-
haltung der Grenzwerte der 16. BImSchV tagsüber jedoch gegeben ist. 
Nachts werden die Grenzwerte um bis zu 2 dB(A) überschritten. Da im 
Rahmen der Vorhabenplanung nur Nutzungen vorgesehen sind, die tags-
über ausgeübt werden, ist von keinen Lärmschutzkonflikten auszugehen.  
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Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und 
Erschütterungen, auch durch Baustellenverkehr, zu rechnen. Um etwaige 
Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, sind die einschlägigen 
technischen Vorschriften, zum Beispiel die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift Baulärm (AVV Baulärm), einzuhalten. Hierbei ist im Hinblick auf 
die zulässigen Immissionsrichtwerte auch den in der Nachbarschaft des 
Plangebiets bereits bestehenden Nutzungen, beispielsweise Wohnungen, 
Rechnung zu tragen, sodass die bestehenden Nutzungen durch den Bau-
stellenlärm nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  

Aufgrund der Größe des Bauvorhabens wird sich die Baustellenzeit auf 
rund ein Jahr erstrecken. Die Baumaßnahmen sind nicht vermeidbar, da 
ansonsten das Vorhaben zur Nachnutzung des Bahnhofsgebäudes mit An-
lage eines Bahnhofsvorplatzes sowie die Errichtung eines Geschäftsgebäu-
des nicht realisiert werden können. Aufgrund der zeitlichen Befristung der 
Baumaßnahme und der Lage des Plangebietes in einem städtischen Um-
feld sind die temporären Beeinträchtigungen hinzunehmen. Nach der Um-
setzung der Planung ist nicht mit erheblichen Emissionen zu rechnen, da 
im Plangebiet nur Nutzungen zulässig sind, die das Wohnen nicht wesent-
lich stören.  

Aufgrund der Lage des Plangebietes an einer elektrifizierten Bahnstrecke 
sind im Genehmigungsverfahren die Regelungen der 26. Verordnung zur 
Durchführung des BImSchG (Verordnung über elektromagnetische Felder 
– 26. BImSchV) zu berücksichtigen.  

2e) Auswirkungen auf den Menschen durch schwere Unfälle oder Katastro-
phen (§1 Absatz 6 Nummern 7c und 7j BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbeson-
dere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse sowie umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit und die Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen. 
Hierzu zählt auch die Vermeidung von Personengefährdungen durch 
schädliche Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Unbeschadet des § 50 Satz 
1 BImSchG sind gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 7j BauGB die Auswirkungen, 
die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen 
Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, zu be-
rücksichtigen.  

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Durchführung der Planung, einschließlich der mögli-
chen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men/Festsetzungen 

Innerhalb des Plangebietes sind nur gewerbliche Nutzungen zulässig, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören. Insofern sind Nutzungen, die einer 
Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz bedürfen, nicht 
zulässig. In der Umgebung des Plangebietes bestehen keine Betriebe, die 
der 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (Störfall-Verordnung) unterliegen.  

2f) Auswirkungen durch Altlasten und Abfälle (§1 Absatz 6 Nummern 7a und 
7e BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Auswir-
kungen auf den Boden, der sachgerechte Umgang mit Abfällen und die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
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sowie umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen. Die maß-
geblichen Ziele und Bewertungsgrundlagen sind: 

• Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundesbodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV), 

• Bremisches Gesetz zum Schutz des Bodens (BremBodSchG), 

• Erlass zur Bewertung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) bezüglich des Wirkungspfades Boden-Mensch (Senator 
für Umwelt, Bau und Verkehr, 14. Dezember 2016) 

• Prüf- und Maßnahmenschwellenwerte der LAWA (Länderarbeitsge-
meinschaft Wasser)  

• Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfäl-
len – technische Regeln – LAGA M20 (Länderarbeitsgemeinschaft Ab-
fall) 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Durchführung der Planung, einschließlich der mögli-
chen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men/Festsetzungen 

Für das Plangebiet liegen eine historische Recherche (Histinvest – Dr. 
Klaus Schlottau; „Historische Standortuntersuchung Wasserschutzgebiet 
Blumenthal – Landrat-Christians-Straße 82 bis 86 – Bahnhof Blumenthal“, 
Oktober 2004) sowie eine orientierende Bodenuntersuchung vor (Krauss & 
Partner; „Orientierende Untersuchung des Untergrundes – Ehemaliger 
Bahnhof Bremen-Blumenthal“, Oktober 2013). 

Ergebnis der Untersuchungen ist, dass auf dem Vorhabengrundstück 
keine erhöhten, sanierungsbedürftigen Schadstoffgehalte (MKW und 
PAK) im Boden festgestellt wurden. Eine Gefährdung der Schutzgüter 
„Mensch“ und „Boden“ ist auf der Basis der analysierten Schadstoffe nicht 
gegeben. Hinweise auf Gefährdungen von anderen Schutzgütern sind 
nicht festgestellt worden.  

2g) Auswirkungen durch anfallendes Abwasser und Auswirkungen auf Ober-
flächengewässer (§1 Absatz 6 Nummern 7a, e und g BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Auswir-
kungen auf das Wasser sowie der sachgerechte Umgang mit Abwässern 
zu berücksichtigen. Die Belange des Schutzgutes Wasser sind insbeson-
dere in folgenden Fachgesetzen verankert: Bundesweit werden im Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) Ziele des Umweltschutzes für das Schutzgut 
Wasser festgesetzt, in Bremen gibt das Bremische Wassergesetz (BrWG) 
zusätzlich landesspezifische Ziele vor.  

Zweck des WHG ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 
die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des 
Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut 
zu schützen. In das WHG sind die Ziele der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) integriert. Die WRRL gibt einen Ordnungsrahmen zum 
Schutz der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küs-
tengewässer und des Grundwassers.  

Gemäß Bremischem Wassergesetz und Bremischem Naturschutzgesetz 
sind Gewässer grundsätzlich zu erhalten, zu vermehren und möglichst na-
turnah zu entwickeln. Schmutz- und Niederschlagswasser ist nach dem 
Bremischem Wassergesetz so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemein-
heit nicht beeinträchtigt wird. 
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Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Durchführung der Planung, einschließlich der mögli-
chen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men/Festsetzungen 

Im Plangebiet selbst bestehen keine Oberflächengewässer. Westlich des 
Plangebiets verläuft die Blumenthaler Aue.  

Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet 
ist, abgesehen von dem auf den unbefestigten Freiflächen anfallendem 
Niederschlagswasser, nicht vorgesehen. Für die Entwässerung wird daher 
ein bestehender Regenwasserkanal genutzt, über den das Regenwasser 
ortsnah in die Blumenthaler Aue eingeleitet wird.  

Das Schmutzwasser wird über die bestehende Kanalisation in der Landrat-
Christians-Straße abgeführt.  

Beeinträchtigungen des Grundwassers und von Oberflächengewässern 
durch das im Plangebiet entstehende Abwasser sind nicht zu erwarten. 
Durch das Entwässerungssystem wird das Grundwasser nicht belastet. 

2h) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie (§1 Absatz 6 Nummer 7f BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 7f BauGB ist bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen.  

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Durchführung der Planung, einschließlich der mögli-
chen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men/Festsetzungen 

Als Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung wird bei der Ge-
bäudeplanung ein nachhaltiges Energiekonzept verfolgt, das auf die Nut-
zung von Solarenergie und die Errichtung der Neubauten in einen Kfw-
55-Effizienzstandard abzielt. Es wird beabsichtigt, den erzeugten elektri-
schen Strom der Photovoltaikanlagen für die Belüftung und Klimatisierung 
der neuen Gebäude vorzusehen. Der Bebauungsplan enthält eine textliche 
Festsetzung, die zur Realisierung von Photovoltaikanlagen auf den Dach-
flächen der Flachdächer verpflichtet.  

Mit der Konversion einer bereits baulich in Anspruch genommenen und 
brachliegenden Fläche trägt die Planung zur Reduzierung des Freiflächen-
verbrauchs im Sinne einer klimaschonenden Siedlungsentwicklung bei. 
Mit der Entwicklung des Vorhabens an einem Bus- und Bahnhaltepunkt 
zielt die Planung zudem auf eine Reduzierung des motorisierten Individu-
alverkehrs und seiner klimaschädlichen Abgase ab.  

2i) Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter (§ 1 Absatz 6 Num-
mer 5 BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 Absatz 6 Nummer 5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne die Belange der Baukultur, des Denkmalsschutzes und der Denk-
malpflege zu berücksichtigen. Gemäß § 2 Absatz 2 Denkmalschutzgesetz 
Bremen (DSchG) gehört zu einem Kulturdenkmal auch die Umgebung ei-
nes unbeweglichen Kulturdenkmals (sogenannte Umgebungsschutz). 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Um-
weltzustandes bei Durchführung der Planung, einschließlich der mögli-
chen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
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sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men/Festsetzungen 

Bei dem Blumenthaler Bahnhof handelt es sich um ein historisches und 
ortsbildprägendes Gebäude, das ein wichtiges Zeugnis der Ortsgeschichte 
Blumenthals darstellt. Der Bahnhof steht jedoch nicht unter Denkmal-
schutz und stellt auch kein Kulturdenkmal dar. Mit der Festsetzung einer 
zwingenden Zweigeschossigkeit sowie einer Baulinie entlang der südli-
chen Fassaden des historischen Bahnhofsgebäudes wird der besonderen 
städtebaulichen Bedeutung dieser zum Bahnhofsvorplatz ausgerichteten 
Gebäudeseite Rechnung getragen. 

Östlich des Plangebiets bestehen mit dem Amtsgericht Blumenthal und der 
Kirche Blumenthal Baudenkmale aus dem 19. Jahrhundert, die in unmit-
telbarer Nähe zum Plangebiet liegen. Zudem besteht östlich des Betriebs-
gleises der Kirchturm der alten Kirche Blumenthal aus dem Jahre 1604, der 
in den Jahren 1933 und 1974 zu einem Ehrenmal umgebaut wurde. 

Nördlich der Gleisanlage besteht mit dem Haus Blomendal (Burg Blo-
mendal) eine denkmalgeschützte Burganlage, deren Ursprünge bis in das 
14. Jahrhundert zurückreichen.  

Mit der Erhaltung des Bahnhofsgebäudes sowie dem Neubau eines nur 
zweigeschossigen Geschäftsgebäudes in Ziegelbauweise mit rotbraunen 
Klinkern fügt sich die Neubebauung in die Umgebung des Plangebietes 
ein, sodass denkmalrechtliche Belange des Umgebungsschutzes nicht be-
rührt werden. 

2j) Auswirkungen durch sonstige Umweltbelange 

Die sonstigen, unter anderem in § 1 Absatz 6 Nummer 7 und in § 1a Absatz 
3 und 4 BauGB genannten Umweltbelange werden von der Planung nicht 
relevant betroffen.  

2k) Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen sind über 
die Darstellungen unter Punkt (a) bis (j) hinaus nicht bekannt. 

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands des Plangebiets bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden der Bahnhof, abgesehen von 
einer Wohnnutzung, sowie auch der Güterschuppen weiterhin leer stehen. 
Die städtebaulichen Missstände würden sich verfestigen. Eine Belebung 
des Bahnhofs sowie des Verkehrsknotenpunktes durch einen Bahnhofs-
vorplatz mit einem Café würden ausbleiben.  

4. Anderweitige Planungsmöglichkeiten im Geltungsbereich und Begrün-
dung der Wahl der Planung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ermöglicht die Umnutzung des 
historischen Bahnhofgebäudes sowie die Schaffung eines belebten Bahn-
hofsvorplatzes mit einem angrenzenden Café und Geschäftsgebäude. Mit 
Umsetzung der Freiraumkonzeption erfolgt eine attraktive Gestaltung der 
Außenanlagen mit Begrünung und Sitzelementen. Die Planung stellt damit 
eine Konversionsmaßnahme dar, die auch der städtebaulichen Aufwer-
tung des Ortseingangs nach Blumenthal dient.  

Anderweitige Planungsmöglichkeiten werden nicht gesehen. Alternative 
gewerbliche Nutzungen wurden in den vergangenen Jahren nicht nach-
gefragt. Für eine Wohnnutzung ist die Sicherstellung gesunder Wohnver-
hältnisse aufgrund der hohen Schallimmissionen städtebaulich nicht 
vertretbar.  
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5. Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-
biete 

Das Plangebiet liegt im Außenbereich und ist von Verkehrsanlagen umge-
ben. Weitere Planungen in benachbarten Gebieten bestehen nicht. Die 
Entwicklung eines Berufsschulcampus auf dem Gelände der ehemaligen 
Bremer Wollkämmerei wird erst nach Realisierung des Vorhabens erfol-
gen, sodass keine zeitgleichen baubedingten Auswirkungen der Planun-
gen zu erwarten sind. Von dem Berufsschulcampus sind auch keine 
relevanten Umweltauswirkungen zu erwarten, die im Zusammenhang mit 
der Vorhabenplanung stehen könnten.  

6. Verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung  

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden die nachfolgenden Methoden und 
Verfahren verwendet, die auch in den jeweiligen Gutachten näher erläu-
tert werden: 

Verkehrsuntersuchung 

• Zur Beurteilung der verkehrlichen Situation wurden Verkehrszählun-
gen ausgewertet und auf das Jahr 2020 beziehungsweise 2030 prog-
nostiziert. Mit den prognostizierten Verkehrsdaten wurde die 
Leistungsfähigkeit der Ein- und Ausfahrt des Plangebietes mit einem 
„Simulationsprogramm für Knotenpunkte (KNOSIMO)“ simuliert be-
ziehungsweise beurteilt. 

Lärm 

• Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
55 erfolgte eine Berechnung des Straßenlärms nach der RLS 90/11/ 
und die Berechnung des Schienenlärms nach der Schall 03/10/. Die 
Topografie des Untersuchungsgebietes wurde auf Grundlage der zur 
Verfügung gestellten Planunterlagen sowie einer Ortsbesichtigung in 
das Berechnungsmodell eingestellt. 

Boden/Altlasten 

• Auswertung vorliegender Gutachten und Unterlagen aus dem Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 55 mit einer historischen Re-
cherche und einer orientierenden Bodenuntersuchung. Bei der Boden-
untersuchung wurden 18 Kleinrammbohrungen bis in den 
Tiefenbereich des gewachsenen Bodens (2,00 m Tiefe) abgeteuft. 
Während der Bohrarbeiten sind 40 gestörte Bodeneinzelproben ent-
nommen worden. Zur analytischen Überprüfung des Untergrundes 
wurden Mischproben für die chemische Übersichtsanalytik im Boden-
labor untersucht. 

Artenschutz 

• Bei der artenschutzrechtlichen Prüfung im Rahmen der Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 55 wurden eine visuelle Un-
tersuchung, unter anderem mit einer Videoendoskopkamera und Ta-
schenlampen, durchgeführt. 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkun-
gen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten können, 
zu überwachen (Monitoring). Ziel ist es, eventuelle unvorhergesehene, 
nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und gegebenenfalls geeignete 
Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Da auf Grundlage der für den Um-
weltbericht verwendeten Gutachten über die dargestellten Beeinträchti-
gungen hinaus erhebliche Umweltauswirkungen im Vergleich zur bisher 
zulässigen Nutzung nicht zu erwarten sind, sind keine speziellen Maßnah-
men zur Überwachung vorgesehen. 
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Es werden die generellen Maßnahmen zur Umweltüberwachung des Lan-
des Bremen durchgeführt. Sollten im Rahmen dieser Überwachungsmaß-
nahmen oder auch im Zuge künftiger Genehmigungsverfahren nachteilige 
Umweltauswirkungen ermittelt oder in sonstiger Weise bekannt werden, 
so werden diese gemeldet und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 
Abhilfe ergriffen. 

8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 112 soll die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Nachnutzung des Blumenthaler Bahnhofs mit ei-
nem Café sowie für die Errichtung eines Geschäftsgebäudes schaffen. Zu-
dem ist der Bebauungsplan Grundlage für die Schaffung eines neuen, 
städtischen Bahnhofsplatzes. Das Bahnhofsgebäude wird erhalten und das 
Geschäftsgebäude über einen Verbindungsbau an den Bahnhof angeglie-
dert. Die neue Bebauung ist ein- bis zweigeschossig und wird mit einem 
Flachdach versehen. Östlich des Geschäftsgebäudes entsteht eine Kfz-
Stellplatzanlage, auf der auch mindestens zwei Carsharing-Stellplätze ent-
stehen sollen. 

Für die Zulässigkeit der Nutzungen wird im Bebauungsplan ein Vorhaben 
zur Umnutzung eines Bahnhofsgebäudes sowie zur Errichtung eines Ge-
schäftsgebäudes festgesetzt. Die konkrete Ausgestaltung der Planung er-
folgt über den Vorhaben- und Erschließungsplan sowie über den 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan.  

Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft und zur Grüngestaltung werden im Plangebiet mindes-
tens 14 neue Bäume sowie eine Strauchhecke zur Eingrünung des 
Plangebiets gegenüber der Bahnanlage angepflanzt. Die Umsetzung der 
Planung bedingt eine höhere Flächenversiegelung gegenüber der Be-
standssituation. Die Eingriffe in Natur und Landschaft können nicht voll-
ständig ausgeglichen werden. Aufgrund der Zielsetzung der Planung zur 
Belebung und Aufwertung des multimodalen Verkehrsknotenpunktes, die 
auf eine Stärkung des Umweltverbundes abzielt sowie der Umsetzung ei-
ner Konversionsmaßnahme wird das Ausgleichsdefizit im Rahmen der Ab-
wägung der Belange für städtebaulich vertretbar gehalten.  

Während der Bauphase ist im Umfeld des Plangebiets mit Beeinträchtigun-
gen durch Lärm, Staub und Erschütterungen, auch durch Baustellenver-
kehr, zu rechnen. Diese Auswirkungen sind zeitlich begrenzt und werden 
durch die Einhaltung der einschlägigen technischen Vorschriften mini-
miert. Die Baumaßnahmen sind nicht vermeidbar, da ansonsten die Um-
bauarbeiten und die Errichtung des Geschäftsgebäudes nicht möglich 
wären. Zeitlich befristete Baumaßnahmen im städtischen Umfeld sind üb-
lich und hinnehmbar.  

Die Gesamtbetrachtung der Auswirkungen auf die einzelnen Umweltbe-
reiche führen zu dem Ergebnis, dass die durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan 112 möglichen Nutzungen mit dem jeweiligen Schutzbe-
dürfnis der umgebenden Nachbarschaft vereinbar sind. 

9. Quellen 

Für die Umweltprüfung wurden folgende Unterlagen herangezogen, die 
Grundlage für die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkun-
gen im Umweltbericht nach § 2a BauGB darstellen: 

Schallschutz 

• T&H Ingenieure; Schalltechnische Untersuchung für die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nummer 55 für ein Gebiet in Bremen-Blumen 
thal, April 2013 
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Bodenschutz 

• Histinvest – Dr. Klaus Schlottau; „Historische Standortuntersuchung 
Wasserschutzgebiet Blumenthal – Landrat-Christians-Straße 82 bis 86 
– Bahnhof Blumenthal,“ Oktober 2004) 

• Krauss&Partner; „Orientierende Untersuchung des Untergrundes – 
Ehemaliger Bahnhof Bremen-Blumenthal“, Oktober 2013 

Baumschutz 

• Ing.-&Sachverständigenbüro Andreas Block-Daniel, „Bauvorhaben 
Bahnhof Blumenthal – Gutachten über eine Rotbuche im Plangebiet, 
Juli 2019 

Artenschutz 

• Plan Natura – Ingenieurbüro für Landschaftsentwicklung; „Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag Fledermäuse zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan 55 Bahnhof Blumenthal“, Oktober 2013. 

Verkehr 

• Verkehrs- und Regionalplanung GmbH; „Verkehrsuntersuchung Vor-
habenbezogener Bebauungsplan 112 Bahnhof Blumenthal“; Mai 2020 

E. Finanzielle Auswirkungen/Genderprüfung 

1. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderspezifische Auswirkungen 

Der Vorhabenträger trägt die Planungs- und Erschließungskosten und 
übernimmt im Durchführungsvertrag die Verpflichtung, das Vorhaben auf 
eigene Kosten zu verwirklichen.  

Zur Umsetzung des Bebauungsplans sind Grundstücksarrondierungen 
vorgesehen. 

Das Flurstück 56/3 liegt im Eigentum der Stadt Bremen. Der Teilbereich 
südlich der im Plan markierten Abgrenzung von Flächen, die gemäß § 12 
Absatz 4 BauGB in den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans einbezogen werden, ist im Bebauungsplan als private Verkehrs-
fläche festgesetzt, die teilweise die besondere Zweckbestimmung 
Fußgängerbereich erhält. Diese Fläche soll an den Vorhabenträger veräu-
ßert werden. 

Die Flurstücke 55/8 und 56/6 befinden sich im Eigentum des Vorhabenträ-
gers. Die westlichen Teilbereiche dieser Flurstücke sollen vom Vorhaben-
träger freigeräumt und an die Stadt Bremen übertragen werden. Im 
Bebauungsplan sind die in Rede stehenden Flächen als öffentliche Stra-
ßenverkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußgängerbereich sowie öf-
fentliche Grünfläche (Parkanlage) festgesetzt. 

Die Grundstücksarrondierungen werden auf der Grundlage der Grund-
stückswertermittlung seitens GeoInformation Bremen vorgenommen. Im 
Rahmen der Verhandlung zum Durchführungsvertrag ist der Verkauf des 
als private Verkehrsfläche festgesetzten Teilstücks des stadteigenen Flur-
stücks 56/3 ebenso vereinbart worden wie die vorhabenträgerseitige Über-
tragung der Teilflächen aus den Flurstücken 56/6 und 55/8 ohne 
Wertausgleich, die als öffentliche Straßenverkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ sowie als öffentliche Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt sind. 

Es ist vorgesehen, auf der Fläche mit der Festsetzung „öffentliche Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Fußgängerbereich“ perspekti-
visch einen öffentlichen Zugang zur Regio-S-Bahn herzustellen. Der 
Vorhabenträger hat sich im Durchführungs- und städtebaulichen Vertrag 
bereit erklärt, den Zugang zur Regio-S-Bahn auf eigene Kosten herzustel-
len und nach Herstellung an die Stadt zu übergeben. 
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Aufgrund einer möglichen Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschlie-
ßen, dass der Stadtgemeinde Bremen Kosten entstehen könnten. Die Poli-
zei Bremen hat jedoch in einer vorliegenden Stellungnahme vom 2. Januar 
2020 dargelegt, dass sich keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von 
Bombenblindgängern/Kampfmittel ergeben. Sollten dennoch Mittel für 
die Kampfmittelbeseitigung erforderlich werden, sind die hierfür erforder-
lichen Mittel – soweit Dritte nicht zur vollständigen Refinanzierung der 
Kosten herangezogen werden können – durch Prioritätensetzung inner-
halb des Haushaltes 2020 beziehungsweise der gemäß Finanzplanung be-
reits beschlossenen Orientierungswerte des Produktplans Umwelt, Bau 
und Verkehr PPL 68) für die Jahre 2021 bis 2023 dargestellt.  

Personalwirtschaftliche Auswirkungen ergeben sich nicht. 

2. Genderprüfung 

Das Vorhaben mit seinen geplanten Nutzungen richtet sich gleichermaßen 
an alle Geschlechter. Durch das Vorhaben sind daher grundsätzlich keine 
geschlechterspezifischen Auswirkungen zu erwarten. Die vorgesehenen 
Nutzungen führen zu einer Belebung des Busbahnhofs und Regio-S-Bahn-
haltepunkts Blumenthal und somit auch zu einer besseren sozialen Kon-
trolle der öffentlichen Freiräume. 
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Ansicht Nord Bahnhofsgebäude mit Geschäftsgebäude  
(Verfasser: Feldschnieders-Kister Architekten, Bremen) 

 

 
 

 

Ansicht Süd Bahnhofsgebäude mit Geschäftsgebäude  
(Verfasser: Feldschnieders-Kister Architekten, Bremen) 

 
 

 

Ansicht Ost Bahnhofsgebäude mit Geschäftsgebäude  
(Verfasser: Feldschnieders-Kister Architekten, Bremen) 

 
 

 

Ansicht West Bahnhofsgebäude mit Geschäftsgebäude  
(Verfasser: Feldschnieders-Kister Architekten, Bremen) 

 



Seite 35 der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 (Bearbeitungsstand: 18.11.2020) 

 

Flächenbilanzierung Bestand  
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Freiraumkonzept (Verfasser: Linnea Landschaftsarchitektur, Hannover, November 2020) 
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Bahnhof Blumenthal – Grünordnungsplan – Textliche Erläuterung 

Grundlage: Pläne Nr. 3-4 und 3-5 Stand 22.04.2020 

 

Bauvorhaben 

In dem Gebäudekomplex aus dem historischem Bahnhofsgebäude und einem Neubau werden 

örtliche Nahversorger wie eine Sparkassefiliale, ein Bäcker, eine Arztpraxis und ein Pflegedienst 

angesiedelt. Davor entsteht ein kleiner Stadtplatz, der städtebaulich an den neugestalteten 

Busbahnhof angebunden wird.  Hervorzuheben ist die Lage des Planungsbereichs direkt am 

Haltepunkt der Bahn sowie auf der Wegeachse zwischen diesem Haltepunkt und dem neu 

entstehenden  Berufsschulcampus an der ehemaligen Wollkämmerei, die über den westlichen 

Platzbereich führt. 

 

Bauabschnitte 

Der Platz wird in zwei Bauabschnitten entwickelt: Der erste stellt die Fläche bis zur jetzigen 

Grundstücksgrenze (öffentlicher Gehweg) her. Im zweiten Abschnitt, nach einem entsprechenden 

Neuzuschnitt der Grundstücke, kommt der Bereich bis zur Christian-Landrats-Straße hinzu. 

Die dabei zu tauschenden Flächen sind in Plan Nr. 3-4 mit Flächenangabe dargestellt. 

 

Grünstrukturen 

Die Grünstrukturen bestehen aus 

- Baumbestand 
- Ergänzung/ Ersatz des Baumbestands 
- Pflanzflächen mit blühenden Stauden, Bodendeckern und Gräsern 
- grünen Baumscheiben und Unterpflanzungen. 

 
Sie gliedern den Raum und erhöhen die Aufenthaltsqualität. Zudem wirken sie positiv auf das 

Kleinklima und bieten mit einer insektenfreundlichen Pflanzenwahl einen Baustein zur ökologischen 

Vielfalt in der Stadt. 

 

Baumbestand 

Westlich des Bahnhofsgebäude, entlang der Blumenthaler Aue, liegt ein dichter Baumbestand. Diese 

Bäume werden sämtlich erhalten und geben dem Platz nach Westen einen Rahmen. Mit dem 

angestrebten Grundstückstausch/ Grundstücksneuzuschnitt für den 2. BA wird dieser Baumbestand 

in den öffentlichen Bereich übernommen. 

Zum Busbahnhof bzw. zur Landrat-Christians-Straße wurden mit Neugestaltung des Bereichs vor ca. 2 

Jahren 4 Linden gepflanzt. Sie werden in die neue Platzgestaltung einbezogen und erhalten im 2. BA, 
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wenn sie dann auf der Platzfläche stehen, grüne Baumscheiben oder, wo dieses wichtige 

Wegebeziehungen stören würde, begehbare Baumscheiben (als dünnschichtiger wassergebundener 

Belag oder eine Baumroste). 

Die östliche der Linden (nahe der Zufahrt) geht nach dem geplanten Grundstückstausch in das 

Grundstück Kröger ein. 

 
Ergänzung und Ersatz des Baumbestands 

Ein Großbaum (Buche STU 275cm) musste für die Maßnahme gefällt werden. Dafür ist die 

Ersatzpflanzung eines Hochstamms STU 30-35 festgesetzt. 

Auf dem Platz werden zwei großwachsende Solitärbäumen (Zerreichen, Quercus cerris) gepflanzt. 

Eine davon stellt eine Ersatzpflanzung für die für die Baumaßnahme gefällte Buche dar 

(Neupflanzung STU 30-35, Wurzelraum aus 36 cbm Baumsubstrat). Ihre Kronen werden zunehmend 

den Raum prägen und ein Blätterdach über dem Platz bilden. Sie erhalten großzügige offene 

Baumscheiben, außerhalb des Gießrings mit einer bodendeckenden Bepflanzung (s.u.). 

Der rückwärtige Parkplatz wird mit 5 Hochstämme Sorbus intermedia begrünt (STU 16-18). Blüten im 

Frühsommer und Beerenschmuck im Herbst bieten Insekten und Vögeln Nahrung. Auch sie stehen in 

offenen Baumscheiben, die bepflanzt werden. 

 

Pflanzflächen mit blühenden Stauden, Bodendeckern und Gräsern 

Eine „Blühachse“ aus 3 Pflanzflächen, die zentral von der Christian-Landrats-Straße auf das 

historische Bahnhofsgebäude führt, betont das Gebäude und gliedert den Platz in die westlich davon 

verlaufende Wegeverbindung Berufsschulcampus – Bahnhaltepunkt und den ruhigeren Platzbereich 

vor den Geschäften. 

Es sind insektenfreundliche mit langen Blütezeiten Pflanzen ausgewählt, z.B.: 

- Bodendeckerrose mit einfachen oder halbgefüllten Blüten, z.B. Rosa ‚Schneeflocke‘ 
- strukturgebendes Gras, z.B. Calamagrostis brachytricha 
- Salvia-Sorte, z.B. Salvia nemorosa ‘Caradonna’ 
- Nepeta-Sorte, z.B. racemose ‘Superba’ 
- Allium z.B. giganteum ‚Mont Blanc‘ 

 

Diese blühende Pflanzung wiederholt sich entlang der Fassade des Neubaus. 

 

Grüne Baumscheiben 

Die neugepflanzten Bäume stehen in Pflanzflächen oder offenen Baumscheiben mit einer 

gestalterisch zurückhaltenden bodendeckenden Pflanzung, z.B. aus 

- Epimedium perralchicum ‚Frohnleiten‘ 
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- Carex morrowii 
- Deschampsia oder Calamagrostis varia als strukturgebenes Gras. 

 
 

Rasenfläche BA1 

Im 1. BA wird der Übergangsbereich zum bestehenden öffentlichen Gehweg als Rasenfläche 

hergestellt (s. blau schraffierte Fläche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiebeln (Narcissen und z.B. Scillen) geben dieser Fläche im Frühjahr einen attraktiven Aspekt. Nach 

deren Abblühen wird die Fläche als extensiver Scherrasen kurz gehalten, wie auch die 

nebenliegenden städtischen Flächen an der bestehenden Zufahrt. 

Mit Bau des 2. BA wird diese Fläche als Teil des Gesamtplatzes befestigt bzw. Teil der dann 

fortgeführten „Blühachse“. 

 

Flurstück 56/5 – Private Grünfläche 

Das Flurstück 56/5 gehört zum Planungsbereich. Es wird durch die Betriebsbahnstrecke vom Rest des 
Grundstücks getrennt. 

Die Fläche dient der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, u.a. zum Ausgleich für Bäume, die 
nach der Bremer Baumschutzverordnung geschützt sind. Ein Konzept für eine Bepflanzung der Fläche 
gibt es nicht. Die Anzahl,  Art und der Zeitpunkt der zu pflanzenden Bäume wird im Rahmen des An-
tragsverfahrens gemäß der Bremischen Baumschutzverordnung festgelegt. 
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Ines Kruse           Hannover, 02.06.2020 

LINNEA Landschaftsarchitektur 
Appelstraße 20 
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Bahnhof Blumenthal – Freiraumkonzept – Textliche Erläuterung 

Grundlage: Pläne Nr. 3-1 und 3-2 Stand 22.04.2020 

 

Bauvorhaben 

In dem Gebäudekomplex aus dem historischem Bahnhofsgebäude und einem Neubau werden 

örtliche Nahversorger wie eine Sparkassefiliale, ein Bäcker, eine Arztpraxis und ein Pflegedienst 

angesiedelt. Davor entsteht ein kleiner Stadtplatz, der städtebaulich an den neugestalteten 

Busbahnhof angebunden wird. 

 

Bauabschnitte 

Der Platz wird in zwei Bauabschnitten entwickelt: Der erste stellt die Fläche bis zur jetzigen 

Grundstücksgrenze her (siehe Plan 3-1). Im zweiten Abschnitt, nach einem entsprechenden 

Neuzuschnitt der Grundstücke, kommt der Bereich bis zur Christian-Landrats-Straße hinzu (siehe Plan 

3-2). 

 

Funktion und Gliederung des Platzes 

Hervorzuheben ist die Lage direkt am Haltepunkt der Bahn sowie auf der Wegeachse zwischen 

diesem Haltepunkt und dem neu entstehenden  Berufsschulcampus an der ehemaligen 

Wollkämmerei, die über den westlichen Platzbereich führt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die geplanten Nutzungen, inbesondere auch die Außengastronomie, wird der Platz ein 

attraktiver Aufenthaltsbereich im Zuge dieser wichtigen Wegeverbindung. 
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Grünstrukturen gliedern den Raum und erhöhen die Aufenthaltsqualität. Zudem wirken sie positiv 

auf das Kleinklima und bieten mit einer insektenfreundlichen Pflanzenwahl einen Baustein zur 

ökologischen Vielfalt in der Stadt. 

Die „Grünachse“ hebt das historische Bahnhofsgebäude hervor und verküpft es mit dem 

Straßenraum der Landrat-Christians-Straße. 

 
Stellplätze 

Hinter dem Neubau entsteht ein Parkplatz mit 25 Stellplätzen, davon 2-3 Plätze für Carsharing-

fahrzeuge. Der Parkplatzbereich wird mit Bäumen begrünt. Weitere 3 Stellplätze, zwei Kurzzeit- und 

ein Behindertenstellplatz, befinden sich auf dem Vorplatz. 

Auf dem Vorplatz werden 28 Fahrradabstellplätze angeboten, primär für Menschen, die Bäcker oder 

Sparkasse besuchen. Diese werden ihre Räder nur kurz abstellen. Eine Überdachung wird daher nicht 

vorgesehen, auch da sie aus gestalterischen Gründen auf dem Platz nicht erwünscht ist.  

Auf der Rückseite des Gebäudes, mit dem Eingang zu Arztpraxis und Pflegedienst, werden 18 

Fahrradabstellplätze angeboten. Sie werden optional überdacht. Weitere 8 Plätze befinden sich im 

gebäudenahen südlichen Bereich des Parkplatzes. 

 

Pflasterbeläge 

Der Platz wird in dem gleichen Material gepflastert, wie der bestehende Busbahnhof (Betonpflaster 

anthrazit), um einen städtbaulichen Zusammenhang zu schaffen. Vor dem Bahnhofsgebäude sowie 

entlang des Neubaus und als Bänderung im Betonpflasterbelag wird als Reminiszenz das jetzt vor 

dem Bahnhof befindliche Natursteinpflaster (Granit-Großsteinpflaster) wieder eingebaut. 

Die Parkplatzzufahrt und der Parkplatz selbst werden in grauem Betonpflaster, Rechteckpflaster 

20x10cm, gepflastert. 

 

Höhenkonzept 

Das Bahnhofsgebäude erhält ein Eingangspodest von ca. 15cm Höhe (im Bestand sind es 3 Stufen), 

d.h. das Gelände wird leicht angezogen. Der eingeschossige Gebäudeteil mit dem Bäcker liegt auf der 

gleichen Höhe wie das Bahnhofsgebäude. Zum Eingang des Bäckers gibt es eine Rampe, sodass ein 

barrierefreier Zugang gewährleistet ist. Die anderen Eingänge zu Sparkasse, rückwärtigem 

Treppenhaus und Pflegedienst sind stufenlos. Hier sind keine Rampen erforderlich, da dieser 

Gebäudeteil um 15cm tiefer gesetzt wird, als das bestehende Bahnhofsgebäude. 

 

Möblierung 

Sitzmauern, z.T. mit Bankauflagen, fassen die Pflanz- und Stellplatzflächen. Sie wiederholen sich als 

gliederndes Element auf dem Platz und auch weiterleitend zum bestehenden Platz an der Auebrücke. 

Sie erhalten zum Teil Sitzauflagen. 
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Sie werden als Gabionenmauern oder aus Betonblöcke gestaltet und teilweise mit Sitzauflagen aus 

Holz oder Hartkunststoff (HPL) versehen. 

 

Müllplatz 

Es werden vier Beton-Müllboxen vor dem südlichen Giebel angeordnet. Aufgrund der Nähe zur 

Straße ist dieser Bereich für den Müllstandort vorgegeben. Die Boxen werden so weit östlich 

aufgestellt, dass sie vor der geschlossenen Klinkerfassade stehen und nicht vor die Fensterfront des 

Neubaus reichen. Zudem werden sie zur Straße mit einer Strauchhecke (Höhe ca. 1,50m) eingegrünt. 

Die Boxen selbst haben einen Korpus aus dunklem Beton und Stahltüren pulverbeschichtet in 

anhrazit, sodass sie eine zurückhaltende und gepflegte Wirkung haben. 

 

Bepflanzung 

Eine „Blühachse“, die zentral von der Christian-Landrats-Straße auf das historische Bahnhofsgebäude 

führt, betont dieses und gliedert den Platz in die westlich davon verlaufende Wegeverbindung zum 

bahnsteig und den ruhigeren Platzbereich vor den Geschäften. Blühende Rosen, Stauden und Gräser 

bieten das ganze Jahr über einen angenehmen Blickfang. Diese blühende Pflanzung wiederholt sich 

entlang der Fassade des Neubaus. 

Der Platz wird dominiert von zwei großwachsenden Solitärbäumen (Zerreichen, Quercus cerris). Eine 

davon stellt eine Ersatzpflanzung für die für die Baumaßnahme gefällte Buche dar. Ihre Kronen 

werden zunehmend den Raum prägen und ein Blätterdach bilden. Sie erhalten großzügige grüne 

Baumscheiben mit einer ruhigen, bodendeckenden Bepflanzung. 

An der Landrat-Christians-Straße sind bereits mit der Umgestaltung des Busbahnhofs 4 Linden 

gepflanzt worden. Sie erhalten im 2. BA, wenn sie dann auf der Platzfläche stehen, grüne 

Baumscheiben oder, wo dieses wichtige Wegebeziehungen stören würde, begehbare Baumscheiben, 

entweder als dünnschichtiger wassergebundener Belag oder eine Baumroste. 

 

Flurstück 56/5 – Private Grünfläche 

Das Flurstück 56/5 gehört zum Planungsbereich. Es wird durch die Betriebsbahnstrecke vom Rest des 
Grundstücks getrennt. 

Die Fläche dient der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, u.a. zum Ausgleich für Bäume, die 
nach der Bremer Baumschutzverordnung geschützt sind. Ein Konzept für eine Bepflanzung der Fläche 
gibt es nicht. Die Anzahl,  Art und der Zeitpunkt der zu pflanzenden Bäume wird im Rahmen des An-
tragsverfahrens gemäß der Bremischen Baumschutzverordnung festgelegt. 
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Rasenfläche BA1 

Im 1. BA wird der Übergangsbereich zum bestehenden Gehweg als Rasenfläche hergestellt. Zwiebeln 

(Narcissen und z.B. Scillen) geben dieser Fläche im Frühjahr einen attraktiven Aspekt. Nach deren 

Abblühen wird die Fläche als extensiver Scherrasen kurz gehalten, wie auch die nebenliegenden 

städtischen Flächen an der bestehenden Zufahrt. Mit Bau des 2. BA wird diese Fläche als Teil des 

Gesamtplatzes befestigt bzw. Teil der dann fortgeführten „Blühachse“. 
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1 Aufgabenstellung und Bearbeitungsweise 

Aufgabenstellung 

Es ist beabsichtigt, auf dem Grundstück „Bahnhof Blumenthal“ das Bahnhofs-
gebäude zu einem Café umzunutzen und einen Neubau für die Sparkasse zu 
errichten. 

In der verkehrlichen Beurteilung ist das zu erwartende Verkehrsaufkommen 
durch das Bauvorhaben und seine Verteilung an der Zu- und Ausfahrt zu ermit-
teln. Mit den Prognoseverkehren sind Stellungnahmen und Hinweise zum Er-
schließungskonzept für alle Verkehrsarten (Fußgänger, Rad, Kfz) zu erarbeiten. 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Landrat-Christians-Straße. 

Bedingt durch die vorhandene Verkehrssituation auf der Landrat-Christians-
Straße ist zu untersuchen, ob die Erschließung des Vorhabens in diesem Be-
reich aus verkehrlicher Sicht möglich ist bzw. mit welchen auf den Verkehr be-
zogenen Maßnahmen man rechnen muss, um einen sicheren und zügigen Ver-
kehrsablauf im Ein- und Ausfahrtsbereich sowie auf der Landrat-Christians-
Straße zu ermöglichen. 

Es sind Empfehlungen zur Lage der Zu- und Ausfahrt auf die Landrat-
Christians-Straße zu erarbeiten. 

 

Bearbeitungsweise 

Zur Beurteilung der heutigen verkehrlichen Situation wurden Verkehrszählun-
gen vom 08.11.2011 von 06:00 bis 10:00 Uhr und 15:00 bis 19:00 Uhr an den 
Knotenpunkten Landrat-Christians-Straße / Lüssumer Straße und Lüssumer 
Straße / Fresenbergstraße ausgewertet und auf das Jahr 2020 bzw. 2030 prog-
nostiziert. 

Die vorhandene bauliche Situation gibt zusammen mit den gezählten Ver-
kehrswerten sowie den prognostizierten Verkehrswerten Aufschlüsse über die 
Leistungsfähigkeit im Ein- und Ausfahrtsbereich des Vorhabens und auf der 
Landrat-Christians-Straße. 

Für die Prognose des zusätzlichen Verkehrsaufkommens aus den geplanten 
Nutzungen werden die Nutzungsangaben des Auftraggebers zugrunde gelegt. 
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Mit den prognostizierten Verkehrsdaten wurde die Leistungsfähigkeit der Ein- 
und Ausfahrt der geplanten Nutzungen mit einem "Simulationsprogramm für 
Knotenpunkte (KNOSIMO) simuliert bzw. beurteilt. 

Folgende Simulationsergebnisse für die nachmittägliche Spitzenstunde incl. des 
prognostizierten Verkehrsaufkommens durch die geänderte Nutzung wurden für 
die weitere Bewertung herangezogen 

- Verlustzeit 

- Zahl der Halte 

- Rückstaulänge 

 

Für die Folgerungen wurden die gültigen Richtlinien und Empfehlungen im 
Straßen- und Verkehrswesen herangezogen. 

 

Abb. 1: Übersichtsplan 
Quelle: OpenStreetMap-Daten, Lizenz: Open Database Licence (ODbL) 
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2 Heutige Situation 

2.1 Straßennetz 

Die Landrat-Christians-Straße ist eine verkehrswichtige Stadtstraße mit Anlie-
ger- und Erschließungsfunktion. Die Straße befindet sich in kommunaler Bau-
last. 

Die Landrat-Christians-Straße bildet mit der Lüssumer Straße einen Straßenzug 
im Stadtteil Blumenthal. Der Straßenzug verläuft von Fähr – Lobbendorf annä-
hernd parallel zur A 270 bis Blumenthal und quert dann in Blumenthal die 
A 270. 

Nördlich des Straßenzuges liegt der Bahnhof Blumenthal mit Busbahnhof, Re-
gionalbahnhof und Park & Ride-Anlage mit 30 Pkw-Stellplätzen und 
ca. 30 Fahrradbügeln. 

 

2.2 Bauliche Situation 

Die derzeitige Situation der Verkehrsanlagen im Umfeld und auf der Landrat-
Christians-Straße mit der Zu- und Ausfahrt im Bereich des geplanten Vorha-
bens zeigen das Luftbild und die folgenden Fotos. 

Östlich der vorhandenen Zu- und Ausfahrt befinden sich auf der Landrat-
Christians-Straße ein stillgelegtes Gleis und ein Gleis einer Betriebsbahn mit 
Schrankenanlage. Westlich befindet sich eine Fußgängerlichtsignalanlage zur 
Querung der Landrat-Christians-Straße als Anforderungsampel. 

Die Landrat-Christians-Straße wird auf beiden Seiten jeweils von einem Geh-
weg und einem Radweg (ohne Benutzungspflicht) begleitet. Die Fahrbahnen, 
Radwege und Gehwege sind in einem neuwertigen Zustand. 
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Abb. 2: Luftbild Plangebiet 
Quelle: Geoinformation Bremen 2019 
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2.3 Verkehrliche Situation 

Zur Ermittlung der heutigen Verkehrsbelastung auf der Landrat-Christians-
Straße wurden Verkehrszählungen vom 08.11.2011 ausgewertet. 

Im folgenden werden die Verkehrswerte, die 2011 festgestellt wurden aufge-
führt. 

Verkehrsbelastung 2011 
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Die Spitzenstunde für die Landrat-Christians-Straße westlich der Bahnschienen 
(heutige und geplante Zu- und Ausfahrt zum Vorhaben) wurden zwischen 15:45 
und 16:45 festgestellt. 

Verkehrsbelastung 2011 

  527 Kfz/h 
(SV 2,3 %) 

 
Landrat-Christians-Straße 

 

456 Kfz/h 
(SV 2,3 %) 

 

 

 

 

Hochrechnung von 2011 auf 2020 

Die allgemeine Verkehrszunahme bzw. -abnahme lässt sich aus den Verän-
derungen der jährlichen Fahrleistung je Pkw und des Pkw-Bestandes (aus 
der Shell-Prognose1) prognostizieren: 

Pkw-Dichte 20112 ca. 700 Pkw/1.000 Erwachsene 
Pkw-Dichte 2020 ca. 753 Pkw/1.000 Erwachsene 

Die Fahrleistung pro Pkw und Jahr kann zukünftig als leicht rückgängig an-
gesetzt werden: 

Fahrleistung 2011 ca. 11.200 km/Jahr und Fz 
Fahrleistung 2020 ca. 10.660 km/Jahr und Fz 

Damit lässt sich die allgemeine Verkehrsveränderung für das Jahr 2025 er-
mitteln: 

200.11700

660.10753




 = 1,024 

Bis zum Jahr 2020 war also aus wachsender Mobilität eine Zunahme von 
2,4 % für den Binnen-, Ziel-, Quell und Durchgangsverkehr zu erwarten. 

Verkehrsbelastung 2020 

  540 Kfz/h 
(SV 2,3 %) 

 
Landrat-Christians-Straße 

 

470 Kfz/h 
(SV 2,3 %) 

 

                                            
1 Shell – Prognose – „Flexibilität bestimmt Motorisierung“ (2003), Szenario Impulse 
2 Zählzeit 
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3 Prognose 

Für das Prognosejahr 2020 → 2030 wird keine allgemeine Verkehrssteigerung 
im motorisierten Verkehr angesetzt. Hinzu kommt der zu erwartende Verkehr 
des Geschäftsgebäudes mit Bäckerei (Bauvorhaben). 

 

3.1 Neue Verkehre durch das Bauvorhaben „Bahnhof Blumenthal“ 

Das Bauvorhaben „Bahnhof Blumenthal“ umfasst den Neubau eines Büro- und 
Geschäftsgebäudes und die Sanierung eines Gebäudes mit den Nutzungen 
Bäckerei, Stadtteilfiliale (Bank), Zweigstelle (Bank) Pflegedienst, Wohnen (Be-
stand), Büro- und Verwaltungsräume und Praxis. 

 

Abb. 3: Bauvorhaben „Bahnhof Blumenthal“ 
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Nach Angaben des Bauherren und des planenden Architekten sowie spezifi-
schen Verkehrswerten der VR ist das neue Verkehrsaufkommen in Tab. 3 mit 
den zugehörigen Prognosegrundlagen (Tab. 1 und Tab. 2) ermittelt worden. 
Durch eigene Zählungen vergleichbarer Einrichtungen konnte der zukünftige 
anfahrende und abfahrende Verkehr für die nachmittägliche Spitzenstunde dif-
ferenziert werden. 

① Beschäftigte: Modal-Split 
  30 % Fußgänger + Fahrrad 
  20 % ÖPNV 
  50 % Pkw 
100 % 

② Bank-Kunden: Modal-Split 

  15 % Fußgänger + Fahrrad 
  25 % ÖPNV 
  60 % Pkw (incl. Taxi) 
100 % 

  4 Kunden / h pro 100 m² ⤳ 

28 Kunden / 24 h pro 100 m² 

③ Wohnen  

Verkehr in der nachmittäglichen Spitzenstunde 

Zufahrt 0,25 Kfz/WE x h 
Abfahrt 0,23 Kfz/WE x h 
                            i. M. 0,24 Kfz/WE x h 

Verkehr in 24 Stunden 
(Werktag, ca. 9-fache der Spitzenstunde) 

Zufahrt 9 x 0,24 Kfz/WE x h = 2,2 Kfz/24 h x WE 
Abfahrt 9 x 0,24 Kfz/WE x h = 2,2 Kfz/24 h x WE 

④ Büro / Gewerbe 

Annahmen: 

Beschäftige / 100 m²:   3 
Pkw-Anteil: 70 % 
Pkw-Besetzungsgrad: 1,1 Pers./Pkw 

Verkehrsaufkommen pro Tag und 100 m² BGF 

0,70 x 
3

1,1 Pers./Pkw
 = 2 Pkw/24 h 

 (jeweils hin + rück) 

Der Kunden- und Versorgungsverkehr ist mit etwa 
+ 10 % in den spezifischen Werten enthalten. 

 

Tab. 1: Prognosegrundlage zur Tabelle „Frequentierung“ (① bis ④) 

  



- 12 - 

VR 10.318 

⑤ Bäckerei: 
 150 Kunden / 100 m² am Tag 
    20 % aus Vorhaben 
    80 % von außerhalb 

  30 % Fußgänger + Fahrrad 
  50 % ÖPNV 
  20 % Pkw mit 1,2 Pers./Pkw Besetzungsgrad 
100 % 

⑥ Praxis (Patienten): 
77 P

2000 m² (brutto)
 pro Stunde ≙ 0,039 P/h x m² 

 [Erfahrungswert] 

d. h. bei 212 m² ⤳ 

212 m² x 0,039 P/h x m² = 8 P/h bei 7 Stunden pro Tag 

  Modal-Split 

  15 % Fußgänger + Fahrrad 
  25 % ÖPNV 
  60 % Pkw (incl. Taxi) 
100 % 

 

Tab. 2: Prognosegrundlage zur Tabelle „Frequentierung“ (⑤ bis ⑦) 
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Nutzung 
 
(spezifische Werte) 

Nutz-
fläche 

Beschäftigte 
Kunden 

Patienten 
pro Tag 

Bewohner 
Sonst. 

 
pro Tag 

Σ Kfz/d 
(jeweils 
Anfahrt 
pro Tag) 

Kfz / Spitzen-
stunde 
Anfahrt 

Kfz / Spitzen-
stunde 
Abfahrt 

A Bäckerei 
201 m² 

~ 6 
①   0,5 x 6 = 

3 

~ 300 
⑤   0,8x300x0,2

1,2
= 

40 
  43 4 6 

B Stadtteilfiliale 
 (Bank) 331 m² 

~ 10 
④   10 x 0,7

1,1
= 

6 

~ 93 
②   0,6 x 93 = 

56 
  62 8 8 

C Zweigstelle 
 (Bank) 91 m² 

~ 3 
④   3 x 0,7

1,1
= 

2 

~ 25 
②   0,6 x 25 = 

15 
  17 14 15 

D Pflegedienst 
209 m“ 

~ 6 
①   0,5 x 6 = 

3 
   3 3 3 

E Wohnen 98 m² 
(1 WE) 

  
③ 
2 

 2 1 1 

F Büronutzung 
185 m² 

~ 6 
④   6 x 0,7

1,1
= 

4 

   4 0 2 

G Praxen 
212 m² 

~  6 
①   0,5 x 6 = 

3 

~ 58 
⑥   0,6 x 58 = 

35 
  38 5 7 

H Büronutzung 
165 m² 

~ 5 
④   5 x 0,7

1,1
= 

3 

   3 0 2 

Summe 172 35 44 

Tab. 3: Frequentierung 

Die Verkehrsverteilung wird aufgrund der Siedlungsstruktur mit 70 % in / aus Richtung Westen und 30 % in / aus Richtung Osten angenommen. 
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Abb. 4: Verkehrsbelastung 2030 
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4 Leistungsfähigkeitsbetrachtung 

Die Leistungsfähigkeit der Anbindungen des Vorhabens an die Landrat-Christians-
Straße wird mit den Werten der vorhergehenden Abb. 4 ermittelt und bewertet 
(siehe Anlage). 

 

Ergebnis 

Die Anbindung an die Landrat-Christians-Straße ist uneingeschränkt leistungsfä-
hig (höchste Qualitätsstufe A für die Landrat-Christians-Straße und Qualitätsstu-
fe B und C für die Zu- / Ausfahrt). Die mittleren Wartezeiten für die Ausfahrenden 
liegen bei 19,6  sec bis 29,9 sec. 

In der Ausfahrt zur Landrat-Christians-Straße ist mit einem seltenen Rückstau von 
max. 4 Kfz zu rechnen, der mittlere Rückstau liegt bei 0,1 Kfz. 

Auf der Landrat-Christians-Straße in Richtung Osten wird ein mittlerer Rückstau 
von 0,1 Kfz erwartet. In Richtung Westen gibt es keinen Rückstau. 

 
5 Folgerungen und Empfehlungen 

Die Anbindungen an die tangierende öffentliche Landrat-Christians-Straße ist leis-
tungsfähig. 

Bei kurzzeitiger und sehr seltener Belegung des Bahngleises der Betriebsbahn ist 
das links Einbiegen von der Zu- und Ausfahrt zur Landrat-Christians-Straße kurz-
zeitig nicht möglich. Bei 13 Kfz/h in dieser Richtung wird keine wesentliche Beein-
trächtigung erwartet. 

Die Anbindung des Vorhabens kann über die vorhandene Zu- und Ausfahrt erfol-
gen. Die vorhandene Zu- und Ausfahrt ist als solche gut erkennbar, die Sichtver-
hältnisse sind günstig. 

Zusätzliche fußläufige Verbindungen des Bauvorhabens zum Bahnsteig der Regi-
onalbahn und zum Busbahnhof können die ÖPNV Nutzung der Beschäftigten und 
der Kunden begünstigen. 

Eine Verlegung der Zu- und Ausfahrt in Richtung der Gleisanlage der Betriebs-
bahn wäre nicht wünschenswert. Die Schrankenanlage müsste dafür geändert 
werden. Eine zusätzliche Schranke auf dem Parkplatz würde erforderlich. Eine 
Schranke zum Parkplatz kann die Zufahrt für Fahrzeuge bei geschlossener 
Schranke behindern. Wartende Fahrzeuge können dabei den Fußgänger und 
Radverkehr behindern. 

Aus wirtschaftlicher Sicht wäre die Verlegung der Zu- und Ausfahrt mit Änderung 
der Gleisanlage und Schrankenanlage im Vergleich zur bestehenden Zu- und Aus-
fahrt sehr kostenintensiv. 

Es wird empfohlen die vorhandene Zu- und Ausfahrt zu nutzen und zusätzliche 
fußläufige Anbindungen zum Bahnsteig zu schaffen. 
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über Normalnull (ü.NN)
FH 18,5 Maximale Firsthöhe baulicher Anlagen in Metern über Normalnull (ü.NN)
TH 14,5 Maximale Traufhöhe baulicher Anlagen in Metern über Normallnull (ü.NN)

Öffentliche Grünfläche mit textlich definierter Zweckbestimmung: Parkanlage

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT, GRÜNFLÄCHEN

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fußgängerbereich

VERKEHRSFLÄCHEN

Umgrenzung von Flächen für technische Aufbauten mit Angabe der maximalen
Höhenüberschreitung in Metern über der Dachhaut

Technische Auf-
bauten max. 2,0 m

Anpflanzung von Bäumen, dauerhaft zu erhalten und nach Abgang zu ersetzen

Fläche für die Anpflanzung von Sträuchern, dauerhaft zu erhalten und nach
Abgang zu ersetzen

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

OKDD
5.74m

Höhenpunkt in Metern über NormalNull (Oberkante eines bestehenden Kanaldeckels
außerhalb des Plangebietes)

Straßenbegrenzungslinie

Abgängiger Bestandsbaum mit lfd. Nummerierung

Private Grünfläche mit textlich definierter Zweckbestimmung: arten- und
kräuterreiche Wiese / Gehölz

Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fußgängerbereich

Öffentliche
Grünfläche

Private
Grünfläche

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, dauerhaft zu erhalten

Abgrenzung von Flächen, die gemäß § 12 Abs. 4 BauGB in den Geltungsbereich des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans einbezogen werden.

HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN

Hauptwasserleitung DN 400 unterirdisch

Y
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Fläche zugunsten der zuständigen
Leitungsträger

Abgrenzung unterschiedliches Maß der baulichen Nutzung (Grundflächen Gebäude/
Gebäudeteile, Gebäudehöhen, Anzahl der Geschosse)

St, Cs Umgrenzung von Flächen für Kfz-Stellplätze (St) und Carsharing-Stellplätze (Cs)

10

Baulinie

Private Verkehrsfläche

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Unterirdische Regenwasserleitung der Farge-Vegesacker-Eisenbahn



 

B e g r ü n d u n g  
 
 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 
(mit Vorhaben- und Erschließungsplan) für die Errichtung eines Geschäftsgebäudes mit 
Gastronomie am Bahnhof Blumenthal in Bremen-Blumenthal zwischen  

- Bahntrasse Farge-Vegesack, 
- Gewerbegleis „Zur Westpier“ 
- Landrat-Christians-Straße und  
- Jenny-Ries-Platz 

 
(Bearbeitungsstand: 18.11.2020) 
 
A. Plangebiet  

Das knapp 5.800 m² große Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 liegt 
im Stadt- und Ortsteil Blumenthal und umfasst das Areal des ehemaligen Blumenthaler Bahn-
hofs an der Landrat-Christians-Straße 86 mit dem historischen Bahnhofsgebäude und einem 
Mehrfamilienhaus (Landrat-Christians-Straße 82). Zu dem Plangebiet zählt auch eine östlich 
an das Gewerbegleis „Zur Westpier“ angrenzende private Grünfläche (Flurstück 56/5, Ge-
markung VR 158).  

Das Plangebiet wird im Wesentlichen begrenzt: 

 im Norden durch den Bahnsteig Bhf. Blumenthal der Regio-S-Bahnlinie „Bremen - Farge“, 
 im Osten durch das Gewerbegleis „Zur Westpier“ (Gleistrasse zum Gewerbegebiet Bre-

mer-Vulkan) sowie den Friedhof Blumenthal, 
 im Süden durch die Landrat-Christians-Straße und 
 im Westen durch den Busbahnhof Blumenthal am Jenny-Ries-Platz. 
Zu dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zählen die Flurstücke 
55/8, 56/5, 56/6 und 58/1 (Gemarkung VR 158). Zudem werden Teile des Flurstücks 56/3 als 
städtische Flächen gemäß § 12 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit einbezogen. 

Maßgeblich für die Abgrenzung des Vorhaben- und Erschließungsplans und des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans sind die in der Planzeichnung dargestellten Geltungsbereiche.  

 

B. Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes 

1. Entwicklung und Zustand 

Der Bahnhof Blumenthal ist im Jahre 1888 errichtet worden und ist aufgrund seiner Historie 
und Lage von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des heutigen Bremer Stadtteils 
Blumenthal. Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 liegt an der ehe-
maligen Platzfläche „Bei Ständer“, dem heutigen Jenny-Ries-Platz, der den Ortseingang Blu-
menthal, von der Lindenstraße aus Vegesack kommend, markiert. Nach dem Abriss des aus-
gebrannten Fachwerkhauses „Ständer“, das früher eine Gastronomie beinhaltete und dessen 
Grundstück bis heute nicht wieder bebaut wurde, sowie der Aufgabe des Bahnhofgebäudes 
hat der Ortseingang seine städtebauliche Bedeutung verloren. Heute ist der Bereich über-
wiegend verkehrlich geprägt, im Wesentlichen durch den ausgebauten Busbahnhof mit einer 
anschließenden P+R-Anlage.  
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Mit der Wiederaufnahme des Personenverkehrs nach fast fünfzig Jahren durch die Farge-
Vegesacker Eisenbahn im Jahre 2010 hat der Bahnhof Blumenthal als Umsteigepunkt von 
der Regio-S-Bahn zum Linienbus wieder an Bedeutung gewonnen.  

Das historische Bahnhofsgebäude selbst sowie auch der angrenzende Güterschuppen sind 
jedoch von Leerstand geprägt. Lediglich im Obergeschoss des Bahnhofgebäudes besteht 
noch eine Betriebsleiterwohnung. Die Wohnnutzung wird nach Beendigung des Mietverhält-
nisses aufgegeben und die Wohnung für eine Büronutzung umgebaut. Das ebenfalls im Plan-
gebiet liegende Wohnhaus Landrat-Christians-Straße 82 beinhaltet keine Wohnnutzungen 
mehr. Der bauliche Zustand des Güterschuppens ist sehr schlecht und verhindert eine Nach-
nutzung. Die Gebäude des Bahnhofensembles sind in Teilen durch Vandalismus beschädigt, 
so dass das Plangebiet durch einen städtebaulichen Missstand geprägt ist.  

 
2. Geltendes Planungsrecht 

Der Flächennutzungsplan Bremen stellt für das Plangebiet eine gemischte Baufläche und für 
die nördlich verlaufende Gleisstrecke eine Bahnanlage dar. Zudem ist im Flächennutzungs-
plan das Symbol „Regional bedeutsamer Umstiege- und Endhaltepunkt“ dargestellt. Das 
Plangebiet ist Teil einer im Flächennutzungsplan dargestellten Baufläche mit zu sichernden 
Grünfunktionen. Diese Grünschraffur weist auf ein besonderes Planerfordernis bei Innenent-
wicklungsvorhaben hin.  

Mit der Errichtung einer Bäckerei mit Café sowie eines Geschäftsgebäudes mit Büronutzun-
gen und einer Arztpraxis wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 112 im Sinne von § 8 
Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Mit der Anpflanzung neuer Bäume 
und Hecken wird der Vorgabe nach der Berücksichtigung der Grünfunktionen des Planbe-
reichs nachgekommen.  

Bestehende Bebauungspläne existieren für das Plangebiet nicht, so dass für die Beurteilung 
von Vorhaben § 35 BauGB „Bauen im Außenbereich“ maßgeblich ist.  

 
3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplans 

Der Vorhabenträger, der Eigentümer des historischen Bahnhofsgebäudes ist, beabsichtigt 
das Gebäude umzubauen und einer neuen, gastronomischen Nutzung zuzuführen. Der an 
den Bahnhof angrenzende Schuppen der ehemaligen Güterabfertigung wird abgerissen und 
durch ein neues Geschäftsgebäude ersetzt. Dieser Gebäudeteil verläuft, wie der Güter-
schuppen, in linearer Flucht zum Bahnhofsgebäude parallel zum Bahngleis, knickt jedoch 
auf der Hälfte seiner Länge mit einem Gebäudeteil in orthogonaler Ausrichtung zur Landrat-
Christians-Straße ab. Der Übergangsbereich zwischen dem Alt- und Neubau wird als ein 
eingeschossiger Verbindungsbau hergestellt. Durch den eingeschossigen Verbindungsbau 
wird der alte Bahnhof optisch freigestellt, was seine ortsbildprägende Bedeutung hervorhebt.  

Als gastronomische Nutzung für das alte Bahnhofsgebäude und den Verbindungsbau ist eine 
Bäckerei mit einem Café vorgesehen. Der Gastraum des Cafés wird dabei im Erdgeschoss 
des Bahnhofgebäudes angeordnet. Durch die rechtwinklige Gebäudekörperanordnung erhält 
der historische Bahnhof einen neuen, städtisch geprägten Vorplatz, der durch die Außen-
gastronomie des Cafés eine belebende Nutzung erfährt. Der ruhende Verkehr wird, abgese-
hen von einem Behindertenstellplatz und zwei Kurzzeitstellplätzen, auf die Ostseite des Neu-
baus verlagert. Hier ist ein weiterer Behindertenstellplatz vorgesehen.  

In dem an das Café anschließenden Geschäftsgebäude ist die Errichtung einer Bankfiliale 
vorgesehen. In dem Gebäude werden des Weiteren Büro- und Praxisräume für eine Arztpra-
xis und einen Pflegedienst angeboten.  
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Die Erdgeschosszonen des Geschäftsgebäudes sowie des Verbindungsbaus sollen sich 
durch eine transparente Gestaltung mit Glasfassaden zum Bahnhofsvorplatz öffnen und so 
zur Belebung und Attraktivität des neuen Platzes beitragen. Die weiteren Fassadenelemente 
der Neubauten werden in Anlehnung an die Fassade des historischen Bahnhofgebäudes mit 
einem rotbraunen Klinker, bzw. Verblender ausgeführt. 

Die Bebauungskonzeption wird ergänzt um die Errichtung eines neuen Fußweges, der sei-
nen Ausgangspunkt an der Fußgängerquerung der Landrat-Christians-Straße nimmt und ge-
radlinig auf einen neuen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig der Regio-S-Bahn führt. Die-
ser westlich am neuen Bahnhofsvorplatz vorbeiführende Fußweg ist Bestandteil der verkehr-
lichen Neuordnung und städtebaulichen Aufwertung des Platzraumes am S-Bahn Haltepunkt 
„Blumenthal“. Zur Förderung des Umweltverbundes ist zudem im Rahmen eines Mobilitäts-
konzepts die Bereitstellung von zwei Kfz-Stellplätzen im Plangebiet für ein Carsharing vor-
gesehen. Für die verkehrliche Erschließung soll die bestehende Zufahrt zum Bahnhofsge-
bäude von der Landrat-Christians-Straße genutzt werden. Die Planung sieht jedoch vor, dass 
die Erschließung der Stellplätze nicht über den Bahnhofsvorplatz, sondern an dem neu zu 
erstellenden Kopfbau des Geschäftsgebäudes vorbei auf die östliche Seite führt.  

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 sind eine Frei-
raumkonzeption zur Gestaltung des Vorplatzes sowie der weiteren Außenanlagen des Vor-
habens und ein Grünordnungsplan zur Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege erarbeitet worden. Die Freiraumkonzeption sieht die Errichtung eines 
städtischen Vorplatzes mit neuen Baumpflanzungen sowie eine Eingrünung des Plangebie-
tes gegenüber der nördlich verlaufenden Gleisanlage vor. Teil der Grünordnungsplanung ist 
auch die Begrünung von Flachdächern gemäß dem Ortsgesetz über die Begrünung von Frei-
flächen und Flachdachflächen in der Stadtgemeinde Bremen (Begrünungsortsgesetz Bre-
men).  

Durch die Vorhabenplanung mit einer Nachnutzung des historischen Bahnhofsgebäudes er-
hält das Plangebiet neue Impulse, die auch zu einer Belebung und Aufwertung des für Blu-
menthal bedeutsamen Ortseingangs führen. Mit der Errichtung einer Bäckerei mit Café und 
dem Neubau eines Geschäftsgebäudes zielt die Planung zudem auf die funktionale Stärkung 
des Stadtteils Blumenthal durch Ansiedlung öffentlichkeitswirksamer Nutzungen ab. Mit Um-
setzung der Vorhabenplanung erfolgt eine Beseitigung bestehender städtebaulicher Miss-
stände und eine Aufwertung des S-Bahn-Haltepunkts Blumenthal.  

 
4. Planungsverfahren 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 erfolgt im Regelverfahren mit 
einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB in der die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden gemäß § 12 Abs. 4 Flächen einbezo-
gen, die nicht im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans liegen.  

Mit dem Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 wurde 
auch die Aufhebung des Planaufstellungsbeschlusses zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan 55 beschlossen, der für das gleiche Plangebiet die Erhaltung des Bahnhofs für eine 
Wohnnutzung vorgesehen hatte. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 55 wurde von Mai 
bis Juni 2014 öffentlich ausgelegt. Da sich im Rahmen des Planverfahrens herausgestellt 
hatte, dass sich eine Wohnnutzung im Plangebiet nicht realisieren lässt, wurde von der Pla-
nung Abstand genommen. Die gutachterlichen Erkenntnisse aus dem Verfahren sind in die 
Aufstellung des neuen Bebauungsplans eingeflossen.  
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Das Planverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 sattelt auf das durchge-
führte Verfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 55 auf, da die allgemeinen Ziele 
der Planung, die Wiedernutzbarmachung des Bahnhofareals weiterhin bestehen bleiben. 

Die Schritte der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der früh-
zeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurden für das Planverfahren zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 nicht wiederholt. In Bezug auf die Beteiligung der 
Öffentlichkeit ist im BauGB im § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 festgelegt, dass „von der Unterrichtung 
und Erörterung abgesehen werden kann, wenn (…) die Unterrichtung und Erörterung bereits 
zuvor auf anderer Grundlage erfolgt ist.“ Zur Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit 
für das Planverfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 55 fand am 25.06.2013 
eine Einwohnerversammlung statt. Darüber hinaus wurde die Öffentlichkeit im Rahmen der 
Auslegung über die allgemeinen Ziele der Planung, die Wiedernutzbarmachung des Bahn-
hofareals informiert.  

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 55 ist am 12.06.2013 ein Scoping-Termin für die 
Träger öffentlicher Belange durchgeführt worden. Darüber hinaus wurde im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 eine zusätzliche, ein-
geschränkte frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB am 10.02.2020 durch-
geführt. Das Ergebnis dieser Beteiligung ist in die Planung eingeflossen. 

 
C. Planinhalt 

1. Art der baulichen Nutzung 

Das im Plangebiet zulässige konkrete Bauvorhaben mit den vorgesehenen Nutzungen wird 
durch Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 bestimmt. In diesem 
wird kein Baugebiet gemäß BauNVO festgesetzt, sondern die Art der baulichen Nutzung 
nach Ziffer 1 der textlichen Festsetzungen abschließend bestimmt. So sind im Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  

 Ein Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
 Anlagen für gesundheitliche Zwecke, 
 Schank- und Speisewirtschaften, 
 Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 200 m² sowie  
 Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 
zulässig. 

Mit der Zulässigkeit der oben genannten Gebäude und Betriebe können im Plangebiet ent-
sprechend der Vorhabenplanung eine Bankfiliale, eine Bäckerei mit Café, eine Arztpraxis 
sowie Büroräume für einen Pflegedienst oder andere Dienstleistungsunternehmen angesie-
delt werden.  

Einzelhandelsbetriebe sind zulässig, wenn sie eine Verkaufsfläche von 200 m² nicht über-
schreiten. Diese Regelung soll die Möglichkeit eröffnen, im Plangebiet auch einen Kiosk für 
den Verkauf von Waren für Pendler oder andere Reisende errichten zu können. Mit der Be-
schränkung der Verkaufsfläche auf 200 m² sind keine negativen Auswirkungen auf den zent-
ralen Versorgungsbereich Blumenthals zu erwarten.  

Mit der Beschränkung der Zulässigkeit der vorgenannten Nutzungen innerhalb des Bahn-
hofs- und des anschließenden Geschäftsgebäudes werden diese planungsrechtlich gesi-
chert. Andere Nutzungen werden damit ausgeschlossen. Die Verpflichtung zur Umsetzung 
des Vorhabens erfolgt im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
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2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Anzahl der 
Vollgeschosse sowie durch maximalen Gebäudehöhen für das Vorhaben bestimmt.  

Auf Grundlage der städtebaulichen Konzeption wird für das Plangebiet eine GRZ von 0,6 
festgesetzt, die eine ausreichende Bebauungsdichte für das Vorhaben sicherstellt. Mit der 
GRZ 0,6 wird die zulässige Obergrenze der GRZ von 0,6 für Mischgebiete sowie von 0,8 für 
Gewerbegebiete gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO eingehalten bzw. unterschritten. Die Begren-
zung der Überbauung des Grundstücks wurde auch festgesetzt, um im Übergang zu der 
Friedhofsfläche im Osten und den Freiflächen der Burg Blomendal im Norden die Bebau-
ungsdichte und Versiegelung zu reduzieren.  

Um auf der östlichen Seite des Geschäftsgebäudes Kfz-Stellplätze und Fahrradabstellplätze 
sowie auch Nebenanlagen anordnen zu können, ist eine Überschreitung der Grundflächen-
zahl für die Errichtung von Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des  
§ 14 BauNVO sowie für befestigte Platzflächen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 allge-
mein zulässig. Zur Reduzierung der negativen Auswirkungen der Versiegelung von Freiflä-
chen erfolgt eine Dachbegrünung gemäß den Vorgaben des Ortsgesetzes über die Begrü-
nung von Freiflächen und Flachdachflächen in der Stadtgemeinde Bremen (Begrünungsorts-
gesetz Bremen). Eine Dachbegrünung reduziert den Regenwasserabfluss und erhöht somit 
die Verdunstungsrate, was sich positiv auf das Mikroklima auswirkt. 

Die Gebäudehöhen werden im Plangebiet durch die Festsetzung einer maximalen First- und 
Traufhöhe für das historische Bahnhofsgebäude sowie der maximalen Höhe der Oberkanten 
des Verbindungsbaus und des neuen Geschäftsgebäudes bestimmt. Die Unterscheidung 
zwischen First- und Traufhöhe einerseits und Oberkante andererseits resultiert aus den un-
terschiedlichen Dachformen. Das Bahnhofsgebäude verfügt über ein geneigtes Dach mit 
Trauflinie und Dachfirst, die Neubauten erhalten Flachdächer. Die maximalen Höhen leiten 
sich aus der Vorhabenplanung ab.  

Da zum Betrieb des Geschäftsgebäudes technische Anlagen auf dem Dach erforderlich sind, 
ist eine Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe für technische Aufbauten um bis zu 
2,0 m allgemein zulässig. Unter Berücksichtigung der stadträumlichen Wirkung der Dach-
landschaft, wird der Bereich für die technischen Aufbauten auf eine Teilfläche am nördlichen 
Rand des Geschäftsgebäudes beschränkt. Aus dem gleichen Grund sind technische Aufbau-
ten, ausgenommen von Anlagen zur Nutzung von Solarenergie, mit einem Sichtschutz zu 
umgeben in der Höhe der Aufbauten zu umgeben. Der Sichtschutz ist in gleicher Farbgebung 
wie das Hauptgebäude auszuführen, um eine homogene Farbgestaltung des Vorhabens si-
cherzustellen. Ausnahmsweise kann eine Abweichung von dieser Farbgebung zugelassen 
werden, wenn durch eine andere Farbwahl das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Dies kann 
zum Beispiel bei gedeckten Grautönen der Fall sein, die sich nicht nachteilig auf das Ortsbild 
auswirken.   

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind auch außerhalb der vorgenannten Fläche zuläs-
sig, sofern sie eine Höhe von 1,5 m über der Dachhaut nicht überscheiten und einen Min-
destabstand entsprechend ihrer Höhe zu den Außenkanten das darunterliegenden Geschos-
ses einhalten. Mit dieser Regelung soll die Nutzung der klimaschonenden Solartechnologie 
gefördert werden.  

Der Bezugspunkt für alle festgesetzten Höhen baulicher Anlagen ist + 0 über Normalnull 
(üNN). Mit dieser Festsetzung wird gewährleistet, dass bei der Höhenermittlung der bauli-
chen Anlagen im Plangebiet jeweils von der gleichen Bezugsgröße ausgegangen wird. Zur 
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Information über die Geländehöhe ist westlich an das Plangebiet angrenzend ein Höhen-
punkt benannt, der in der Örtlichkeit die Oberkante eines bestehenden Kanaldeckels dar-
stellt. Dieser Höhenpunkt liegt bei 5,74 m ü.NN.   

Die Höhenentwicklung im Plangebiet wird auch durch die Festlegung einer zwingenden An-
zahl der Vollgeschosse für das neue Geschäftsgebäude und den Verbindungsbau zum his-
torischen Bahnhofsgebäude bestimmt, die sich aus der städtebaulichen Konzeption und der 
Architektur ableiten. So soll das Geschäftsgebäude für eine angemessene räumliche Wir-
kung im Plangebiet zwingend zweigeschossig und der Verbindungsbau zum Bahnhof nur 
eingeschossig errichtet werden. Mit dem eingeschossigen Verbindungsbau bleibt das histo-
rische Bahnhofsgebäude trotz Anbau weithin sichtbar, so dass seine ortbildprägende Bedeu-
tung erhalten bleibt. Für das historische Bahnhofsgebäude wird entsprechend der Bestands-
situation, die erhalten bleiben soll, eine zwingende Zweigeschossigkeit bestimmt. Mit den 
vorgegebenen Geschosszahlen wird die Kubatur des Vorhabens daher auch aus städtebau-
lichen Gründen gesichert. 

 

3. Baugrenzen, Baulinie 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen und eine Baulinie definiert, die 
die Gebäudekörperanordnung aufnehmen und somit die Stellung der baulichen Anlagen ge-
mäß Vorhabenplanung sicherstellt. Die Baulinie umfasst die südliche Fassade des histori-
schen Bahnhofsgebäudes, da diese Seite ortsbildprägend und somit von besonderer Bedeu-
tung für die Einfassung des neuen Bahnhofsvorplatzes ist.  

Eine Bauweise wird im Plangebiet nicht festgesetzt.  

 
4. Verkehrsflächen, verkehrliche Erschließung 

Verkehrsflächen 

Das Plangebiet ist über die Landrat-Christians-Straße bereits verkehrlich erschlossen. Diese 
wird auf beiden Seiten jeweils von einem Gehweg und einem Radweg begleitet. Südlich an 
das Plangebiet angrenzend besteht eine Fußgängerampel zur Querung der Landrat-Christi-
ans-Straße.  

Die bestehende Zufahrt zum Bahnhof soll beibehalten bleiben. Vor diesem Hintergrund wird 
diese auf dem Vorhabengrundstück als private Verkehrsfläche im Bebauungsplan festge-
setzt. Die private Verkehrsfläche umfasst auch den geplanten Bahnhofsvorplatz, der durch 
eine ansprechende Freiraumgestaltung sowie durch die Außengastronomie des Cafés eine 
hohe Aufenthaltsqualität entwickeln soll.  

Westlich an die private Verkehrsfläche angrenzend setzt der vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan eine öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Fußweg“ fest. Der ge-
plante Fußweg beginnt im Süden im Bereich der bestehenden Fußgängerampel und verläuft 
geradlinig in Richtung Norden zum Bahnsteig der Regio-S-Bahnhaltestelle. Hier wird der 
Fußweg als Rampe in einer Breite von 1,80 m fortgeführt, so dass vom Plangebiet aus ein 
barrierefreier Zugang zum Bahnsteig geschaffen wird. Neben der Rampe ist ergänzend ein 
Treppenaufgang vorgesehen. Der im Bebauungsplan festgesetzte Fußweg ist somit Teil ei-
ner zukünftigen Gehwegverbindung, die den Bahnhof auf kürzestem Wege mit dem geplan-
ten Berufsschulcampus auf dem Gelände der ehemaligen Wollkämmerei Bremen (BWK) ver-
knüpfen soll. 
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Verkehrliche Erschließung 

Zur Überprüfung der Erschließungssituation sowie der Leistungsfähigkeit der Zufahrt ist im 
Rahmen des Planverfahrens eine Verkehrsuntersuchung erstellt worden (Verkehrs- und Re-
gionalplanung GmbH; Verkehrsuntersuchung Vorhabenbezogener Bebauungsplans 112 
„Bahnhof Blumenthal; Mai 2020). Gegenstand der Untersuchung war eine Analyse der be-
stehenden Verkehrsabläufe im nahen Umfeld des Vorhabens sowie eine Beurteilung, inwie-
weit das Vorhaben über die bestehende Zufahrt erschlossen werden kann. Hierbei ist von 
Bedeutung, dass sich östlich der vorhandenen Zu- und Ausfahrt auf der Landrat-Christians-
Straße ein stillgelegtes Gleis und ein Gleis einer Betriebsbahn mit einer Schrankenanlage 
befindet.  

In der verkehrlichen Beurteilung wurde auch das zu erwartende Verkehrsaufkommen durch 
das Vorhaben und seine Verteilung an der Zu- und Ausfahrt ermittelt. Mit der Prognose des 
zu erwartenden Verkehrsaufkommens wurden Hinweise zum Erschließungskonzept für alle 
Verkehrsarten ermittelt. Dazu wurden die von der Stadt Bremen übermittelten Daten aus 
Verkehrszählungen an den Knotenpunkten Landrat-Christians-Straße / Lüssumer Straße 
und Lüssumer Straße / Fresenbergstraße ausgewertet und auf das Jahr 2020 bzw. 2030 
unter Einbeziehung der geplanten Nutzungen im Vorhabenbereich prognostiziert. Die Leis-
tungsfähigkeit der Ein- und Ausfahrt wurde anhand eines "Simulationsprogramm für Knoten-
punkte (KNOSIMO)“ beurteilt. 

Die Verkehrsbelastung auf der Landrat-Christians-Straße im Bereich der Zufahrt zum Plan-
gebiet ist in der nachmittäglichen Spitzenstunde mit 540 Kfz/h in westlicher Richtung und mit 
470 Kfz/h in östlicher Richtung für das Jahr 2020 ermittelt worden. Bei der Prognose des 
Verkehrsaufkommens für das Jahr 2030 wird seitens der Verkehrsgutachter von keiner all-
gemeinen Verkehrssteigerung des motorisierten Verkehrs ausgegangen.  

Für den durch das Vorhaben bedingten zusätzlichen Verkehr wurden die Nutzungen Bäcke-
rei, Stadtteilfiliale einer Bank/Zweigstelle einer Bank, Pflegedienst, Büro- und Verwaltungs-
räume, Arztpraxis sowie eine Bestandswohnung berücksichtigt. Entsprechend der Be-
triebsgröße (Nutzfläche), der Anzahl der Beschäftigten, Kunden/Patienten sowie des Modal-
Splits (Verkehrsmittelwahl) wurde das zukünftige Verkehrsaufkommen berechnet (vgl. Kap. 
3 Verkehrsuntersuchung). Im Ergebnis wurden 79 zusätzliche Fahrten (An- und Abfahrt) zum 
Plangebiet in der nachmittäglichen Spitzenstunde prognostiziert.   

Die Gutachter kommen zum Ergebnis, dass die Anbindung des Vorhabens an die Landrat-
Christians-Straße uneingeschränkt leistungsfähig (höchste Qualitätsstufe A für die Landrat-
Christians-Straße und Qualitätsstufe B und C für die Zu- /Ausfahrt gemäß Einstufung nach 
dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen). Der Mehrverkehr durch 
das Vorhaben kann von der Landrat-Christians-Straße und in ihrer Verlängerung auch von 
der Lüssumer Straße aufgenommen werden. Die mittleren Wartezeiten für die Ausfahrenden 
liegen bei 19,6 sec bis 29,9 sec. In der Ausfahrt zur Landrat-Christians-Straße ist mit einem 
seltenen Rückstau von max. 4 Kfz zu rechnen, der mittlere Rückstau liegt bei 0,1 Kfz. Auf 
der Landrat-Christians-Straße in Richtung Osten wird ein mittlerer Rückstau von 0,1 Kfz er-
wartet. In Richtung Westen gibt es keinen Rückstau.  

Bei einer kurzzeitigen und sehr seltenen Belegung des Bahngleises der Betriebsbahn ist das 
links Abbiegen vom Plangebiet aus auf die Landrat-Christians-Straße kurzzeitig nicht mög-
lich. Bei 13 Kfz/h in dieser Richtung wird hierdurch jedoch keine wesentliche Beeinträchti-
gung des Verkehrsflusses erwartet, so dass die Anbindung des Vorhabens über die vorhan-
dene Zu- und Ausfahrt erfolgen kann.  

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung ist auch geprüft worden, inwieweit die bestehende 
Zufahrt zugunsten eines Bahnhofsvorplatzes ohne eine Kfz-Zufahrt weiter in Richtung Osten 
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verlegt werden kann. Mit einer solchen Verlegung würde die Zufahrt an den Bahnübergang 
des Betriebsgleis heranrücken, so dass eine elektronisch gesteuerte Beschrankung des 
Bahnübergangs erforderlich werden würde. Die Zu- und Abfahrten auf das Vorhabengrund-
stück müssten ebenfalls zur Verkehrssicherheit mit einer elektronisch gesteuerten Schran-
kenanlage geregelt und mit der Schrankenanlage des Betriebsgleises verknüpft werden. Da 
eine solche technische Anlage sehr kostenintensiv und die bestehende Zufahrt verkehrssi-
cher und leistungsfähig ist, ist eine Verlegung der Zufahrt im Rahmen der Abwägung der 
Belange aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar.  

Entlang der Landrat-Christians-Straße verlaufen vor dem Plangebiet ein barrierefreier Fuß-
weg sowie ein Radweg, so dass das Vorhaben für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie 
für Radfahrende sehr gut erreichbar ist.  

 
5. Mobilitätskonzept, Stellplätze 

Die Vorhabenplanung zur Erhaltung des Bahnhofs Blumenthal mit einem neuen Nutzungs-
konzept und der Gestaltung eines neuen Bahnhofsvorplatzes ist ein Baustein im Rahmen 
der verkehrlichen Aufwertung des Busbahnhofs und des Regio-S-Bahnhaltepunkts „Bahnhof 
Blumenthal“. Durch die neue Nutzung des lange Jahre leer stehenden Bahnhofs mit einem 
Café mit Außengastronomie sowie durch einen neuen Bahnhofsvorplatz mit direkten Zugang 
zum Bahnsteig wird die Aufenthaltsqualität und somit auch die Attraktivität des Umsteige-
punktes vom Busbahnhof zur Regio-S-Bahn erhöht. Um die Funktionalität des Knotenpunk-
tes weiter auszubauen und letztendlich den Umweltverbund zu stärken, wurde im Rahmen 
der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 ein Mobilitätskonzept entwi-
ckelt, das eine Ergänzung des Verkehrsknotenpunkts um eine Carsharing-Station vorsieht 
und gleichzeitig zu einer Verringerung der versiegelten Flächen für den ruhenden Verkehr im 
Plangebiet führt.  

Entsprechend der vorgesehenen Nutzungen im Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans 112 wären nach den Vorgaben des Stellplatzortsgesetz Bremen (StellplOG) unter 
Anwendung der Reduktionsmöglichkeiten in der Gebietszone 2 (§ 4 Abs. 1  StellplOG) vo-
raussichtlich insgesamt 39 Pflichtstellplätze herzustellen. Die vorhabenbezogene Planung 
sieht jedoch vor, dass zwei Carsharing-Stellplätze auf der östlichen Seite des Geschäftsge-
bäudes hergestellt und die Anzahl der Kfz-Pflichtstellplätze im Baugenehmigungsverfahren 
nach den Regelungen des StellplOG weiter reduziert werden. Die beiden Carsharing-Stell-
plätze zeichnen sich durch eine gute Sichtbarkeit und intermodale Erreichbarkeit aus.  

Aufgrund der täglich wechselhaften und somit mehrfachen Belegung der Kunden- und Pati-
entenparkplätze der Bäckerei, Bankfiliale und Arztpraxis sowie der Lagegunst mit einem sehr 
guten ÖPNV-Angebot und einer Carsharing-Station wird die Errichtung von 28 Kfz-Stellplät-
zen für ausreichend gehalten. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass eine 
Erweiterung der Anzahl an Carsharing-Stellplätzen im Plangebiet möglich ist.  

Die Errichtung von mindestens zwei Carsharing-Stellplätzen wird im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan zudem festgesetzt und im Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger 
gesichert, um den multimodalen Verkehrsknotenpunkt am Bahnhof Blumenthal durch das 
Angebot von Leihfahrzeugen und somit auch den Umweltverbund zu stärken.   

Die 28 Kfz-Stellplätze werden entsprechend der der Vorhabenplanung zugrundeliegenden 
Freiraumkonzeption mit der Anlage eines autofreien Bahnhofsvorplatzes angeordnet. Ein Be-
hindertenstellplatz sowie zwei Kurzzeitstellplätze sind auf der westlichen Seite des neuen 
Geschäftsgebäudes sowie 25 Kfz-Stellplätze auf der östlichen Seite vorgesehen. Von den 
25 Kfz-Stellplätzen werden zwei für das Carsharing vorgehalten. Es ist darüber hinaus vor-
gesehen, eine Ladesäule für zwei Elektro-Fahrzeuge zu errichten. Die räumliche Anordnung 
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der Stellplatzanlage wird im Bebauungsplan durch eine Festsetzung von Flächen für Stell-
plätze und Carsharing auf der Ostseite des Geschäftsgebäudes vorgegeben. Auf der priva-
ten Verkehrsfläche auf der Westseite des Geschäftsgebäudes können maximal drei Stell-
plätze errichtet werden. Hievon wird ein Stellplatz als Behindertenstellplatz ausgeführt. Ein 
weiter Behindertenstellplatz wird auf der Ostseite des Plangebietes angeordnet.  

Im Plangebiet werden voraussichtlich 62 Fahrradabstellplätze hergestellt. Diese verteilen 
sich nach dem jetzigen Stand der Vorhabenplanung auf 38 Abstellplätze im Bereich des 
Bahnhofsvorplatzes und auf 24 Abstellplätze auf der östlichen Seite des Plangebietes. Mit 
der Herstellung von 62 Fahrradabstellplätzen werden die zahlenmäßigen Anforderungen des 
StellplOG für Fahrradstellplätze voraussichtlich vollumfänglich im Plangebiet erfüllt.  

Öffentliche Parkplätze sowie auch Fahrradabstellplätze befinden sich nördlich angrenzend 
an den Busbahnhof (P+R-Station). Diese Stellplätze sind für die Nutzenden des ÖPNV (Öf-
fentlicher Personennahverkehr) und des SPNV (Schienenpersonennahverkehr) vorgesehen.  

 

6. Entwässerung, Ver- und Entsorgung 

 Niederschlagswasser 

Für die Nachnutzung des Bahnhofs und die Errichtung des Geschäftsgebäudes soll die vor-
handene Infrastruktur zur Entwässerung und auch zur Abführung von Schmutzwasser bei-
behalten werden.  

Das Plangebiet ist bereits bebaut und zu großen Teilen mit Pflastersteinen versiegelt, so 
dass im Bestand eine Entwässerung über einen privaten Kanal der Grundstückseigentümerin 
(ehemals Regenwasserkanal der Farge-Vegesacker-Eisenbahn) erfolgt. Das Regenwasser 
wird über diesen Kanal ortsnah in die Blumenthaler Aue geleitet. Der Regenwasserkanal ist 
privatrechtlich gesichert. Da die Leitung in Teilen unterhalb des neuen Geschäftsgebäudes 
verläuft, hat der Vorhabenträger eine Unterhaltung zu der Leitung sicherzustellen.  

Das auf den unbefestigten Freiflächen anfallende Regenwasser wird versickert. Aufgrund der 
Dachbegrünung des neuen Geschäftsgebäudes erfolgt in Teilen eine Verdunstung und 
Rückhaltung des Regenwassers, die zu einem verzögerten und reduzierten Abfluss des 
Wassers führen. Die im Plangebiet vorgesehenen Baumscheiben sowie auch die Pflanz-
beete können Regenwasser aufnehmen. Ein Überflutungsnachweis für Regenereignisse, die 
alle 30 Jahre oder seltener auftreten, ist im Rahmen des Entwässerungsbauantrages im 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu führen.  

Eine Einleitung des anfallenden Oberflächenwassers in die Vorflut der Farge-Vegesacker-
Eisenbahn entlang der Eisenbahnstrecke ist nicht zulässig.  

Schmutzwasser 

Im Plangebiet befindet sich ein Schmutzwasserkanal DN 150. Das Schmutzwasser kann 
grundsätzlich an die Schmutzwasserkanäle in der „Landrat-Christian-Straße“ angeschlossen 
werden. Ein Anschluss ist vorhanden. Die Einleitung von Schmutzwasser ist im Rahmen ei-
nes Entwässerungsbauantrags bei der hanseWasser Bremen zu beantragen ist.  

Trinkwasser 

Auf dem Grundstück verläuft eine Hauptwasserleitung, die im Bebauungsplan als unterirdi-
sche Hauptwasserleitung DN 400 im vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Sicherung 
festgesetzt ist. Zudem wird für die Zugänglichkeit zu dieser Leitung eine Fläche für ein  
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des zuständigen Leitungsträgers festgesetzt.  
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Müllentsorgung 

Die Vorhabenplanung sieht vor, dass für die Abfallentsorgung keine Müllfahrzeuge in das 
Plangebiet fahren müssen. Mit einer Aufstellfläche für Müllgefäße für den Tag der Abholung 
innerhalb der privaten Verkehrsfläche, jedoch außerhalb der ausschließlich für Fußgänger 
zugänglichen Bereiche, kann die Müllentsorgung über die Landrat-Christians-Straße erfol-
gen.  

Eine dauerhafte Aufstellfläche für Müllgefäße ist innerhalb der privaten Verkehrsfläche mit 
der besonderen Zweckbestimmung "Fußgängerbereich" zulässig, wenn diese vollständig un-
terflur errichtet wird. Bei einer Errichtung unterflur sind die Müllgefäße nicht sichtbar, so dass 
sich diese nicht nachteilig auf das Ortsbild auswirken. Eine Ausnahme von dieser Regelung 
kann zugelassen, wenn die Müllgefäße nicht mehr als 1,25 m über die angrenzenden Gelän-
deoberkanten herausragen und die Aufstellfläche mit einem Sichtschutz umgeben ist. Ge-
mäß örtlicher Bauvorschrift ist zum Schutz des Ortsbildes vorgegeben, dass Anlagen zur 
Aufbewahrung von Müllbehältern mit einer Bepflanzung als Sichtschutz zu umgeben sind, 
sofern diese Müllbehälter nicht in die Hauptgebäude einbezogen sind. Die Freiraumkonzep-
tion sieht hier die Anpflanzung einer Strauchhecke vor.  

 
7. Immissionsschutz 

Auf das Plangebiet wirken Schallimmissionen von der nördlich verlaufenden Eisenbahn und 
der südlich angrenzenden Landrat-Christians-Straße ein. Die auf das Plangebiet einwirken-
den Lärmimmissionen durch den Verkehr wurden anhand der DIN 18005 Schallschutz im 
Städtebau sowie in Anlehnung an die Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) bewertet. Da die Vorhabenplanung aus-
schließlich gewerbliche Nutzungen und keine Wohnnutzungen vorsieht, wurden für die Be-
urteilung der Immissionsbelastungen die Orientierungs- bzw. Grenzwerte für Gewerbege-
biete herangezogen. 

Idealerweise ist die Einhaltung der Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 anzu-
streben. Allerdings ist die DIN 18005 bei der Überplanung bereits bebauter Gebiete oder in 
sonstiger Weise durch Lärm vorbelasteten Gebieten nur eingeschränkt geeignet, da sich die 
Orientierungswerte hier oftmals nicht einhalten lassen. Für Gewerbegebiete sieht die DIN 
18005 einen Orientierungswert von 65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts vor. Es handelt 
sich jedoch bei den Orientierungswerten um gewünschte Zielwerte, nicht um Grenzwerte. 
Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt dienen und dass von ihnen 
sowohl nach oben als auch nach unten abgewichen werden kann. Ergänzend werden die 
Grenzwerte der 16. BImSchV für die Bewertung herangezogen. Auch wenn sie unmittelbar 
nur für den Neubau und die wesentliche Änderung von Straßen und Schienenwegen gelten, 
oberhalb derer ggf. Anspruch auf Lärmsanierung besteht, geben sie wichtige Hinweise für 
die Bewertung des Verkehrslärms. Die Grenzwerte zielen dabei auf die Lärmvorsorge im 
Rahmen der städtebaulichen Planung ab. Der Grenzwert der 16. BImSchV liegt für Gewer-
begebiete tagsüber bei 69 dB(A) und nachts bei 59 dB(A).  

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 55 wurde eine schall-
technische Untersuchung erstellt, in der die Schallimmissionen aus dem Verkehrslärm ermit-
telt worden sind (T&H Ingenieure; Schalltechnische Untersuchung für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 55 für ein Gebiet in Bremen-Blumenthal, April 2013).  

Gemäß der Untersuchung sind aus dem Schienen- und Straßenverkehr Beurteilungspegel 
von bis zu 65 dB(A) tags und von bis zu 61 dB(A) nachts berechnet worden. Dabei sind 
entlang der nördlichen Gebäudefassade, also parallel zum Bahngleis, tagsüber Beurteilungs-
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pegel von bis zu 63 dB(A) und nachts von bis zu 59 dB(A) ermittelt worden. Bei den Berech-
nungen für den Schienenverkehrslärm ist ein Korrekturfaktor für den Schienenverkehr 
(„Schienenbonus“) von 5 dB in Abzug gebracht worden.    

Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ für 
Gewerbegebiete nicht eingehalten werden können. Es besteht eine Überschreitung nachts 
von 6 dB(A). Die Grenzwerte der 16. BImSchV für Gewerbegebiete werden tagsüber einge-
halten und nachts um bis zu 2 dB(A) überschritten.  

Im Ergebnis der Abwägung der Belange hält die Stadtgemeinde Bremen die beschriebene 
Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 und der Grenzwerte der 16. BImSchV 
nachts aufgrund der vorliegenden besonderen städtebaulichen Gründe für vertretbar. Denn 
zum einen bezieht sich die Planung auf die Nachnutzung eines bereits bebauten Areals mit 
der ausschließlichen Zulässigkeit von gewerblichen Nutzungen, die tagsüber ausgeübt wer-
den. Gemäß der Vorhabenplanung sind dies eine Bäckerei mit Café, eine Bankfiliale, Büros, 
eine Arztpraxis und ein Pflegedienst. Zum anderen besteht mit der Nachnutzung des Bahn-
hofs und der Errichtung eines Cafés und eines Geschäftsgebäudes die Chance, den Orts-
eingang nach Blumenthal städtebaulich aufzuwerten, den multimodalen Verkehrsknoten-
punkt zu stärken und ein historisch bedeutsames Bahnhofsgebäude zu erhalten. Die Planung 
zeigt damit auf exemplarische Weise eine Konversionsmaßnahme an einem ÖPNV- und 
SPNV-Haltepunkt auf.  

 
8. Freiraumkonzeption, Grünflächen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft 

Im Rahmen der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 112 ist eine Frei-
raumkonzeption zur Gestaltung der Außenanlagen sowie ein Grünordnungsplan erarbeitet 
worden.  

Von besondere Bedeutung für die städtebauliche Aufwertung des Bahnhofsareals ist die An-
lage des Bahnhofsvorplatzes, der sich zwischen der geplanten neuen Zuwegung zum Bahn-
steig der Regio-S-Bahn, dem Bahnhofsgebäude und dem neuen Geschäftsgebäude befin-
det. Durch die geplanten Nutzungen, insbesondere auch die Außengastronomie, wird der 
Platz ein attraktiver Aufenthaltsbereich im Zuge der neuen Wegeverbindung sein. 

Bestehende und neue Grünstrukturen dienen der Gliederung des Plangebietes und der Er-
höhung der Aufenthaltsqualität in den Freiräumen. Zudem wirken sie sich positiv auf das 
Kleinklima aus und bieten mit einer insektenfreundlichen Pflanzenwahl einen Baustein zur 
ökologischen Vielfalt in der Stadt. Die Begrünung hebt auch das historische Bahnhofsge-
bäude hervor und verknüpft es mit dem Straßenraum der Landrat-Christians-Straße. 

Die Grünstrukturen im Plangebiet setzen sich zusammen aus dem Baumbestand entlang der 
geplanten neuen Wegeverbindung zum Bahnsteig, aus der Pflanzung neuer standortgerech-
ter Bäume, aus Pflanzflächen mit blühenden Stauden, Bodendeckern und Gräsern sowie aus  
grünen Baumscheiben und Unterpflanzungen. Die Pflanzung einer neuen rd. 75 m langen 
standortgerechten Strauchhecke entlang der nördlichen Plangebietsgrenze dient als grüne 
Einfriedung gegenüber der angrenzenden Gleisanlage.  

Neue Baumpflanzungen entlang der Stellplatzanlage auf der östlichen Plangebietsseite die-
nen der Auflockerung der gepflasterten Fläche sowie der Eingrünung des Plangebietes an 
seiner östlichen Grenze. Für diese Baumpflanzungen wird im Bebauungsplan die Baumart 
Sorbus intermedia; Schwedische Mehlbeere bestimmt. Die Blüten dieser Bäume im Sommer 
sowie der Beerenschmuck im Herbst bieten Insekten und Vögeln Nahrung.  
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Mit der Neugestaltung des Busbahnhofs wurden vor ca. zwei Jahren vier Linden an der süd-
westlichen Plangebietsgrenze gepflanzt. Diese werden in die neue Gestaltung des Bahnhof-
vorplatzes einbezogen. Zudem werden zwei großwachsende Solitärbäume (Zerreichen, 
Quercus cerris) zentral auf dem Bahnhofsvorplatz neu gepflanzt. Eine davon stellt eine Er-
satzpflanzung für eine zu fällende Buche dar. Ihre Kronen werden zunehmend den Raum 
prägen und ein Blätterdach bilden. Sie erhalten großzügige grüne Baumscheiben mit einer 
ruhigen, bodendeckenden Bepflanzung. 

Der steinere Bereich des Platzes wird in dem gleichen Material gepflastert wie der beste-
hende Busbahnhof, um einen städtebaulichen Zusammenhang zu schaffen. Vor dem Bahn-
hofsgebäude sowie entlang des Neubaus und als Bänderung im Betonpflasterbelag wird als 
Reminiszenz das jetzt vor dem Bahnhof befindliche Natursteinpflaster (Granit-Großstein-
pflaster) wieder eingebaut. Sitzmauern, zum Teil mit Bankauflagen, fassen die Pflanz- und 
Stellplatzflächen ein. Sie wiederholen sich als gliederndes Element auf dem Platz und auch 
weiterleitend zum bestehenden Platz an der Auebrücke. Sie werden als Gabionenmauern 
oder aus Betonblöcke gestaltet und teilweise mit Sitzauflagen aus Holz oder Hartkunststoff 
versehen. 

Eine „Blühachse“ aus Pflanzflächen, die zentral von der Christian-Landrats-Straße auf das 
historische Bahnhofsgebäude führt, gliedert den neuen Bahnhofsvorplatz in die westlich da-
von verlaufende Wegeverbindung zum neuen Bahnsteig und den ruhigeren Platzbereich vor 
den Geschäften. Blühende Rosen, Stauden und Gräser ermögliche eine ganzjährige Begrü-
nung. Diese Bepflanzung wiederholt sich entlang der westlichen Fassade des Geschäftsge-
bäudes. Für die Pflanzflächen werden insektenfreundliche Pflanzen mit langen Blütezeiten 
sowie Gräser der folgenden Arten vorgeschlagen:  

‐ Bodendeckerrose mit einfachen oder halbgefüllten Blüten; Rosa ‚Schneeflocke‘ 
‐ strukturgebendes Gras; Calamagrostis brachytricha 
‐ Salvia-Sorte; (Salbei), Salvia nemorosa ‘Caradonna’ 
‐ Nepeta-Sorte; (Katzenminze), racemose ‘Superba’ 
‐ Allium giganteum ‚Mont Blanc‘ (Riesenlauch) 

Die private Grünanlage mit der Zweckbestimmung „Gehölz“ auf dem Flurstück 56/5 dient der 
Anpflanzung von Bäumen als Ausgleichsmaßnahme (vgl. Kap. D „Umweltbericht“). Hier sind 
fünf Laubbäume der Art Crataegus monogyna; Weißdorn mit einem Stammumfang von min-
destens 18 cm, gemessen ein Meter über der Erdoberfläche, anzupflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und nach Abgang in gleicher Art zu ersetzen. 

Die vorgenannten Maßnahmen zur Anpflanzung von Bäumen und Laubsträuchern sowie ar-
ten- und kräuterreichen Wiesen dienen sowohl der Begrünung des Plangebietes als auch 
dem Ausgleich von Engriffen in Boden, Natur und Landschaft. Sie werden daher im Bebau-
ungsplan festgesetzt und über eine Festsetzung den vorhabenbedingten Eingriffen zugeord-
net (vgl. im Weiteren Kap. D „Umweltbericht“). 

 

9. Örtliche Bauvorschriften (nach § 85 BremLBO) 

Im Bebauungsplan werden örtliche Bauvorschriften festgesetzt, die der Gestaltung und dem 
Schutz des Stadtbildes dienen und sich auf die Gestaltung des Außenraums und die Instal-
lation von Werbeanlagen beziehen.  

Zur Umsetzung der Freiraumkonzeption mit einer Kfz-Stellplatzanlage auf der östlichen Seite 
des Vorhabens und der Pflanzung von Bäumen zur Begrünung der Anlage an ihrem südöst-
lichen Rand sind Abweichungen von den Regelungen des StellplOG erforderlich. Daher wird 
im Bebauungsplan geregelt, dass abweichend von § 10 Abs. 4 StellplOG die erforderlichen 
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Bäume nach StellplOG zur Gliederung der Stellplatzanlage an den im Vorhaben- und Er-
schließungsplan festgelegten Standorten, angrenzend an die Flächen für Stellplätze und 
Carsharing, anzupflanzen sind.  

Im Bebauungsplan wird ebenfalls geregelt, dass abweichend von § 11 Abs. 3 StellplOG Fahr-
radabstellplätze mit mehr als 12 Fahrradabstellplätzen innerhalb der privaten Verkehrsfläche 
nicht zu überdachen sind. Die Regelung leitet sich ebenfalls aus der Freiraumkonzeption ab, 
die eine offene Platzgestaltung ohne Einbauten, Überdachungen etc. auf dem Bahnhofsvor-
platz vorsieht. Die Fahrradabstellanlage auf der östlichen Seite des Plangebietes vor dem 
Gebäudeeingang wird hingegen überdacht.   

Anlagen zur Aufbewahrung von Müllbehältern sind mit einer Bepflanzung als Sichtschutz zu 
umgeben, sofern diese nicht ins Hauptgebäude oder in die Nebenanlagen baulich integriert 
sind. Diese Regelung soll eine Störung des Orts- und Straßenbildes durch Müllgefäße ohne 
Sichtschutz vermeiden.  

Werbeanlagen dürfen nur als untergeordnetes Element ausgeführt werden und sind oberhalb 
der Gebäudekante unzulässig. Mit der Regulierung der Größe von Werbeanlagen soll einem 
ungeordneten Anbringen von Schildern und Tafeln entgegengewirkt werden, etwa durch ge-
radlinige oder orthogonale Ausrichtung zu den Gebäudekanten sowie durch die dem Ge-
bäude angepasste Formen- und Farbwahl der Werbeanlagen. Zudem wird im Plangebiet 
Leuchtwerbung mit sich bewegendem oder veränderlichem Licht ausgeschlossen. Der Aus-
schluss soll insbesondere eine Störung des Ortsbildes durch z.B. blinkende Werbeanlagen 
sowie auch einer Störung der Betriebssicherheit des Eisenbahnverkehrs verhindern. 

Einfriedungen privater Verkehrsflächen gegenüber öffentlicher Verkehrsflächen sind unzu-
lässig, da es Ziel der Planung ist, einen offenen städtischen Platz mit hoher Aufenthaltsqua-
lität zu errichten. Eine Einzäunung würde dieser Zielsetzung widersprechen. Gegenüber den 
Eisenbahngleisen sind jedoch Einfriedungen zulässig, da diese zur Verkehrssicherheit erfor-
derlich sind. 

 
10. Maßnahmen zum Klimaschutz 

Die Gebäudeplanung sieht ein nachhaltiges Energiekonzept vor, in dem beabsichtigt wird, 
elektrischen Strom durch Photovoltaikanlagen zu erzeugen für die Belüftung und Klimatisie-
rung der Neubauten zu nutzen. Auf einer Dachfläche von mehr als 500 m² des neuen Ge-
schäftsgebäudes sollen Photovoltaikanlagen errichtet und mit der extensiven Dachbegrü-
nung kombiniert werden. Mit der Dachbegrünung, die einer Überhitzung der Dachflächen in 
den Sommermonaten entgegenwirkt, lässt sich der Wirkungsgrad von Photovoltaikanlagen 
erhöhen. Die Neubauten sollen in einem KfW-55-Effizienzstandard erstellt werden. Mit der 
textlichen Festsetzung Nr. 9 wird im Bebauungsplan die Errichtung der Photovoltaikanlagen 
gesichert. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 112 schafft die planungsrechtlichen Grundlagen zur 
Wiedernutzung des seit vielen Jahren brach liegenden Bahnhofareals. Aufgrund der Lage 
des Vorhabens im Bereich des multimodalen Verkehrsknotenpunktes Blumenthal mit sehr 
gutem ÖPNV- und SPNV-Anschluss entspricht die Planung auch dem Leitmotiv der "Stadt 
der kurzen Wege", das auf eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und seiner 
klimaschädlichen Abgase abzielt. 

 

11. Altlasten  

Für das Plangebiet sind Untersuchungen zur Ermittlung möglicher schädlicher Bodenverän-
derungen durchgeführt worden. 
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Bei der historischen Recherche zum Wasserschutzgebiet Blumenthal (Histinvest - Dr. Klaus 
Schlottau; „Historische Standortuntersuchung Wasserschutzgebiet Blumenthal - Landrat-
Christians-Str. 82-86 – Bahnhof Blumenthal,“ Oktober 2004) wurden die geologischen Stan-
dorteigenschaften erforscht sowie die Daten der Nutzungshistorie der jeweiligen Nutzungen 
anhand der Aktenlage des Bauamtes Bremen-Nord ermittelt. 

Im Rahmen einer orientierenden Untersuchung des Untergrundes (Krauss & Partner; „Ori-
entierende Untersuchung des Untergrundes – Ehemaliger Bahnhof Bremen-Blumenthal“, 
Oktober 2013) wurden insgesamt 18 Kleinrammbohrungen bis in den Tiefenbereich des ge-
wachsenen Bodens (2,00m Tiefe) abgeteuft. Während der Bohrarbeiten sind 40 gestörte Bo-
deneinzelproben aus dem oberflächennahen Auffüllungshorizont, aus den unterlagernden 
Sanden sowie den im liegenden anstehenden Geschiebelehmen/-mergel entnommen wor-
den. Die Bodenproben des Auffüllungshorizontes wiesen - untergeordnet - Fremdbestand-
teile wie Bauschutt und Ziegelbruch auf. Zur analytischen Überprüfung des Untergrundes 
wurden auftragsgemäß fünf repräsentative Bodeneinzelproben zu Mischproben, bezeichnet 
als „MP" vermengt und für die chemische Übersichtsanalytik gemäß LAGA Boden bei unspe-
zifischem Verdacht an ein Bodenlabor überstellt worden. 

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass auf dem Grundstück keine erhöhten, sa-
nierungsbedürftigen Schadstoffgehalte (MKW und PAK) im Boden festgestellt wurden. Die 
Schadstoffgehalte der aus den obersten 2,0 Metern stammenden Bodenmischproben liegen 
auf dem Niveau natürlich vorkommenden Gehalte (Schwermetalle) oder auf einem vernach-
lässigbar geringen Niveau (MKW und PAK). Eine Gefährdung der Schutzgüter „Mensch“ und 
„Boden“ ist auf der Basis der analysierten Schadstoffe nicht gegeben. Da das Plangebiet seit 
der orientierenden Bodenuntersuchung brach liegt, sind neue schädliche Bodenveränderun-
gen nicht zu erwarten. Hinweise auf Gefährdungen von anderen Schutzgütern sind nicht 
festgestellt worden, so dass auch keine weiterführenden Untersuchungen erforderlich sind. 
Mit der Festsetzung eines Vorhabens im Plangebiet, in dem jegliche Wohnnutzungen aus-
geschlossen sind, werden mögliche Gefährdungen für den Wirkungspfad Boden-Mensch 
vorsorglich reduziert.    

Beim Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in Böden im Rahmen des Bauvorhabens 
(einschließlich Bodenaushub) sind die Regelungen der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung (BBodSchV) zu beachten, bzw. bei externer Verwertung von Aushub oder Ab-
bruchmaterialien die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Rest-
stoffen/Abfällen -Technische Regeln- der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) in der 
jeweils aktuellen Fassung. 

 

12. Nachrichtliche Übernahme (Wasserschutzgebiet)  

Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone III A des Wasserschutzgebiets für das Was-
serwerk Blumenthal (Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebiets für das 
Wasserwerk Blumenthal vom 06. Februar 2014, verkündet im Gesetzblatt der Freien Hanse-
stadt Bremen Nr. 17 /2014 am 12. Februar 2014). Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Wasserschutzgebietsverordnung für bestimmte Handlungen Genehmigungs- bzw. Ver-
botsvorbehalte seitens der zuständigen Wasserbehörde gelten. Diese sind unter anderem: 

‐ Das Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen gemäß § 62 Ab-
satz 3 WHG ohne Verwendung tropfsicherer Umfülleinrichtungen oder außerhalb von Ein-
richtungen, aus denen ein Eindringen in den Boden nicht möglich ist; 

‐ Die Verwendung von radioaktiven Stoffen in offener Form oder Produktion dieser Stoffe; 
‐ Das Befördern wassergefährdender Stoffe in Rohrleitungsanlagen, die einer Zulassung 

nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfen;  
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‐ Das Einbringen von wassergefährdenden Stoffen in den Untergrund, Ablagerung und Auf-
halden dieser Stoffe; 

‐ Anlagen zur Behandlung oder Lagerung von Schrott und Autowracks;  
‐ Das Vergraben oder Ablagern von Tierkörpern und Tierkörperteilen. 
Mit den im vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestimmten Einrichtungen und Betriebe 
können die oben genannten Nutzungen und Handlungen für das Plangebiet ausgeschlossen 
werden.  

 

13. Kampfmittel 

Für das Plangebiet liegen bisher keine Meldungen oder andere Hinweise über noch nicht 
beseitigte Bombenblindgänger oder vergrabene Munition, Waffen, Kampfstoffe etc. vor. Die 
Polizei Bremen hat in einer vorliegenden Stellungnahme vom 02.01.2020 dargelegt, dass 
sich keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bombenblindgängern/ Kampfmittel er-
geben. Dennoch kann im Planbereich das Vorhandensein von Kampfmitteln nicht ausge-
schlossen werden. Vor Aufnahme der planmäßigen Nutzung ist daher in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Stellen eine Sondierung und ggf. Beseitigung der Kampfmittel sicherzu-
stellen. 

 

14. Landesarchäologie 

Es gibt in dem Plangebiet einen archäologischen Fundplatz. Auf der zu bebauenden Fläche 
kann ein Vorhandensein weiterer archäologischer Bodenfunde nicht ausgeschlossen wer-
den. Um zu vermeiden, dass diese bei Erdarbeiten unkontrolliert zerstört werden, ist die Be-
teiligung der Landesarchäologie an den Erdarbeiten unbedingt erforderlich. Eine lückenlose 
Beobachtung der Erdarbeiten muss von Anfang an gewährleistet sein. Ebenso ist ausrei-
chend Gelegenheit zu eventuell notwendigen Untersuchungen oder Bergungen einzuräu-
men. In dem vorliegenden Planentwurf ist ein entsprechender Hinweis aufgeführt. 

 

15. Hinweise 

Der Bebauungsplan enthält in Ergänzung seiner rechtsverbindlichen Festsetzungen Hin-
weise, die auf weitere Rechtsvorschriften verweisen. 
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D. Umweltbericht 

1. Einleitung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 112 soll die planungsrechtlichen Grundlagen für die 
Umnutzung eines Bahnhofsgebäudes sowie für die Errichtung eines Geschäftsgebäudes auf 
einem bereits baulich in Anspruch genommenen ehemaligen Bahnhofsareal schaffen.  

Inhalt und Ziele des Bebauungsplans sind in den Teilen A bis C der Begründung dargestellt. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die Umweltbereiche, die durch die Fest-
setzungen des Bebauungsplans berührt sind, mit ihren entsprechenden Wirkungsfeldern be-
trachtet und bewertet. Die einschlägigen Fachgesetze und Fachpläne für die von der Planung 
betroffenen Schutzgüter sind in Punkt 2 unter den jeweiligen Schutzgütern im Detail aufge-
führt.  

 

2. Ziele des Umweltschutzes, Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die einzelnen Umweltbereiche mit den 
entsprechenden Wirkungsfeldern, soweit sie durch die Festsetzungen des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans 112 berührt sind, betrachtet und bewertet. Im Folgenden werden die 
wesentlichen Bestandteile der Umwelt im Einwirkungsbereich des Vorhabens und die we-
sentlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB dargestellt. 

 

2a) Auswirkungen auf Natur und Landschaft (hier: Fläche, Boden, Klima) (§1  Abs. 6 Nr. 7a 
und § 1a Abs. 3 und 4 BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die natür-
lichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung sowie das Orts- und Landschaftsbild zu erhalten und zu entwickeln. 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist gemäß § 1a BauGB in Verbindung mit § 18 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) die Eingriffsregelung anzuwenden. Danach sollen 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch geeignete Maßnahmen 
vermieden oder vermindert werden. Für verbleibende erhebliche Beeinträchtigungen sind 
Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB in Verbindung mit § 18 Abs. 2 BNatSchG ein Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit 
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. Gemäß Bundes-
Bodenschutzgesetz sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederher-
zustellen.  

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG sind insbesondere wildlebende Tiere und Pflanzen, ihre 
Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten zur dauerhaften Sicherung der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten. Es gelten die artenschutz-
rechtlichen Bestimmungen gemäß Kapitel 5 BNatSchG. 

Nach § 1 Abs. 1 der Bremischen Baumschutzverordnung (BaumSchV) werden bestimmte 
Bäume, sofern sie außerhalb von Waldflächen gemäß § 2 Abs. 1 des Bremischen Waldge-
setzes (BremWaldG) stehen, zu geschützten Landschaftsbestandteilen erklärt.  
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Sollten geschützte Bäume entfernt werden, so sind nach § 9 Abs. 1 BaumSchV standorthei-
mische Neuanpflanzungen von Gehölzen als Ausgleich oder Ersatz zu leisten, soweit dies 
angemessen oder zumutbar ist. Die Neuanpflanzungen sollten den Funktionsverlust für den 
Naturhaushalt, das Stadtklima oder das Orts- und Landschaftsbild, der durch die Beseitigung 
des Baumes eingetreten ist, in ausreichendem Maße ausgleichen oder ersetzen. Nach § 9 
Abs. 2 BaumSchV ist die Neuanpflanzung auf der Fläche durchzuführen, auf der der zur 
Beseitigung freigegebene Baum stand. Sollte dies nicht möglich sein, ist die Neuanpflanzung 
in räumlicher Nähe dieser Fläche durchzuführen. 

Gemäß § 1 Abs. 7a BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Auswirkungen auf 
das Wasser sowie der sachgerechte Umgang mit Abwässern zu berücksichtigen. Die Be-
lange des Schutzgutes Wasser sind insbesondere in folgenden Fachgesetzen verankert: 
Bundesweit werden im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Ziele des Umweltschutzes für das 
Schutzgut Wasser festgesetzt. Hierin sind die Regelungen der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) bereits integriert. In Bremen sieht das Bremische Wassergesetz (BrWG) 
ergänzende landesspezifische Regelungen vor. Gemäß Wasserhaushaltsgesetz sind Ge-
wässer grundsätzlich zu erhalten, zu vermehren und möglichst naturnah zu gestalten. 
Schmutz- und Niederschlagswasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit 
nicht beeinträchtigt wird. 

Bauleitpläne sollen gemäß § 1a Abs. 5 BauGB den Erfordernissen des Klimawandels sowohl 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken als auch durch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung tragen. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 
BNatSchG sind Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu schützen. Dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer 
oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustausch-
bahnen. Dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch eine zu-
nehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu.  

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck 
der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen 
vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu ma-
chen. 

Naturschutzrechtliche Festsetzungen und landschaftsplanerische Zielsetzungen für den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 112 

Landschaftsprogramm (Lapro) 

Die Landschaftsplanung ist das zentrale Planungsinstrument des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege. Mit der Neuaufstellung des Landschaftsprogramms (LAPRO) in 2015 
werden die gewachsenen Anforderungen der europäischen Natur- und Gewässerschutzricht-
linien sowie der stärkeren Betonung der Erholungsvorsorge und des Biotopverbunds im neu-
eren Naturschutzrecht berücksichtigt. Insbesondere wird der besiedelte Bereich hinsichtlich 
vernetzter Freiräume und Grünflächen gemäß dem von der Bremischen Bürgerschaft be-
schlossenen Leitbild "Bremen! Lebenswert-urban-vernetzt" in das Landschaftsprogramm 
aufgenommen. Das Landschaftsprogramm konkretisiert die Ziele von Naturschutz und Land-
schaftspflege und dient der Vorbereitung behördlicher Planungen. 

Gemäß des Lapro ist das Plangebiet dem Siedlungsraum der Vegesacker Geest zuzuord-
nen. Im Ziel- und Maßnahmenkonzept des Lapro kommt dem Gebiet eine allgemeine Bedeu-
tung als Siedlungsbereich mit besonderen Freiraumfunktionen zu, die im Zusammenhang 
mit dem östlich angrenzenden Friedhof sowie den nördlich bestehenden Grünräumen der 
Burg Blomendal stehen. Als Nutzungen werden eine Zentrumsbebauung sowie Flächen für 
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Gemeinbedarf im Lapro angegeben. Das Gebiet wird zudem als kulturhistorisch wertvolles 
Siedlungsgebiet mit Grün- und Freiräumen alter Siedlungskerne bezeichnet.  

Als Zielkategorie wird für diesen gesamten Bereich die Sicherung und Entwicklung von Frei-
flächen mit überwiegend hoher Bedeutung für Natur und Landschaft benannt. Ziel ist der 
Erhalt der vielfältigen Biotopstrukturen, ggf. durch die Nachpflanzung großkroniger Bäume. 
Mit der Darstellung einer Grünschraffur für den Bereich des Blumenthalers Bahnhofs wird 
auf die Zielsetzung der Förderung der Biotopvernetzung hingewiesen.  

Im Hinblick auf die Erholung und das Landschaftserleben wird das Plangebiet als sonstige 
Erholungsfläche mit allgemeiner Bedeutung für das Landschaftserleben beschrieben. Die 
westlich des Plangebietes verlaufende Blumenthaler Aue mit ihren Gehölzstreifen und einem 
begleitenden Fuß-/Radweg wird als ortsteilübergreifende Grünverbindung und Erholungs-
weg dargestellt. 

Gemäß Plan 3 „Biotopverbundkonzept“ des Lapro 2015 wird die Blumenthaler Aue als Fließ-
gewässer mit großräumiger Vernetzungsfunktion dargestellt. Das Plangebiet ist Teil einer 
großräumigen Grün- und Freifläche im Siedlungsbereich mit Vernetzungsfunktion.  
 

Baumschutzverordnung 

Im Land Bremen gilt die „Verordnung zum Schutze des Baumbestandes im Lande Bremen“ 
(vgl. Baumschutzverordnung vom 23.07.2009). Im Plangebiet bestehen fünf Laubbäume, die 
unter die BaumSchV fallen. Vier dieser Bäume stehen an der östlichen Böschungskante der 
Blumenthaler Aue in einem Grünzug. Hier stehen fünf weitere Laubbäume, die jedoch au-
ßerhalb der Plangebietsgrenze liegen.  

Bei einer Genehmigung zur Fällung geschützter Bäume wird der Antragsteller verpflichtet, 
Ersatzpflanzungen nach § 9 der Verordnung durchzuführen. Für die erforderlichen Ersatz-
pflanzungen werden auf Grundlage des Grünordnungsplans im Bebauungsplan Ersatzstand-
orte für die Pflanzung neuer Bäume festgelegt.  

Für den Verlust einer geschützten Buche wird im Plangebiet eine Zerreiche (Quercus cerris) 
mit einem Stammumfang von mindestens 30-35 cm sowie mit einem Wurzelraum aus 36 m³ 
Baumsubstrat (s. unten) auf dem Bahnhofsvorplatz angepflanzt. Zur Sicherung der Anpflan-
zung ist eine nicht überbaubare Baumscheibe in einer Größe von 4 x 4 m anzulegen.  
 

Stellplatzortsgesetz Bremen (StellPlOG) 

Bei der Anlage von Stellplätzen ist das Stellplatzortsgesetz Bremen zu berücksichtigen (vgl. 
Ortsgesetz über Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradstellplätze in der Stadtgemeinde Bre-
men, Stellplatzortsgesetz – StellplOG vom 18.12.2012, Brem.GBl. S. 555).  

Im Plangebiet steht eine zum Wohnhaus gehörende Garage. Weitere ausgewiesenen Stell-
platzflächen gibt es nicht.  
 

Ortsgesetz über die Begrünung von Freiflächen und Flachdachflächen in der Stadtgemeinde 
Bremen (Begrünungsortsgesetz Bremen) 

Insbesondere bei der Dachgestaltung sind die Bestimmungen des Ortsgesetzes über die 
Begrünung von Freiflächen und Flachdachflächen in der Stadtgemeinde Bremen (Begrü-
nungsortsgesetz Bremen) zu berücksichtigen.  
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Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung, einschließlich der möglichen erheblichen Auswirkungen während 
der Bau- und Betriebsphase sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen / Festsetzungen 

Das Plangebiet ist geprägt durch das historische Bahnhofsgebäude mit einer Zufahrt von der 
Landrat-Christians-Straße sowie durch den angrenzenden Güterschuppen mit Laderampen 
und gepflasterten Abfertigungsflächen. Östlich des Schuppens bestehen Nebenanlagen. 
Weiterhin steht auf dem Grundstück unmittelbar an der heutigen Grundstücksgrenze ein 
zweigeschossiges Wohnhaus, das abgerissen werden soll. Zu dem Wohnhaus zählt auch 
eine Garage mit Zufahrt.  

Bemerkenswert ist eine aus alter Zeit stammende künstliche Bodensenke, die vermutlich auf 
früheren Gebäudebestand zurückgeht. In der Senke steht eine Buche, die nach der Bremer 
Baumschutzverordnung geschützt ist. Die ca. im Jahr 1900 gepflanzte, nach starkem Sturm-
schaden aus einer Baumgruppe freigestellte Buche, weist einen Stammumfang in 1 m Höhe 
von 275 cm auf. Im Rahmen der Planungen zur Nachnutzung des Bahnhofs wurde ein Gut-
achten über die Buche erstellt (Ing.- & Sachverständigenbüro Andreas Block-Daniel, „Bau-
vorhaben Bahnhof Blumenthal – Gutachten über eine Rotbuche im Plangebiet, Juli 2019). 
Die Vitalität der Buche wurde als eingeschränkt, aber für ihr Alter von rd. 120 Jahren als 
ausreichend bewertet.  

Aufgabe des Baumgutachters war neben der Überprüfung der Vitalität auch die Klärung der 
Frage, ob die vorhandene Buche zur Erhaltung in der Senke eine potenzielle Auffüllung des 
direkten Umfeldes verträgt und wie sich die geplante Baumaßnahme auf die Buche auswir-
ken wird. Dabei war insbesondere zu berücksichtigen, dass Buchen auf Veränderungen im 
Wurzelbereich grundsätzlich sehr empfindlich reagieren.  

Der Baumgutachter ist zu dem Ergebnis gekommen, dass zum Erhalt der Buche der gesamte 
Wurzelteller des Baumes nicht verändert oder aufgefüllt werden darf. Dies bedeutet, dass 
keine Veränderungen unter der Buche ab der südlichen Grundstücksgrenze (Fußweg Land-
rat-Christians-Straße) vorgenommen werden dürfen. Da diese Vorgaben zur Baumerhaltung 
der Anlage eines Bahnhofsvorplatzes gemäß der Vorhabenplanung widersprechen würde, 
wurde von dieser Variante Abstand genommen.  

Eine Überbauung des Wurzelbereichs mit seitlichen Beton-L-Stützen sowie einem begehba-
ren Gitterrost würde bereits so stark in den Wurzelbereich eingreifen, dass die Buche ge-
schwächt werden würde mit der Folgewirkung einer erhöhter Bruch- und Standunsicherheit. 
Hierdurch würde die Verkehrssicherheit auf dem Bahnhofsvorplatz eingeschränkt werden, 
so dass auch diese Alternative zur Erhaltung der Buche verworfen wurde. Daher soll die 
Buche mit Realisierung des Vorhabens gefällt werden. Als Ersatz wird auf dem Bahnhofs-
vorplatz eine Zerreiche (Quercus cerris) mit einem Stammumfang von mindestens 30-35 cm 
angepflanzt. Eine zweite Zerreiche mit der gleichen Pflanzqualität soll zur weiteren Begrü-
nung und Gliederung des ansonsten städtisch geprägten Bahnhofsvorplatzes dienen.  

Im Weiteren bestehen in dem Grünzug der Blumenthaler Aue mehrere Laubbäume, die mit 
Umsetzung der Planung erhalten werden können. An der östlichen Grenze zum Betriebsgleis 
stehen kleinere Siedlungsgehölze.  
  

Schutzgut Boden 

Das Plangebiet liegt im großräumigen Bereich Weichsel-Kaltzeitlicher glazifluviatiler Ablage-
rungen, bestehend aus Sand und untergeordnet Kies. Im Liegenden stehen Grundmoränen-
Ablagerungen der Saale-Kaltzeit (Geschiebemergel, Geschiebelehm) mit den typischen 
Schluffen (sandig, tonig, kiesig) an.  
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Unter der Oberflächenversiegelung des Plangebietes mit Verbundsteinen setzt sich der Un-
tergrund aus einer schwach humosen, fein- und mittelsandigen sowie schwach steinigen 
Auffüllung zusammen. Diese Auffüllung hat eine Mächtigkeit zwischen minimal 0,50 m bis 
maximal 2,00 m unter der Geländeoberfläche. Untergeordnet sind im Rahmen der Bodenun-
tersuchung Fremdbestandteile wie Bauschutt oder Ziegelbruch sind in diesem Horizont an-
getroffen worden. In den tieferen Schichten besteht ein eiszeitliches Geschiebe aus feinsan-
digem bis schwach steinigem Schluff. Ablagerungsbedingt schwankt die Zusammensetzung 
des Materials jedoch stark.  
 

Eingriffsbilanzierung 

Die Vorhabenplanung wird auf einer bereits baulich in Anspruch genommenen Fläche unter 
Nachnutzung des historischen Bahnhofsgebäudes entwickelt. Der Geräteschuppen wird ab-
gerissen. An gleicher Stellung entsteht ein Geschäftsgebäude mit einem Verbindungsbau, 
der direkt an das Bahnhofsgebäude anschließt. Das Geschäftsgebäude knickt auf der Hälfte 
der Fläche des Güterschuppens in südlicher Richtung ab. Westlich entsteht ein Bahnhofs-
vorplatz mit einem anschließenden Fußweg, auf der östlichen Seite des Geschäftsgebäudes 
wird eine Kfz-Stellplatzanlage errichtet. Eine Rampe innerhalb der öffentlichen Verkehrsflä-
che mit der Zweckbestimmung „Fußweg“ sowie ein Treppenaufgang stellen einen neuen Zu-
gang zum Bahnsteig der Regio-S-Bahn her. Am Ende der Rampe entsteht ein Podest, dass 
auf rd. 10 m² eine bisher unversiegelte Fläche überdeckt.  

Durch die vorgenannten Baumaßnahmen findet ein Eingriff in das Schutzgut Boden statt. In 
den zukünftig versiegelten Bereichen erfolgt ein Verlust natürlich gewachsener Böden und 
der ökologischen Bodenfunktionen sowie auch damit einhergehend ein Funktionsverlust für 
den Wasserhaushalt. Die Versiegelung bisher biologisch aktiver Bodenfläche führt zu einer 
Zerstörung der Filter- und Pufferfunktionen von Böden. In den Bereichen, in denen bereits 
eine Bebauung besteht sind die Bodenfunktionen bereits beeinträchtigt.  

Aufgrund der Lage des Plangebietes im sogenannten „Außenbereich“ nach § 35 BauGB ist 
trotz der Bestandsbebauung die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe 
in Natur und Landschaft zu prüfen. So regelt § 1a Abs. 3 BauGB grundlegend, dass im Rah-
men der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB die Vermeidung und der 
Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksichtigen sind. 

Zur Anwendung der Eingriffsregelung sind im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan 112 die bestehenden Nutzungen aufgenommen und hinsichtlich ihrer ökologi-
schen Wertigkeit eingestuft worden. Die Biotoptypen des Plangebietes werden gemäß des 
Kartierschlüssels für Biotoptypen im Lande Bremen (Senator für Bau, Umwelt und Verkehr 
in Bremen 2013) nachfolgend beschrieben. Die Nomenklatur der aufgeführten Arten richtet 
sich nach GARVE (2004). Die Bilanzierung erfolgt nach der Handlungsanleitung zur Anwen-
dung der Eingriffsregelung für die Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde). 

Eingriffsbilanzierung Biotoptypen (Biotopwertverfahren) (Stand Juni/2020) 

Bestehende Nutzung Biotoptyp (Code), Beschrei-
bung 

Größe 
in m² 

Wert-
stufe 

Flächen-
äquivalent 

Bahnhofsgebäude, Güter-
schuppen, Nebenanlagen 

Gebäude der Bahnanlagen 
(OAB) 

875 0 0 

Aufstell- u. Abfertigungsflä-
chen Bahnhof und Geräte-
schuppen 

Sonstiger gewerblich genutzter 
Platz (OFG); Flächen, die dem 
Be- und Entladen dienen 

700 0 0 

Wohnhaus mit befestigten Au-
ßenanlagen und Garage 

Sonstiges Gebäude im Außen-
bereich (ONS) 

185 0 0 
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Zufahrten Bahnhof/Wohnhaus Straße (OVS) 670 0 0 
Gehölzgruppen an der Blu-
menthaler Aue (öffentliche 
Grünfläche) 

Siedlungsgehölz aus überwie-
gend einheimischen Baumarten  
(HSE) 

305 3 915 

Buche  Einzelbaum des Siedlungsbe-
reichs (HEB) 

30 3 90 

Rasenflächen zwischen Land-
rat-Christians-Str. und Bahn-
hofszufahrt  

Extensivrasen Einsaat (GRE) 360 1 360 

Rasenflächen (nördlich des 
Bahnhofs) 

Artenarmer Scherrasen (GRA)  300 1 300 

Rasenfläche/Mulde zwischen 
Güterschuppen und Wohn-
haus abzgl. Fläche Rotbuche 

Artenarmer Scherrasen (GRA) 530 1 530 

Rasenflächen entlang des Be-
triebsgleis 

Artenarmer Scherrasen (GRA) 550 1 550 

Ruderaflur entlang des Be-
triebsgleis 

Halbruderale Gras- und Stau-
denflur mittlerer Standorte 
(UHM) 

230 2 460 

Private Grünfläche Flurstück 
56/5 

Siedlungsgehölz aus einheimi-
schen Baumarten (HSE) 

1.020 3 3.060 

Summe 5.755  6.265 

Tab. 1: Eingriffsbilanzierung Biotoptypen / vgl. auch Anlage zur Begründung „Flächenbilanzierung“ 

Aus der Bilanzierung der Bestandsnutzung ergibt sich eine ökologische Wertigkeit des Plan-
gebietes mit rd. 6.265 Flächenäquivalenten.  

Im Rahmen der Entwicklung der Freiraumkonzeption und Grünordnungsplanung sind Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft entwi-
ckelt und im Bebauungsplan festgesetzt worden. Diese umfassen: 

- Die Anpflanzung einer Strauchhecke auf einer Fläche von rd. 183 m entlang der Eisen-
bahnstrecke 

- Die Anlage einer arten- und kräuterreichen Wiese ergänzend zu der Strauchhecke an 
der nördlichen Grenze des Plangebietes 

- Die Anpflanzung von 9 standortgerechten Laubbäumen auf den Platzflächen, am Rande 
der Stellplatzanlage und hieran angrenzend innerhalb der privaten Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Gehölz“ 

- Die Anpflanzung und dauerhafte Erhaltung von 5 standortgerechten Laubbäumen der Art 
Crataegus monogyna; Weißdorn mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm auf der 
privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gehölz“ auf dem Flurstück 56/5.  

Die vorgenannten Pflanzmaßnahmen sind zur Ermittlung eines möglichen Kompensations-
bedarfs in die Eingriffsbilanzierung einbezogen worden. Für die geplante Nutzung stellt sich 
der Eingriff in Natur und Landschaft entsprechend der Festsetzungen des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans 112 wie folgt dar:  
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Bilanzierung des Eingriffs nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes (Stand November 
2020) 

Geplante Nutzung Biotoptyp (Code), Beschrei-
bung 

Größe 
in m² 

Wert-
stufe 

Flächen-
äquivalent 

Private arten- u. kräuterreiche 
Grünflächen (abzgl. Flächen 
für Hecken und Einzelbäume) 

Artenreicher Scherrassen (GRR) 66 2 132 

Hecken aus Laubsträuchern Strauchhecken (HFS) 183 3 549 
Pflanzung von 3 Einzelbäu-
men in der privaten Grünfläche 
„Gehölz“ (je Baum 30 m²) 

Einzelbaum des Siedlungsbe-
reichs (HEB) 

90 3 270 

Pflanzung von 2 großkronigen 
Einzelbäumen auf dem Bahn-
hofsvorplatz (Baumscheibe je 
16 m²) 

Einzelbaum des Siedlungsbe-
reichs (HEB) 

32 3 96 

Pflanzung von 4 Einzelbäu-
men östlich Geschäftsgebäude 
(Baumscheibe je 12 m²) 

Einzelbaum des Siedlungsbe-
reichs (HEB) 

48 3 144 

Öffentliche Grünfläche „Park-
anlage“ (Gehölzgruppe an der 
Blumenthaler Aue) 

Siedlungsgehölz aus überwie-
gend einheimischen Baumarten 
(HSE) 

295 
 

3 885 

Pflanzung von 5 Laubbäumen 
auf der privaten Grünfläche 
des Flurstücks 56/5  

Einzelbaum des Siedlungsbe-
reichs (HEB) 

150 3 450 

Private Grünfläche Flurstück 
56/5 (abzgl. Anpflanzung 5 
Laubbäume) 

Siedlungsgehölz aus überwie-
gend einheimischen Baumarten 
(HSE) 

870 3 3.060 

Öffentliche Verkehrsfläche 
„Fußweg“ 

Straße (OVS) 435 0 0 

Private Verkehrsfläche (abzgl. 
2 Einzelbäume) 

Straße (OVS) 1.026 0 0 

Gewerbeflächen versiegelte 
Flächen: 2.560 m² x GRZ 0,8 = 
2.048 m² 

Gewerbeflächen (OGG) 2.048 0 0 

Gewerbeflächen Freifläche: 
2560 m² x GRZ 0,2 = 512 m² 

Gewerbeflächen (OGG) 512 1 512 

Summe 5.775  6.102 

Tab. 2: Bilanzierung des Eingriffs nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Der Biotopwert im Plangebiet umfasst bei einer Realisierung der Planung rd. 6.098 Flächen-
äquivalente. Dem steht ein Biotopwert von 6.265 Flächenäquivalenten in der Bestandssitua-
tion gegenüber, so dass trotz der Anpflanzmaßnahmen ein Defizit von 167 Flächenäquiva-
lenten besteht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Dachbegrünung für das neue Ge-
schäftsgebäude nicht in die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung einbezogen wurde. Durch die 
Dachbegrünung werden jedoch die Auswirkungen der zusätzlichen Versiegelung reduziert, 
denn sie verringert nicht nur den Regenwasserabfluss und wirkt sich aufgrund der Verduns-
tungskälte positiv auf das Mikroklima aus, sie bietet auch Kleinstlebewesen und somit auch 
Insekten einen Lebensraum. Das neue Podest am Ende der Rampe zum Bahnsteig kann 
aufgeständert und daher mit Rücksicht auf die Baumwurzeln der öffentlichen Grünfläche ge-
baut werden. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass geschützte Bäume beeinträchtigt 
werden.  
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Im Rahmen der Abwägung wird der fehlende Ausgleich für das Defizit von 167 Flächenäqui-
valenten für städtebaulich vertretbar gehalten, denn bei der Planung handelt es sich um die 
Nachnutzung eines brachliegenden Grundstücks, das bereits baulich überformt in Anspruch 
genommen worden ist. Gemäß der Bodenschutzklausel des § 1a BauGB sind zur Verringe-
rung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglich-
keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bo-
denversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die Vorhabenplanung zur Nach-
nutzung des Bahnhofsareals stellt eine Maßnahme zur Wiedernutzbarmachung dar.  

 

2b) Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vo-
gelschutzgebiete und auf das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildleben-
den Tiere und Pflanzen (kurz FFH-Richtlinie) dient gemeinsam mit der europäischen Vogel-
schutzrichtlinie im Wesentlichen der Herstellung und Sicherung eines zusammenhängenden 
Netzes von entsprechenden Schutzgebieten (s.g. Natura 2000-Gebiete). Gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die Erhaltungsziele 
und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
(§§ 31-36 BNatSchG) zu berücksichtigen. 

 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung, einschließlich der möglichen erheblichen Auswirkungen während 
der Bau- und Betriebsphase sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen / Festsetzungen 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) oder Europäische Vogelschutz-
gebiete werden von der Planung nicht berührt. Ebenfalls sind von der Planung keine gesetz-
lich geschützten Biotope betroffen.  

Zwischen der Landrat-Christians-Straße und der Bahnhofszufahrt besteht eine Extensivra-
senfläche in einer Größe von ca. 360 m², die als Ausgleichsfläche für die Eingriffe in Natur 
und Landschaft zur Herstellung des Busbahnhofs angelegt wurde. Mit vollständiger Realisie-
rung des Vorhabens wird diese Fläche überplant. Über die oben beschriebenen Kompensa-
tionsmaßnahmen wird der Eingriff jedoch im Rahmen der Bauleitplanung ausgeglichen. 

Zur Erfassung einer möglichen Besiedelung des Bahnhofsgebäudes und Geräteschuppens 
durch Fledermäuse ist im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans 55 eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt worden (Plan Natura – Inge-
nieurbüro für Landschaftsentwicklung; „Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Fledermäuse 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 55 Bahnhof Blumenthal“, Oktober 2013). 

Die Gebäude wurden auf eine mögliche Bedeutung als Winterquartier und Sommerquartier 
für Fledermäuse visuell untersucht. Zu den Quartiermöglichkeiten in den Gebäuden gehören 
Dachböden, Kellerräume, Risse und Spalten in Wänden, etc. Wurden Risse oder Spalten 
entdeckt, sind diese näher untersucht worden. Bei Bedarf kam eine Videoendoskopkamera 
zum Einsatz. Ergänzend hierzu wurde in den Gebäuden nach Spuren gesucht, die auf eine 
Nutzung als Quartier hindeuten. Zu den Spuren zählen Kotkrümel auf dem Fußboden oder 
an Ablagerungsflächen, Reste von Fraßspuren und Fettabstreifungen an den Wänden/Hang-
plätzen. 
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Bei der Kontrolle wurden geeignete Bäume mit einem Fernglas vom Boden aus nach Hin-
weisen auf Quartiermöglichkeiten abgesucht. Zu den Hinweisen gehören Löcher am 
Stamm, Rindenabplatzungen, Ausfaulungen etc. 

Bei der Untersuchung wurden keine Fledermäuse gesichtet und es wurden keine Spuren 
nachgewiesen, die auf eine Nutzung durch Fledermäuse hinweisen würden. In und an den 
Gebäuden befinden sich zahlreiche Risse und Spalten, die potentiell als Quartiermöglichkei-
ten geeignet sind, Nutzungsspuren wurden jedoch vom Gutachter nicht gesichtet.  

Bei der durchgeführten Untersuchung der Bäume konnte auf Grund der Belaubung nicht ab-
schließend geklärt werden, ob sich hier Quartiermöglichkeiten befinden. Von den im Jahr 
2013 untersuchten Bäume, besteht nach Sturmschäden heute als potenzieller Quartiers-
baum nur noch eine Buche, die mit Umsetzung der Planung gefällt werden soll (vgl. oben).  

Auch wenn bei der Untersuchung im Jahr 2013 hier keine Fledermausquartiere festgestellt 
wurden, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass die Gebäude inzwischen von Fle-
dermäusen aufgesucht werden. Der Bebauungsplan enthält daher einen Hinweis zu poten-
ziellen Fledermausvorkommen in den Bestandsgebäuden, denn der Abriss von Gebäuden 
im Winter oder in der Phase der Wochenstuben zieht eine direkte Lebensbedrohung der 
Tiere nach sich. Daher sind Gebäude, die potenzielle Winterquartiere darstellen und abge-
rissen werden sollen, einmalig in Bezug auf mögliche Überwinterungshabitate abzusuchen. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass bei einem Abriss der Gebäude eine Kontrolle auf 
mögliche Fledermausvorkommen innerhalb max. 3-4 Tage vor Abrissbeginn stattfinden muss 
und bei einem positiven Befund eine artspezifische Einzelfallprüfung durchzuführen ist. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan 112 enthält hierzu einen entsprechenden Hinweis.  

 

2c) Auswirkungen auf die Erholung sowie das Orts- und Landschaftsbild (§1 Abs. 6 Nr. 5 
und Nr. 7c BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck 
der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen 
vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu ma-
chen. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB sind die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung, insbesondere die Belange von Freizeit und Erholung zu berücksichtigen. Gemäß § 1 
Abs. 5 BauGB soll die Bauleitplanung dazu beitragen, u.a. die städtebauliche Gestalt und 
das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.  

 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung, einschließlich der möglichen erheblichen Auswirkungen während 
der Bau- und Betriebsphase sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen / Festsetzungen 

Das Plangebiet hat nur eine allgemeine Bedeutung für die Erholung und das Landschaftser-
leben. Mit der Schaffung eines neuen Bahnhofsvorplatzes sowie eines neuen Fußweges mit 
Baumpflanzungen wird das Ortsbild aufgewertet und die Wahrnehmbarkeit der unmittelbar 
westlich verlaufenden Blumenthaler Aue als Grünverbindung mit Erholungsweg erhöht. Mit 
dem östlich des Plangebietes bestehenden Blumenthaler Friedhof sowie den nördlich der 
Burg Blomendal angrenzenden Grünanlagen bestehen Erholungsräume in fußläufiger Ent-
fernung zum Plangebiet. 
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Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion durch Lärm, Staub 
und Erschütterungen, auch durch Baustellenverkehr, zu rechnen. Nach der Realisierung der 
Planung wird der Erholungswert des Plangebiets durch einen neuen Bahnhofsvorplatz mit 
der vorgesehenen Belebung und der baulichen Fassung durch das Café und Geschäftsge-
bäude gesteigert sein.  

 

2d) Auswirkungen auf den Menschen durch Immissionen (§1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie umweltbezogene Auswir-
kungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu be-
rücksichtigen. Nach dem Auftrag des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist bei 
der Planung sicherzustellen, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm auf Wohn- 
und sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung, einschließlich der möglichen erheblichen Auswirkungen während 
der Bau- und Betriebsphase sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen / Festsetzungen 

Das Plangebiet ist von Verkehrsflächen (Straße und Schiene) umgeben, von denen Lärmbe-
lastungen zu erwarten sind. Zur Beurteilung der Belastungen wurde daher im Rahmen der 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 55 eine schalltechnische Untersu-
chung durchgeführt. Gemäß der Untersuchung sind aus dem Schienen- und Straßenverkehr 
Beurteilungspegel berechnet worden, nach denen zwar die Orientierungswerte der DIN 
18005 „Schallschutz im Städtebau“ für Gewerbegebiete tagsüber um 1 dB(A) und nachts um 
6 B(A) überschritten werden, eine Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV tagsüber je-
doch gegeben ist. Nachts werden die Grenzwerte um bis zu 2 dB(A) überschritten. Da im 
Rahmen der Vorhabenplanung nur Nutzungen vorgesehen sind, die tagsüber ausgeübt wer-
den, ist von keinen Lärmschutzkonflikten auszugehen.  

Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und Erschütterungen, 
auch durch Baustellenverkehr, zu rechnen. Um etwaige Beeinträchtigungen möglichst gering 
zu halten, sind die einschlägigen technischen Vorschriften, z.B. die Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift Baulärm (AVV Baulärm), einzuhalten. Hierbei ist im Hinblick auf die zulässigen Im-
missionsrichtwerte auch den in der Nachbarschaft des Plangebiets bereits bestehenden Nut-
zungen, bspw. Wohnungen, Rechnung zu tragen, so dass die bestehenden Nutzungen durch 
den Baustellenlärm nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  

Aufgrund der Größe des Bauvorhabens wird sich die Baustellenzeit auf rd. 1 Jahr erstrecken. 
Die Baumaßnahmen sind nicht vermeidbar, da ansonsten das Vorhaben zur Nachnutzung 
des Bahnhofsgebäudes mit Anlage eines Bahnhofsvorplatzes sowie die Errichtung eines Ge-
schäftsgebäudes nicht realisiert werden können. Aufgrund der zeitlichen Befristung der Bau-
maßnahme und der Lage des Plangebietes in einem städtischen Umfeld sind die temporären 
Beeinträchtigungen hinzunehmen. Nach der Umsetzung der Planung ist nicht mit erheblichen 
Emissionen zu rechnen, da im Plangebiet nur Nutzungen zulässig sind, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören.   

Aufgrund der Lage des Plangebietes an einer elektrifizierten Bahnstrecke sind im Genehmi-
gungsverfahren die Regelungen der 26. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Ver-
ordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) zu berücksichtigen.  
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2e) Auswirkungen auf den Menschen durch schwere Unfälle oder Katastrophen (§1 Abs. 6 
Nr. 7c und 7j BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie umweltbezogene Auswir-
kungen auf den Menschen und seine Gesundheit und die Bevölkerung insgesamt zu berück-
sichtigen. Hierzu zählt auch die Vermeidung von Personengefährdungen durch schädliche 
Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (BImSchG). Unbeschadet des § 50 Satz 1 BImSchG sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB 
die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen 
Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, zu berücksichtigen.  

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung, einschließlich der möglichen erheblichen Auswirkungen während 
der Bau- und Betriebsphase sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen / Festsetzungen 

Innerhalb des Plangebietes sind nur gewerbliche Nutzungen zulässig, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören. Insofern sind Nutzungen, die einer Genehmigung nach dem BundesImmis-
sionsschutzgesetz bedürfen nicht zulässig. In der Umgebung des Plangebietes bestehen 
keine Betriebe, die der 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Störfall-Verordnung) unterliegen.  

 

2f) Auswirkungen durch Altlasten und Abfälle (§1 Abs. 6 Nr. 7a und 7e BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Auswirkungen auf den Bo-
den, der sachgerechte Umgang mit Abfällen und die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen. Die maßgebli-
chen Ziele und Bewertungsgrundlagen sind: 

 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundesbodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV), 

 Bremisches Gesetz zum Schutz des Bodens (BremBodSchG), 
 Erlass zur Bewertung von Polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) be-

züglich des Wirkungspfades Boden-Mensch (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, 
14.12.2016) 

 Prüf- und Maßnahmenschwellenwerte der LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser)  
 Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – technische 

Regeln – LAGA M20 (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) 

 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung, einschließlich der möglichen erheblichen Auswirkungen während 
der Bau- und Betriebsphase sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen / Festsetzungen 

Für das Plangebiet liegen eine historische Recherche (Histinvest - Dr. Klaus Schlottau; „His-
torische Standortuntersuchung Wasserschutzgebiet Blumenthal - Landrat-Christians-Str. 82-
86 – Bahnhof Blumenthal,“ Oktober 2004) sowie eine orientierende Bodenuntersuchung vor 
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(Krauss & Partner; „Orientierende Untersuchung des Untergrundes – Ehemaliger Bahnhof 
Bremen-Blumenthal“, Oktober 2013).   

Ergebnis der Untersuchungen ist, dass auf dem Vorhabengrundstück keine erhöhten, sanie-
rungsbedürftigen Schadstoffgehalte (MKW und PAK) im Boden festgestellt wurden. Eine Ge-
fährdung der Schutzgüter „Mensch“ und „Boden“ ist auf der Basis der analysierten Schad-
stoffe nicht gegeben. Hinweise auf Gefährdungen von anderen Schutzgütern sind nicht fest-
gestellt worden.  

 

2g) Auswirkungen durch anfallendes Abwasser und Auswirkungen auf Oberflächenge-
wässer (§1 Abs. 6 Nr. 7a, e und g BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Auswirkungen auf das Was-
ser sowie der sachgerechte Umgang mit Abwässern zu berücksichtigen. Die Belange des 
Schutzgutes Wasser sind insbesondere in folgenden Fachgesetzen verankert: Bundesweit 
werden im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Ziele des Umweltschutzes für das Schutzgut 
Wasser festgesetzt, in Bremen gibt das Bremische Wassergesetz (BrWG) zusätzlich landes-
spezifische Ziele vor.  

Zweck des WHG ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als 
Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. In das WHG sind die Ziele der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) integriert. Die WRRL gibt einen Ordnungs-
rahmen zum Schutz der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küsten-
gewässer und des Grundwassers.  

Gemäß Bremischem Wassergesetz und Bremischem Naturschutzgesetz sind Gewässer 
grundsätzlich zu erhalten, zu vermehren und möglichst naturnah zu entwickeln. Schmutz- 
und Niederschlagswasser ist nach dem Bremischem Wassergesetz so zu beseitigen, dass 
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 

 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung, einschließlich der möglichen erheblichen Auswirkungen während 
der Bau- und Betriebsphase sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen / Festsetzungen 

Im Plangebiet selbst bestehen keine Oberflächengewässer. Westlich des Plangebiets ver-
läuft die Blumenthaler Aue.  

Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet ist, abgesehen von 
dem auf den unbefestigten Freiflächen anfallendem Niederschlagswasser, nicht vorgesehen. 
Für die Entwässerung wird daher ein bestehender Regenwasserkanal genutzt, über den das 
Regenwasser ortsnah in die Blumenthaler Aue eingeleitet wird.  

Das Schmutzwasser wird über die bestehende Kanalisation in der Landrat-Christians-Straße 
abgeführt.  

Beeinträchtigungen des Grundwassers und von Oberflächengewässern durch das im Plan-
gebiet entstehende Abwasser sind nicht zu erwarten. Durch das Entwässerungssystem wird 
das Grundwasser nicht belastet. 
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2h) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
(§1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu 
berücksichtigen.  

 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung, einschließlich der möglichen erheblichen Auswirkungen während 
der Bau- und Betriebsphase sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen / Festsetzungen 

Als Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung wird bei der Gebäudeplanung ein 
nachhaltiges Energiekonzept verfolgt, das auf die Nutzung von Solarenergie und die Errich-
tung der Neubauten in einen Kfw-55-Effizienzstandard abzielt. Es wird beabsichtigt, den er-
zeugten elektrischen Strom der Photovoltaikanlagen für die Belüftung und Klimatisierung der 
neuen Gebäude vorzusehen. Der Bebauungsplan enthält eine textliche Festsetzung, die zur 
Realisierung von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Flachdächer verpflichtet.  

Mit der Konversion einer bereits baulich in Anspruch genommenen und brachliegenden Flä-
che trägt die Planung zur Reduzierung des Freiflächenverbrauchs im Sinne einer klimascho-
nenden Siedlungsentwicklung bei. Mit der Entwicklung des Vorhabens an einem Bus- und 
Bahnhaltepunkt zielt die Planung zudem auf eine Reduzierung des motorisierten Individual-
verkehrs und seiner klimaschädlichen Abgase ab.  

 

2i) Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange der 
Baukultur, des Denkmalsschutzes und der Denkmalpflege zu berücksichtigen. Gemäß § 2 
Abs. 2 Denkmalschutzgesetz Bremen (DSchG) gehört zu einem Kulturdenkmal auch die Um-
gebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals (sog. Umgebungsschutz). 

 

Derzeitiger Umweltzustand und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung, einschließlich der möglichen erheblichen Auswirkungen während 
der Bau- und Betriebsphase sowie Beschreibung von Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen / Festsetzungen 

Bei dem Blumenthaler Bahnhof handelt es sich um ein historisches und ortsbildprägendes 
Gebäude, das ein wichtiges Zeugnis der Ortsgeschichte Blumenthals darstellt. Der Bahnhof 
steht jedoch nicht unter Denkmalschutz und stellt auch kein Kulturdenkmal dar. Mit der Fest-
setzung einer zwingenden Zweigeschossigkeit sowie einer Baulinie entlang der südlichen 
Fassaden des historischen Bahnhofsgebäudes wird der besonderen städtebaulichen Bedeu-
tung dieser zum Bahnhofsvorplatz ausgerichteten Gebäudeseite Rechnung getragen. 

Östlich des Plangebiets bestehen mit dem Amtsgericht Blumenthal und der Kirche Blument-
hal Baudenkmale aus dem 19. Jahrhundert, die in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet liegen. 
Zudem besteht östlich des Betriebsgleis der Kirchturm der alten Kirche Blumenthal aus dem 
Jahre 1604, der in den Jahren 1933 und 1974 zu einem Ehrenmal umgebaut wurde. 
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Nördlich der Gleisanlage besteht mit dem Haus Blomendal (Burg Blomendal) eine denkmal-
geschützte Burganlage, deren Ursprünge bis in das 14. Jahrhundert zurückreichen.  

Mit der Erhaltung des Bahnhofsgebäudes sowie dem Neubau eines nur zweigeschossigen 
Geschäftsgebäudes in Ziegelbauweise mit rotbraunen Klinkern fügt sich die Neubebauung 
in die Umgebung des Plangebietes ein, so dass denkmalrechtliche Belange des Umgebungs-
schutzes nicht berührt werden.   

 

2j) Auswirkungen durch sonstige Umweltbelange 

Die sonstigen, u. a. in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und in § 1a Abs. 3 und 4 BauGB genannten Umwelt-
belange werden von der Planung nicht relevant betroffen.  

 

2k) Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen sind über die Darstellungen 
unter Punkt (a) bis (j) hinaus nicht bekannt. 

 

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands des Plangebiets bei Nichtdurch-
führung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden der Bahnhof, abgesehen von einer Wohnnut-
zung, sowie auch der Güterschuppen weiterhin leer stehen. Die städtebaulichen Missstände 
würden sich verfestigen. Eine Belebung des Bahnhofs sowie des Verkehrsknotenpunktes 
durch einen Bahnhofsvorplatz mit einem Café würden ausbleiben.  

 

4. Anderweitige Planungsmöglichkeiten im Geltungsbereich und Begründung der Wahl 
der Planung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ermöglicht die Umnutzung des historischen Bahn-
hofgebäudes sowie die Schaffung eines belebten Bahnhofsvorplatzes mit einem angrenzen-
den Café und Geschäftsgebäude. Mit Umsetzung der Freiraumkonzeption erfolgt eine attrak-
tive Gestaltung der Außenanlagen mit Begrünung und Sitzelementen. Die Planung stellt da-
mit eine Konversionsmaßnahme dar, die auch der städtebaulichen Aufwertung des Ortsein-
gangs nach Blumenthal dient.  

Anderweitige Planungsmöglichkeiten werden nicht gesehen. Alternative gewerbliche Nut-
zungen wurden in den vergangenen Jahren nicht nachgefragt. Für eine Wohnnutzung ist die 
Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse aufgrund der hohen Schallimmissionen städte-
baulich nicht vertretbar.  

 

5. Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Das Plangebiet liegt im Außenbereich und ist von Verkehrsanlagen umgeben. Weitere Pla-
nung in benachbarten Gebieten bestehen nicht. Die Entwicklung eines Berufsschulcampus 
auf dem Gelände der ehemaligen Bremer Wollkämmerei wird erst nach Realisierung des 
Vorhabens erfolgen, so dass keine zeitgleichen baubedingten Auswirkungen der Planungen 
zu erwarten sind. Von dem Berufsschulcampus sind auch keine relevanten Umweltauswir-
kungen zu erwarten, die im Zusammenhang mit der Vorhabenplanung stehen könnten.  
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6. Verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung  

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden die nachfolgenden Methoden und Verfahren verwen-
det, die auch in den jeweiligen Gutachten näher erläutert werden: 

Verkehrsuntersuchung 

 Zur Beurteilung der verkehrlichen Situation wurden Verkehrszählungen ausgewertet und 
auf das Jahr 2020 bzw. 2030 prognostiziert. Mit den prognostizierten Verkehrsdaten 
wurde die Leistungsfähigkeit der Ein- und Ausfahrt des Plangebietes mit einem "Simu-
lationsprogramm für Knotenpunkte (KNOSIMO) simuliert bzw. beurteilt. 

Lärm 

 Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 55 erfolgte einie 
Berechnung des Straßenlärms nach der RLS 90 /11/ und die Berechnung des Schienen-
lärms nach der Schall 03 /10/. Die Topografie des Untersuchungsgebietes wurde auf 
Grundlage der zur Verfügung gestellten Planunterlagen sowie einer Ortsbesichtigung in 
das Berechnungsmodell eingestellt. 

Boden / Altlasten 

 Auswertung vorliegender Gutachten und Unterlagen aus dem Entwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan 55 mit einer historischen Recherche und einer orientierenden 
Bodenuntersuchung. Bei der Bodenuntersuchung wurden 18 Kleinrammbohrungen bis 
in den Tiefenbereich des gewachsenen Bodens (2,00m Tiefe) abgeteuft. Während der 
Bohrarbeiten sind 40 gestörte Bodeneinzelproben entnommen worden. Zur analytischen 
Überprüfung des Untergrundes wurden Mischproben für die chemische Übersichtsana-
lytik im Bodenlabor untersucht. 

Artenschutz 

 Bei der artenschutzrechtlichen Prüfung im Rahmen der Aufstellung vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans 55 wurden eine visuelle Untersuchung, unter anderem mit einer Video-
endoskopkamera und Taschenlampen, durchgeführt. 

 
7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkungen, die auf Grund 
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen (Monitoring). Ziel ist es, 
eventuelle unvorhergesehene, nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und gegebenenfalls 
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Da auf Grundlage der für den Umweltbericht 
verwendeten Gutachten über die dargestellten Beeinträchtigungen hinaus erhebliche Um-
weltauswirkungen im Vergleich zur bisher zulässigen Nutzung nicht zu erwarten sind, sind 
keine speziellen Maßnahmen zur Überwachung vorgesehen. 

Es werden die generellen Maßnahmen zur Umweltüberwachung des Landes Bremen durch-
geführt. Sollten im Rahmen dieser Überwachungsmaßnahmen oder auch im Zuge künftiger 
Genehmigungsverfahren nachteilige Umweltauswirkungen ermittelt oder in sonstiger Weise 
bekannt werden, so werden diese gemeldet und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 
Abhilfe ergriffen. 

 

8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 112 soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Nachnutzung des Blumenthaler Bahnhofs mit einem Café sowie für die Errichtung 
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eines Geschäftsgebäudes schaffen. Zudem ist der Bebauungsplan Grundlage für die Schaf-
fung eines neuen, städtischen Bahnhofsplatzes. Das Bahnhofsgebäude wird erhalten und 
das Geschäftsgebäude über einen Verbindungsbau an den Bahnhof angegliedert. Die neue 
Bebauung ist ein- bis zweigeschossig und wird mit einem Flachdach versehen. Östlich des 
Geschäftsgebäudes entsteht eine Kfz-Stellplatzanlage, auf der auch mindestens zwei Car-
sharing-Stellplätze entstehen sollen. 

Für die Zulässigkeit der Nutzungen wird im Bebauungsplan ein Vorhaben zur Umnutzung 
eines Bahnhofsgebäudes sowie zur Errichtung eines Geschäftsgebäudes festgesetzt. Die 
konkrete Ausgestaltung der Planung erfolgt über den Vorhaben- und Erschließungsplan so-
wie über den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan.  

Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
und zur Grüngestaltung werden im Plangebiet mindestens 14 neue Bäume sowie eine 
Strauchhecke zur Eingrünung des Plangebiets gegenüber der Bahnanlage angepflanzt. Die 
Umsetzung der Planung bedingt eine höhere Flächenversiegelung gegenüber der Bestands-
situation. Die Eingriffe in Natur und Landschaft können nicht vollständig ausgeglichen wer-
den. Aufgrund der Zielsetzung der Planung zur Belebung und Aufwertung des multimodalen 
Verkehrsknotenpunktes, die auf eine Stärkung des Umweltverbundes abzielt sowie der Um-
setzung einer Konversionsmaßnahme wird das Ausgleichsdefizit im Rahmen der Abwägung 
der Belange für städtebaulich vertretbar gehalten.  

Während der Bauphase ist im Umfeld des Plangebiets mit Beeinträchtigungen durch Lärm, 
Staub und Erschütterungen, auch durch Baustellenverkehr, zu rechnen. Diese Auswirkungen 
sind zeitlich begrenzt und werden durch die Einhaltung der einschlägigen technischen Vor-
schriften minimiert. Die Baumaßnahmen sind nicht vermeidbar, da ansonsten die Umbauar-
beiten und die Errichtung des Geschäftsgebäudes nicht möglich wären. Zeitlich befristete 
Baumaßnahmen im städtischen Umfeld sind üblich und hinnehmbar.  

Die Gesamtbetrachtung der Auswirkungen auf die einzelnen Umweltbereiche führen zu dem 
Ergebnis, dass die durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 112 möglichen Nutzun-
gen mit dem jeweiligen Schutzbedürfnis der umgebenden Nachbarschaft vereinbar sind. 

 

9. Quellen 

Für die Umweltprüfung wurden folgende Unterlagen herangezogen, die Grundlage für die 
Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen im Umweltbericht nach § 2a BauGB 
darstellen: 

Schallschutz:  
 T&H Ingenieure; Schalltechnische Untersuchung für die Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 55 für ein Gebiet in Bremen-Blumenthal, April 2013 

Bodenschutz: 
 Histinvest - Dr. Klaus Schlottau; „Historische Standortuntersuchung Wasserschutzgebiet 

Blumenthal - Landrat-Christians-Str. 82-86 – Bahnhof Blumenthal,“ Oktober 2004) 
 Krauss & Partner; „Orientierende Untersuchung des Untergrundes – Ehemaliger Bahn-

hof Bremen-Blumenthal“, Oktober 2013 

Baumschutz: 
 Ing.- & Sachverständigenbüro Andreas Block-Daniel, „Bauvorhaben Bahnhof Blument-

hal – Gutachten über eine Rotbuche im Plangebiet, Juli 2019 

Artenschutz 
 Plan Natura – Ingenieurbüro für Landschaftsentwicklung; „Artenschutzrechtlicher Fach-
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beitrag Fledermäuse zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 55 Bahnhof Blument-
hal“, Oktober 2013. 

Verkehr 
 Verkehrs- und Regionalplanung GmbH; Verkehrsuntersuchung Vorhabenbezogener Be-

bauungsplans 112 „Bahnhof Blumenthal; Mai 2020 
 

E. Finanzielle Auswirkungen / Genderprüfung 

1. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderspezifische Auswirkungen 

Der Vorhabenträger trägt die Planungs- und Erschließungskosten und übernimmt im Durch-
führungsvertrag die Verpflichtung, das Vorhaben auf eigene Kosten zu verwirklichen.  

Zur Umsetzung des Bebauungsplans sind Grundstücksarrondierungen vorgesehen. 

Das Flurstück 56/3 liegt im Eigentum der Stadt Bremen. Der Teilbereich südlich der im Plan 
markierten Abgrenzung von Flächen, die gemäß § 12 Abs.4 BauGB in den Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einbezogen werden, ist im Bebauungsplan als 
private Verkehrsfläche festgesetzt, die teilweise die besondere Zweckbestimmung Fußgän-
gerbereich erhält. Diese Fläche soll an den Vorhabenträger veräußert werden. 

Die Flurstücke 55/8 und 56/6 befinden sich im Eigentum des Vorhabenträgers. Die westlichen 
Teilbereiche dieser Flurstücke sollen vom Vorhabenträger freigeräumt und an die Stadt Bre-
men übertragen werden. Im Bebauungsplan sind die in Rede stehenden Flächen als öffent-
liche Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußgängerbereich sowie öffentliche 
Grünfläche (Parkanlage) festgesetzt. 

Die Grundstücksarrondierungen werden auf der Grundlage der Grundstückswertermittlung 
seitens GeoInformation Bremen vorgenommen. Im Rahmen der Verhandlung zum Durchfüh-
rungsvertrag ist der Verkauf des als private Verkehrsfläche festgesetzten Teilstücks des 
stadteigenen Flurstücks 56/3 ebenso vereinbart worden wie die vorhabenträgerseitige Über-
tragung der Teilflächen aus den Flurstücken 56/6 und 55/8 ohne Wertausgleich, die als öf-
fentliche Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ sowie 
als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt sind. 

Es ist vorgesehen, auf der Fläche mit der Festsetzung „öffentliche Verkehrsfläche besonde-
rer Zweckbestimmung Fußgängerbereich“ perspektivisch einen öffentlichen Zugang zur Re-
gio-S-Bahn herzustellen. Der Vorhabenträger hat sich im Durchführungs- und städtebauli-
chen Vertrag bereit erklärt, den Zugang zur Regio-S-Bahn auf eigene Kosten herzustellen 
und nach Herstellung an die Stadt zu übergeben. 

Aufgrund einer möglichen Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschließen, dass der Stadt-
gemeinde Bremen Kosten entstehen könnten. Die Polizei Bremen hat jedoch in einer vorlie-
genden Stellungnahme vom 02.01.2020 dargelegt, dass sich keine Anhaltspunkte für das 
Vorhandensein von Bombenblindgängern/ Kampfmittel ergeben. Sollten dennoch Mittel für 
die Kampfmittelbeseitigung erforderlich werden, sind die hierfür erforderlichen Mittel – soweit 
Dritte nicht zur vollständigen Refinanzierung der Kosten herangezogen werden können – 
durch Prioritätensetzung innerhalb des Haushaltes 2020 bzw. der gemäß Finanzplanung be-
reits beschlossenen Orientierungswerte des Produktplans Umwelt, Bau und Verkehr PPL 68) 
für die Jahre 2021-2023 dargestellt.  

Personalwirtschaftliche Auswirkungen ergeben sich nicht. 
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2. Genderprüfung 

Das Vorhaben mit seinen geplanten Nutzungen richtet sich gleichermaßen an alle Ge-
schlechter. Durch das Vorhaben sind daher grundsätzlich keine geschlechterspezifischen 
Auswirkungen zu erwarten. Die vorgesehenen Nutzungen führen zu einer Belebung des Bus-
bahnhofs und Regio-S-Bahnhaltepunkts Blumenthal und somit auch zu einer besseren sozi-
alen Kontrolle der öffentlichen Freiräume. 

 

Für Entwurf und Aufstellung: 

BPW Stadtplanung 

Bremen, den               

 

 

.............................................. 

Büroinhaber 

Für den Vorhabenträger: 

Bremen, den 

 

................................................ 

Jan-Hendrik Kröger 

(Bahnhof Blumenthal GmbH) 

Anlagen 

Ansicht Bahnhofsgebäude mit Geschäftsgebäude 
Flächenbilanzierung Bestand  
Anlage 1: Grünordnungsplan (Text mit Erläuterungen und Plan) 
Anlage 2: Freiraumkonzept (Text mit 2 Plänen) 
Anlage 3: Baumgutachten 
Anlage 4: Verkehrsuntersuchung 
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Ansicht Nord Bahnhofsgebäude mit Geschäftsgebäude  
(Verfasser: Feldschnieders-Kister Architekten, Bremen) 

 

 
 

 

Ansicht Süd Bahnhofsgebäude mit Geschäftsgebäude  
(Verfasser: Feldschnieders-Kister Architekten, Bremen) 

 
 

 

Ansicht Ost Bahnhofsgebäude mit Geschäftsgebäude  
(Verfasser: Feldschnieders-Kister Architekten, Bremen) 

 
 

 

Ansicht West Bahnhofsgebäude mit Geschäftsgebäude  
(Verfasser: Feldschnieders-Kister Architekten, Bremen) 
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Flächenbilanzierung Bestand  
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Freiraumkonzept (Verfasser: Linnea Landschaftsarchitektur, Hannover, November 2020) 
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Bahnhof Blumenthal – Grünordnungsplan – Textliche Erläuterung 

Grundlage: Pläne Nr. 3-4 und 3-5 Stand 22.04.2020 

 

Bauvorhaben 

In dem Gebäudekomplex aus dem historischem Bahnhofsgebäude und einem Neubau werden 

örtliche Nahversorger wie eine Sparkassefiliale, ein Bäcker, eine Arztpraxis und ein Pflegedienst 

angesiedelt. Davor entsteht ein kleiner Stadtplatz, der städtebaulich an den neugestalteten 

Busbahnhof angebunden wird.  Hervorzuheben ist die Lage des Planungsbereichs direkt am 

Haltepunkt der Bahn sowie auf der Wegeachse zwischen diesem Haltepunkt und dem neu 

entstehenden  Berufsschulcampus an der ehemaligen Wollkämmerei, die über den westlichen 

Platzbereich führt. 

 

Bauabschnitte 

Der Platz wird in zwei Bauabschnitten entwickelt: Der erste stellt die Fläche bis zur jetzigen 

Grundstücksgrenze (öffentlicher Gehweg) her. Im zweiten Abschnitt, nach einem entsprechenden 

Neuzuschnitt der Grundstücke, kommt der Bereich bis zur Christian-Landrats-Straße hinzu. 

Die dabei zu tauschenden Flächen sind in Plan Nr. 3-4 mit Flächenangabe dargestellt. 

 

Grünstrukturen 

Die Grünstrukturen bestehen aus 

- Baumbestand 
- Ergänzung/ Ersatz des Baumbestands 
- Pflanzflächen mit blühenden Stauden, Bodendeckern und Gräsern 
- grünen Baumscheiben und Unterpflanzungen. 

 
Sie gliedern den Raum und erhöhen die Aufenthaltsqualität. Zudem wirken sie positiv auf das 

Kleinklima und bieten mit einer insektenfreundlichen Pflanzenwahl einen Baustein zur ökologischen 

Vielfalt in der Stadt. 

 

Baumbestand 

Westlich des Bahnhofsgebäude, entlang der Blumenthaler Aue, liegt ein dichter Baumbestand. Diese 

Bäume werden sämtlich erhalten und geben dem Platz nach Westen einen Rahmen. Mit dem 

angestrebten Grundstückstausch/ Grundstücksneuzuschnitt für den 2. BA wird dieser Baumbestand 

in den öffentlichen Bereich übernommen. 

Zum Busbahnhof bzw. zur Landrat-Christians-Straße wurden mit Neugestaltung des Bereichs vor ca. 2 

Jahren 4 Linden gepflanzt. Sie werden in die neue Platzgestaltung einbezogen und erhalten im 2. BA, 
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wenn sie dann auf der Platzfläche stehen, grüne Baumscheiben oder, wo dieses wichtige 

Wegebeziehungen stören würde, begehbare Baumscheiben (als dünnschichtiger wassergebundener 

Belag oder eine Baumroste). 

Die östliche der Linden (nahe der Zufahrt) geht nach dem geplanten Grundstückstausch in das 

Grundstück Kröger ein. 

 
Ergänzung und Ersatz des Baumbestands 

Ein Großbaum (Buche STU 275cm) musste für die Maßnahme gefällt werden. Dafür ist die 

Ersatzpflanzung eines Hochstamms STU 30-35 festgesetzt. 

Auf dem Platz werden zwei großwachsende Solitärbäumen (Zerreichen, Quercus cerris) gepflanzt. 

Eine davon stellt eine Ersatzpflanzung für die für die Baumaßnahme gefällte Buche dar 

(Neupflanzung STU 30-35, Wurzelraum aus 36 cbm Baumsubstrat). Ihre Kronen werden zunehmend 

den Raum prägen und ein Blätterdach über dem Platz bilden. Sie erhalten großzügige offene 

Baumscheiben, außerhalb des Gießrings mit einer bodendeckenden Bepflanzung (s.u.). 

Der rückwärtige Parkplatz wird mit 5 Hochstämme Sorbus intermedia begrünt (STU 16-18). Blüten im 

Frühsommer und Beerenschmuck im Herbst bieten Insekten und Vögeln Nahrung. Auch sie stehen in 

offenen Baumscheiben, die bepflanzt werden. 

 

Pflanzflächen mit blühenden Stauden, Bodendeckern und Gräsern 

Eine „Blühachse“ aus 3 Pflanzflächen, die zentral von der Christian-Landrats-Straße auf das 

historische Bahnhofsgebäude führt, betont das Gebäude und gliedert den Platz in die westlich davon 

verlaufende Wegeverbindung Berufsschulcampus – Bahnhaltepunkt und den ruhigeren Platzbereich 

vor den Geschäften. 

Es sind insektenfreundliche mit langen Blütezeiten Pflanzen ausgewählt, z.B.: 

- Bodendeckerrose mit einfachen oder halbgefüllten Blüten, z.B. Rosa ‚Schneeflocke‘ 
- strukturgebendes Gras, z.B. Calamagrostis brachytricha 
- Salvia-Sorte, z.B. Salvia nemorosa ‘Caradonna’ 
- Nepeta-Sorte, z.B. racemose ‘Superba’ 
- Allium z.B. giganteum ‚Mont Blanc‘ 

 

Diese blühende Pflanzung wiederholt sich entlang der Fassade des Neubaus. 

 

Grüne Baumscheiben 

Die neugepflanzten Bäume stehen in Pflanzflächen oder offenen Baumscheiben mit einer 

gestalterisch zurückhaltenden bodendeckenden Pflanzung, z.B. aus 

- Epimedium perralchicum ‚Frohnleiten‘ 
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- Carex morrowii 
- Deschampsia oder Calamagrostis varia als strukturgebenes Gras. 

 
 

Rasenfläche BA1 

Im 1. BA wird der Übergangsbereich zum bestehenden öffentlichen Gehweg als Rasenfläche 

hergestellt (s. blau schraffierte Fläche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiebeln (Narcissen und z.B. Scillen) geben dieser Fläche im Frühjahr einen attraktiven Aspekt. Nach 

deren Abblühen wird die Fläche als extensiver Scherrasen kurz gehalten, wie auch die 

nebenliegenden städtischen Flächen an der bestehenden Zufahrt. 

Mit Bau des 2. BA wird diese Fläche als Teil des Gesamtplatzes befestigt bzw. Teil der dann 

fortgeführten „Blühachse“. 

 

Flurstück 56/5 – Private Grünfläche 

Das Flurstück 56/5 gehört zum Planungsbereich. Es wird durch die Betriebsbahnstrecke vom Rest des 
Grundstücks getrennt. 

Die Fläche dient der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, u.a. zum Ausgleich für Bäume, die 
nach der Bremer Baumschutzverordnung geschützt sind. Ein Konzept für eine Bepflanzung der Fläche 
gibt es nicht. Die Anzahl,  Art und der Zeitpunkt der zu pflanzenden Bäume wird im Rahmen des An-
tragsverfahrens gemäß der Bremischen Baumschutzverordnung festgelegt. 
 
Aufgestellt: 
Ines Kruse           Hannover, 02.06.2020 

LINNEA Landschaftsarchitektur 
Appelstraße 20 

30167 Hannover 

Tel. 0511 / 56 90 90 -11 

info@linnea-la.de 
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Bahnhof Blumenthal – Freiraumkonzept – Textliche Erläuterung 

Grundlage: Pläne Nr. 3-1 und 3-2 Stand 22.04.2020 

 

Bauvorhaben 

In dem Gebäudekomplex aus dem historischem Bahnhofsgebäude und einem Neubau werden 

örtliche Nahversorger wie eine Sparkassefiliale, ein Bäcker, eine Arztpraxis und ein Pflegedienst 

angesiedelt. Davor entsteht ein kleiner Stadtplatz, der städtebaulich an den neugestalteten 

Busbahnhof angebunden wird. 

 

Bauabschnitte 

Der Platz wird in zwei Bauabschnitten entwickelt: Der erste stellt die Fläche bis zur jetzigen 

Grundstücksgrenze her (siehe Plan 3-1). Im zweiten Abschnitt, nach einem entsprechenden 

Neuzuschnitt der Grundstücke, kommt der Bereich bis zur Christian-Landrats-Straße hinzu (siehe Plan 

3-2). 

 

Funktion und Gliederung des Platzes 

Hervorzuheben ist die Lage direkt am Haltepunkt der Bahn sowie auf der Wegeachse zwischen 

diesem Haltepunkt und dem neu entstehenden  Berufsschulcampus an der ehemaligen 

Wollkämmerei, die über den westlichen Platzbereich führt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die geplanten Nutzungen, inbesondere auch die Außengastronomie, wird der Platz ein 

attraktiver Aufenthaltsbereich im Zuge dieser wichtigen Wegeverbindung. 
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Grünstrukturen gliedern den Raum und erhöhen die Aufenthaltsqualität. Zudem wirken sie positiv 

auf das Kleinklima und bieten mit einer insektenfreundlichen Pflanzenwahl einen Baustein zur 

ökologischen Vielfalt in der Stadt. 

Die „Grünachse“ hebt das historische Bahnhofsgebäude hervor und verküpft es mit dem 

Straßenraum der Landrat-Christians-Straße. 

 
Stellplätze 

Hinter dem Neubau entsteht ein Parkplatz mit 25 Stellplätzen, davon 2-3 Plätze für Carsharing-

fahrzeuge. Der Parkplatzbereich wird mit Bäumen begrünt. Weitere 3 Stellplätze, zwei Kurzzeit- und 

ein Behindertenstellplatz, befinden sich auf dem Vorplatz. 

Auf dem Vorplatz werden 28 Fahrradabstellplätze angeboten, primär für Menschen, die Bäcker oder 

Sparkasse besuchen. Diese werden ihre Räder nur kurz abstellen. Eine Überdachung wird daher nicht 

vorgesehen, auch da sie aus gestalterischen Gründen auf dem Platz nicht erwünscht ist.  

Auf der Rückseite des Gebäudes, mit dem Eingang zu Arztpraxis und Pflegedienst, werden 18 

Fahrradabstellplätze angeboten. Sie werden optional überdacht. Weitere 8 Plätze befinden sich im 

gebäudenahen südlichen Bereich des Parkplatzes. 

 

Pflasterbeläge 

Der Platz wird in dem gleichen Material gepflastert, wie der bestehende Busbahnhof (Betonpflaster 

anthrazit), um einen städtbaulichen Zusammenhang zu schaffen. Vor dem Bahnhofsgebäude sowie 

entlang des Neubaus und als Bänderung im Betonpflasterbelag wird als Reminiszenz das jetzt vor 

dem Bahnhof befindliche Natursteinpflaster (Granit-Großsteinpflaster) wieder eingebaut. 

Die Parkplatzzufahrt und der Parkplatz selbst werden in grauem Betonpflaster, Rechteckpflaster 

20x10cm, gepflastert. 

 

Höhenkonzept 

Das Bahnhofsgebäude erhält ein Eingangspodest von ca. 15cm Höhe (im Bestand sind es 3 Stufen), 

d.h. das Gelände wird leicht angezogen. Der eingeschossige Gebäudeteil mit dem Bäcker liegt auf der 

gleichen Höhe wie das Bahnhofsgebäude. Zum Eingang des Bäckers gibt es eine Rampe, sodass ein 

barrierefreier Zugang gewährleistet ist. Die anderen Eingänge zu Sparkasse, rückwärtigem 

Treppenhaus und Pflegedienst sind stufenlos. Hier sind keine Rampen erforderlich, da dieser 

Gebäudeteil um 15cm tiefer gesetzt wird, als das bestehende Bahnhofsgebäude. 

 

Möblierung 

Sitzmauern, z.T. mit Bankauflagen, fassen die Pflanz- und Stellplatzflächen. Sie wiederholen sich als 

gliederndes Element auf dem Platz und auch weiterleitend zum bestehenden Platz an der Auebrücke. 

Sie erhalten zum Teil Sitzauflagen. 
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Sie werden als Gabionenmauern oder aus Betonblöcke gestaltet und teilweise mit Sitzauflagen aus 

Holz oder Hartkunststoff (HPL) versehen. 

 

Müllplatz 

Es werden vier Beton-Müllboxen vor dem südlichen Giebel angeordnet. Aufgrund der Nähe zur 

Straße ist dieser Bereich für den Müllstandort vorgegeben. Die Boxen werden so weit östlich 

aufgestellt, dass sie vor der geschlossenen Klinkerfassade stehen und nicht vor die Fensterfront des 

Neubaus reichen. Zudem werden sie zur Straße mit einer Strauchhecke (Höhe ca. 1,50m) eingegrünt. 

Die Boxen selbst haben einen Korpus aus dunklem Beton und Stahltüren pulverbeschichtet in 

anhrazit, sodass sie eine zurückhaltende und gepflegte Wirkung haben. 

 

Bepflanzung 

Eine „Blühachse“, die zentral von der Christian-Landrats-Straße auf das historische Bahnhofsgebäude 

führt, betont dieses und gliedert den Platz in die westlich davon verlaufende Wegeverbindung zum 

bahnsteig und den ruhigeren Platzbereich vor den Geschäften. Blühende Rosen, Stauden und Gräser 

bieten das ganze Jahr über einen angenehmen Blickfang. Diese blühende Pflanzung wiederholt sich 

entlang der Fassade des Neubaus. 

Der Platz wird dominiert von zwei großwachsenden Solitärbäumen (Zerreichen, Quercus cerris). Eine 

davon stellt eine Ersatzpflanzung für die für die Baumaßnahme gefällte Buche dar. Ihre Kronen 

werden zunehmend den Raum prägen und ein Blätterdach bilden. Sie erhalten großzügige grüne 

Baumscheiben mit einer ruhigen, bodendeckenden Bepflanzung. 

An der Landrat-Christians-Straße sind bereits mit der Umgestaltung des Busbahnhofs 4 Linden 

gepflanzt worden. Sie erhalten im 2. BA, wenn sie dann auf der Platzfläche stehen, grüne 

Baumscheiben oder, wo dieses wichtige Wegebeziehungen stören würde, begehbare Baumscheiben, 

entweder als dünnschichtiger wassergebundener Belag oder eine Baumroste. 

 

Flurstück 56/5 – Private Grünfläche 

Das Flurstück 56/5 gehört zum Planungsbereich. Es wird durch die Betriebsbahnstrecke vom Rest des 
Grundstücks getrennt. 

Die Fläche dient der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, u.a. zum Ausgleich für Bäume, die 
nach der Bremer Baumschutzverordnung geschützt sind. Ein Konzept für eine Bepflanzung der Fläche 
gibt es nicht. Die Anzahl,  Art und der Zeitpunkt der zu pflanzenden Bäume wird im Rahmen des An-
tragsverfahrens gemäß der Bremischen Baumschutzverordnung festgelegt. 
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Rasenfläche BA1 

Im 1. BA wird der Übergangsbereich zum bestehenden Gehweg als Rasenfläche hergestellt. Zwiebeln 

(Narcissen und z.B. Scillen) geben dieser Fläche im Frühjahr einen attraktiven Aspekt. Nach deren 

Abblühen wird die Fläche als extensiver Scherrasen kurz gehalten, wie auch die nebenliegenden 

städtischen Flächen an der bestehenden Zufahrt. Mit Bau des 2. BA wird diese Fläche als Teil des 

Gesamtplatzes befestigt bzw. Teil der dann fortgeführten „Blühachse“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
 
Ines Kruse           Hannover, 02.06.2020 

LINNEA Landschaftsarchitektur 
Appelstraße 20 

30167 Hannover 

Tel. 0511 / 56 90 90 -11 

info@linnea-la.de 
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1 Aufgabenstellung und Bearbeitungsweise 

Aufgabenstellung 

Es ist beabsichtigt, auf dem Grundstück „Bahnhof Blumenthal“ das Bahnhofs-
gebäude zu einem Café umzunutzen und einen Neubau für die Sparkasse zu 
errichten. 

In der verkehrlichen Beurteilung ist das zu erwartende Verkehrsaufkommen 
durch das Bauvorhaben und seine Verteilung an der Zu- und Ausfahrt zu ermit-
teln. Mit den Prognoseverkehren sind Stellungnahmen und Hinweise zum Er-
schließungskonzept für alle Verkehrsarten (Fußgänger, Rad, Kfz) zu erarbeiten. 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Landrat-Christians-Straße. 

Bedingt durch die vorhandene Verkehrssituation auf der Landrat-Christians-
Straße ist zu untersuchen, ob die Erschließung des Vorhabens in diesem Be-
reich aus verkehrlicher Sicht möglich ist bzw. mit welchen auf den Verkehr be-
zogenen Maßnahmen man rechnen muss, um einen sicheren und zügigen Ver-
kehrsablauf im Ein- und Ausfahrtsbereich sowie auf der Landrat-Christians-
Straße zu ermöglichen. 

Es sind Empfehlungen zur Lage der Zu- und Ausfahrt auf die Landrat-
Christians-Straße zu erarbeiten. 

 

Bearbeitungsweise 

Zur Beurteilung der heutigen verkehrlichen Situation wurden Verkehrszählun-
gen vom 08.11.2011 von 06:00 bis 10:00 Uhr und 15:00 bis 19:00 Uhr an den 
Knotenpunkten Landrat-Christians-Straße / Lüssumer Straße und Lüssumer 
Straße / Fresenbergstraße ausgewertet und auf das Jahr 2020 bzw. 2030 prog-
nostiziert. 

Die vorhandene bauliche Situation gibt zusammen mit den gezählten Ver-
kehrswerten sowie den prognostizierten Verkehrswerten Aufschlüsse über die 
Leistungsfähigkeit im Ein- und Ausfahrtsbereich des Vorhabens und auf der 
Landrat-Christians-Straße. 

Für die Prognose des zusätzlichen Verkehrsaufkommens aus den geplanten 
Nutzungen werden die Nutzungsangaben des Auftraggebers zugrunde gelegt. 
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Mit den prognostizierten Verkehrsdaten wurde die Leistungsfähigkeit der Ein- 
und Ausfahrt der geplanten Nutzungen mit einem "Simulationsprogramm für 
Knotenpunkte (KNOSIMO) simuliert bzw. beurteilt. 

Folgende Simulationsergebnisse für die nachmittägliche Spitzenstunde incl. des 
prognostizierten Verkehrsaufkommens durch die geänderte Nutzung wurden für 
die weitere Bewertung herangezogen 

- Verlustzeit 

- Zahl der Halte 

- Rückstaulänge 

 

Für die Folgerungen wurden die gültigen Richtlinien und Empfehlungen im 
Straßen- und Verkehrswesen herangezogen. 

 

Abb. 1: Übersichtsplan 
Quelle: OpenStreetMap-Daten, Lizenz: Open Database Licence (ODbL) 
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2 Heutige Situation 

2.1 Straßennetz 

Die Landrat-Christians-Straße ist eine verkehrswichtige Stadtstraße mit Anlie-
ger- und Erschließungsfunktion. Die Straße befindet sich in kommunaler Bau-
last. 

Die Landrat-Christians-Straße bildet mit der Lüssumer Straße einen Straßenzug 
im Stadtteil Blumenthal. Der Straßenzug verläuft von Fähr – Lobbendorf annä-
hernd parallel zur A 270 bis Blumenthal und quert dann in Blumenthal die 
A 270. 

Nördlich des Straßenzuges liegt der Bahnhof Blumenthal mit Busbahnhof, Re-
gionalbahnhof und Park & Ride-Anlage mit 30 Pkw-Stellplätzen und 
ca. 30 Fahrradbügeln. 

 

2.2 Bauliche Situation 

Die derzeitige Situation der Verkehrsanlagen im Umfeld und auf der Landrat-
Christians-Straße mit der Zu- und Ausfahrt im Bereich des geplanten Vorha-
bens zeigen das Luftbild und die folgenden Fotos. 

Östlich der vorhandenen Zu- und Ausfahrt befinden sich auf der Landrat-
Christians-Straße ein stillgelegtes Gleis und ein Gleis einer Betriebsbahn mit 
Schrankenanlage. Westlich befindet sich eine Fußgängerlichtsignalanlage zur 
Querung der Landrat-Christians-Straße als Anforderungsampel. 

Die Landrat-Christians-Straße wird auf beiden Seiten jeweils von einem Geh-
weg und einem Radweg (ohne Benutzungspflicht) begleitet. Die Fahrbahnen, 
Radwege und Gehwege sind in einem neuwertigen Zustand. 
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Abb. 2: Luftbild Plangebiet 
Quelle: Geoinformation Bremen 2019 
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2.3 Verkehrliche Situation 

Zur Ermittlung der heutigen Verkehrsbelastung auf der Landrat-Christians-
Straße wurden Verkehrszählungen vom 08.11.2011 ausgewertet. 

Im folgenden werden die Verkehrswerte, die 2011 festgestellt wurden aufge-
führt. 

Verkehrsbelastung 2011 
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Die Spitzenstunde für die Landrat-Christians-Straße westlich der Bahnschienen 
(heutige und geplante Zu- und Ausfahrt zum Vorhaben) wurden zwischen 15:45 
und 16:45 festgestellt. 

Verkehrsbelastung 2011 

  527 Kfz/h 
(SV 2,3 %) 

 
Landrat-Christians-Straße 

 

456 Kfz/h 
(SV 2,3 %) 

 

 

 

 

Hochrechnung von 2011 auf 2020 

Die allgemeine Verkehrszunahme bzw. -abnahme lässt sich aus den Verän-
derungen der jährlichen Fahrleistung je Pkw und des Pkw-Bestandes (aus 
der Shell-Prognose1) prognostizieren: 

Pkw-Dichte 20112 ca. 700 Pkw/1.000 Erwachsene 
Pkw-Dichte 2020 ca. 753 Pkw/1.000 Erwachsene 

Die Fahrleistung pro Pkw und Jahr kann zukünftig als leicht rückgängig an-
gesetzt werden: 

Fahrleistung 2011 ca. 11.200 km/Jahr und Fz 
Fahrleistung 2020 ca. 10.660 km/Jahr und Fz 

Damit lässt sich die allgemeine Verkehrsveränderung für das Jahr 2025 er-
mitteln: 

200.11700

660.10753




 = 1,024 

Bis zum Jahr 2020 war also aus wachsender Mobilität eine Zunahme von 
2,4 % für den Binnen-, Ziel-, Quell und Durchgangsverkehr zu erwarten. 

Verkehrsbelastung 2020 

  540 Kfz/h 
(SV 2,3 %) 

 
Landrat-Christians-Straße 

 

470 Kfz/h 
(SV 2,3 %) 

 

                                            
1 Shell – Prognose – „Flexibilität bestimmt Motorisierung“ (2003), Szenario Impulse 
2 Zählzeit 
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3 Prognose 

Für das Prognosejahr 2020 → 2030 wird keine allgemeine Verkehrssteigerung 
im motorisierten Verkehr angesetzt. Hinzu kommt der zu erwartende Verkehr 
des Geschäftsgebäudes mit Bäckerei (Bauvorhaben). 

 

3.1 Neue Verkehre durch das Bauvorhaben „Bahnhof Blumenthal“ 

Das Bauvorhaben „Bahnhof Blumenthal“ umfasst den Neubau eines Büro- und 
Geschäftsgebäudes und die Sanierung eines Gebäudes mit den Nutzungen 
Bäckerei, Stadtteilfiliale (Bank), Zweigstelle (Bank) Pflegedienst, Wohnen (Be-
stand), Büro- und Verwaltungsräume und Praxis. 

 

Abb. 3: Bauvorhaben „Bahnhof Blumenthal“ 
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Nach Angaben des Bauherren und des planenden Architekten sowie spezifi-
schen Verkehrswerten der VR ist das neue Verkehrsaufkommen in Tab. 3 mit 
den zugehörigen Prognosegrundlagen (Tab. 1 und Tab. 2) ermittelt worden. 
Durch eigene Zählungen vergleichbarer Einrichtungen konnte der zukünftige 
anfahrende und abfahrende Verkehr für die nachmittägliche Spitzenstunde dif-
ferenziert werden. 

① Beschäftigte: Modal-Split 
  30 % Fußgänger + Fahrrad 
  20 % ÖPNV 
  50 % Pkw 
100 % 

② Bank-Kunden: Modal-Split 

  15 % Fußgänger + Fahrrad 
  25 % ÖPNV 
  60 % Pkw (incl. Taxi) 
100 % 

  4 Kunden / h pro 100 m² ⤳ 

28 Kunden / 24 h pro 100 m² 

③ Wohnen  

Verkehr in der nachmittäglichen Spitzenstunde 

Zufahrt 0,25 Kfz/WE x h 
Abfahrt 0,23 Kfz/WE x h 
                            i. M. 0,24 Kfz/WE x h 

Verkehr in 24 Stunden 
(Werktag, ca. 9-fache der Spitzenstunde) 

Zufahrt 9 x 0,24 Kfz/WE x h = 2,2 Kfz/24 h x WE 
Abfahrt 9 x 0,24 Kfz/WE x h = 2,2 Kfz/24 h x WE 

④ Büro / Gewerbe 

Annahmen: 

Beschäftige / 100 m²:   3 
Pkw-Anteil: 70 % 
Pkw-Besetzungsgrad: 1,1 Pers./Pkw 

Verkehrsaufkommen pro Tag und 100 m² BGF 

0,70 x 
3

1,1 Pers./Pkw
 = 2 Pkw/24 h 

 (jeweils hin + rück) 

Der Kunden- und Versorgungsverkehr ist mit etwa 
+ 10 % in den spezifischen Werten enthalten. 

 

Tab. 1: Prognosegrundlage zur Tabelle „Frequentierung“ (① bis ④) 
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⑤ Bäckerei: 
 150 Kunden / 100 m² am Tag 
    20 % aus Vorhaben 
    80 % von außerhalb 

  30 % Fußgänger + Fahrrad 
  50 % ÖPNV 
  20 % Pkw mit 1,2 Pers./Pkw Besetzungsgrad 
100 % 

⑥ Praxis (Patienten): 
77 P

2000 m² (brutto)
 pro Stunde ≙ 0,039 P/h x m² 

 [Erfahrungswert] 

d. h. bei 212 m² ⤳ 

212 m² x 0,039 P/h x m² = 8 P/h bei 7 Stunden pro Tag 

  Modal-Split 

  15 % Fußgänger + Fahrrad 
  25 % ÖPNV 
  60 % Pkw (incl. Taxi) 
100 % 

 

Tab. 2: Prognosegrundlage zur Tabelle „Frequentierung“ (⑤ bis ⑦) 
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Nutzung 
 
(spezifische Werte) 

Nutz-
fläche 

Beschäftigte 
Kunden 

Patienten 
pro Tag 

Bewohner 
Sonst. 

 
pro Tag 

Σ Kfz/d 
(jeweils 
Anfahrt 
pro Tag) 

Kfz / Spitzen-
stunde 
Anfahrt 

Kfz / Spitzen-
stunde 
Abfahrt 

A Bäckerei 
201 m² 

~ 6 
①   0,5 x 6 = 

3 

~ 300 
⑤   0,8x300x0,2

1,2
= 

40 
  43 4 6 

B Stadtteilfiliale 
 (Bank) 331 m² 

~ 10 
④   10 x 0,7

1,1
= 

6 

~ 93 
②   0,6 x 93 = 

56 
  62 8 8 

C Zweigstelle 
 (Bank) 91 m² 

~ 3 
④   3 x 0,7

1,1
= 

2 

~ 25 
②   0,6 x 25 = 

15 
  17 14 15 

D Pflegedienst 
209 m“ 

~ 6 
①   0,5 x 6 = 

3 
   3 3 3 

E Wohnen 98 m² 
(1 WE) 

  
③ 
2 

 2 1 1 

F Büronutzung 
185 m² 

~ 6 
④   6 x 0,7

1,1
= 

4 

   4 0 2 

G Praxen 
212 m² 

~  6 
①   0,5 x 6 = 

3 

~ 58 
⑥   0,6 x 58 = 

35 
  38 5 7 

H Büronutzung 
165 m² 

~ 5 
④   5 x 0,7

1,1
= 

3 

   3 0 2 

Summe 172 35 44 

Tab. 3: Frequentierung 

Die Verkehrsverteilung wird aufgrund der Siedlungsstruktur mit 70 % in / aus Richtung Westen und 30 % in / aus Richtung Osten angenommen. 
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Abb. 4: Verkehrsbelastung 2030 
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4 Leistungsfähigkeitsbetrachtung 

Die Leistungsfähigkeit der Anbindungen des Vorhabens an die Landrat-Christians-
Straße wird mit den Werten der vorhergehenden Abb. 4 ermittelt und bewertet 
(siehe Anlage). 

 

Ergebnis 

Die Anbindung an die Landrat-Christians-Straße ist uneingeschränkt leistungsfä-
hig (höchste Qualitätsstufe A für die Landrat-Christians-Straße und Qualitätsstu-
fe B und C für die Zu- / Ausfahrt). Die mittleren Wartezeiten für die Ausfahrenden 
liegen bei 19,6  sec bis 29,9 sec. 

In der Ausfahrt zur Landrat-Christians-Straße ist mit einem seltenen Rückstau von 
max. 4 Kfz zu rechnen, der mittlere Rückstau liegt bei 0,1 Kfz. 

Auf der Landrat-Christians-Straße in Richtung Osten wird ein mittlerer Rückstau 
von 0,1 Kfz erwartet. In Richtung Westen gibt es keinen Rückstau. 

 
5 Folgerungen und Empfehlungen 

Die Anbindungen an die tangierende öffentliche Landrat-Christians-Straße ist leis-
tungsfähig. 

Bei kurzzeitiger und sehr seltener Belegung des Bahngleises der Betriebsbahn ist 
das links Einbiegen von der Zu- und Ausfahrt zur Landrat-Christians-Straße kurz-
zeitig nicht möglich. Bei 13 Kfz/h in dieser Richtung wird keine wesentliche Beein-
trächtigung erwartet. 

Die Anbindung des Vorhabens kann über die vorhandene Zu- und Ausfahrt erfol-
gen. Die vorhandene Zu- und Ausfahrt ist als solche gut erkennbar, die Sichtver-
hältnisse sind günstig. 

Zusätzliche fußläufige Verbindungen des Bauvorhabens zum Bahnsteig der Regi-
onalbahn und zum Busbahnhof können die ÖPNV Nutzung der Beschäftigten und 
der Kunden begünstigen. 

Eine Verlegung der Zu- und Ausfahrt in Richtung der Gleisanlage der Betriebs-
bahn wäre nicht wünschenswert. Die Schrankenanlage müsste dafür geändert 
werden. Eine zusätzliche Schranke auf dem Parkplatz würde erforderlich. Eine 
Schranke zum Parkplatz kann die Zufahrt für Fahrzeuge bei geschlossener 
Schranke behindern. Wartende Fahrzeuge können dabei den Fußgänger und 
Radverkehr behindern. 

Aus wirtschaftlicher Sicht wäre die Verlegung der Zu- und Ausfahrt mit Änderung 
der Gleisanlage und Schrankenanlage im Vergleich zur bestehenden Zu- und Aus-
fahrt sehr kostenintensiv. 

Es wird empfohlen die vorhandene Zu- und Ausfahrt zu nutzen und zusätzliche 
fußläufige Anbindungen zum Bahnsteig zu schaffen. 



Anlage 1 

VR 10.318 



OKDD
5.74 m

Private Grünfläche
(Gehölz)

In den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan einbezogene
Flächen nach § 12  Abs. 4 BauGB

Private Grünfläche (arten- und kräuterreiche Wiese)

Private Grünfläche (Gehölz)

OK 15,5
     II

St, Cs

FH 18,0
TH 14,5

II

OK 10,0
     I

Technische
Aufbauten
max. 2,0 m

Y

St St
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Bhf. Blumenthal
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44
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Gehweg

Radweg

Grünfläche

Landrat-Christians-Straße

Rampe

Öffentliche
Grünfläche
(Parkanlage)

FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 112
zugleich Vorhaben- und Erschließungsplan

für die Errichtung eines Geschäftsgebäudes mit Gastronomie am
Bahnhof Blumenthal in Bremen-Blumenthal zwischen
Bahntrasse Farge-Vegesack, Gewerbegleis "Zur Westpier",
Landrat-Christians-Straße und Jenny-Ries-Platz

Bearbeitungsstand: 18.11.2020

Dieser Plan stellt in übersichtlicher Form den Geltungsbereich und die wichtigsten
Festsetzungen dar. Er ist nicht identisch mit dem zu beschließenden  Urkundsplan,
der für die Dauer der Plenarsitzungen bei der Verwaltung der Bürgerschaft zur
Einsichtnahme ausliegt.

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

N

ohne Maßstab

BAULINIE, BAUGRENZE

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
mit Vorhaben- und Erschließungsplan

SONSTIGE PLANZEICHEN

Baugrenze

  II Zwingende Zahl der Vollgeschosse
OK 15,5 Oberkante baulicher Anlagen inklusive Attika als Höchstmaß in Metern

über Normalnull (ü.NN)
FH 18,5 Maximale Firsthöhe baulicher Anlagen in Metern über Normalnull (ü.NN)
TH 14,5 Maximale Traufhöhe baulicher Anlagen in Metern über Normallnull (ü.NN)

Öffentliche Grünfläche mit textlich definierter Zweckbestimmung: Parkanlage

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT, GRÜNFLÄCHEN

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fußgängerbereich

VERKEHRSFLÄCHEN

Umgrenzung von Flächen für technische Aufbauten mit Angabe der maximalen
Höhenüberschreitung in Metern über der Dachhaut

Technische Auf-
bauten max. 2,0 m

Anpflanzung von Bäumen, dauerhaft zu erhalten und nach Abgang zu ersetzen

Fläche für die Anpflanzung von Sträuchern, dauerhaft zu erhalten und nach
Abgang zu ersetzen

DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

OKDD
5.74m

Höhenpunkt in Metern über NormalNull (Oberkante eines bestehenden Kanaldeckels
außerhalb des Plangebietes)

Straßenbegrenzungslinie

Abgängiger Bestandsbaum mit lfd. Nummerierung

Private Grünfläche mit textlich definierter Zweckbestimmung: arten- und
kräuterreiche Wiese / Gehölz

Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fußgängerbereich

Öffentliche
Grünfläche

Private
Grünfläche

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, dauerhaft zu erhalten

Abgrenzung von Flächen, die gemäß § 12 Abs. 4 BauGB in den Geltungsbereich des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans einbezogen werden.

HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN

Hauptwasserleitung DN 400 unterirdisch

Y
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Fläche zugunsten der zuständigen
Leitungsträger

Abgrenzung unterschiedliches Maß der baulichen Nutzung (Grundflächen Gebäude/
Gebäudeteile, Gebäudehöhen, Anzahl der Geschosse)

St, Cs Umgrenzung von Flächen für Kfz-Stellplätze (St) und Carsharing-Stellplätze (Cs)

10

Baulinie

Private Verkehrsfläche

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Unterirdische Regenwasserleitung der Farge-Vegesacker-Eisenbahn

Textliche Festsetzung
1. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind ausschließlich zulässig:

· ein Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
· Anlagen für gesundheitliche Zwecke,
· Schank- und Speisewirtschaften,
· Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 200 m² sowie
· Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO.


	381S.pdf
	Bremische Bürgerschaft Drucksache 20/381 S
	Mitteilung des Senats vom 22. Dezember 2020
	Vorhabenbezogener Bebauungsplan 112
	(mit Vorhaben- und Erschließungsplan) für die Errichtung eines Geschäftsgebäudes mit Gastronomie am Bahnhof Blumenthal in Bremen-Blumenthal zwischen Bahntrasse Farge-Vegesack, Gewerbegleis „Zur Westpier", Landrat-Christians-Straße und Jenny-Ries-Platz
	(Bearbeitungsstand: 18. November 2020)



	top 5_20201222_Anlage Gesamt_Vorhabenbezogener BP 112
	VEP112_Bericht_Anlagen
	01_VEP_112_Satzung_Bericht
	01a_VEP_112_Satzung_Begründung
	A. Plangebiet
	B. Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes
	1. Entwicklung und Zustand
	2. Geltendes Planungsrecht
	3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplans
	4. Planungsverfahren

	C. Planinhalt
	1. Art der baulichen Nutzung
	2. Maß der baulichen Nutzung
	3. Baugrenzen, Baulinie
	4. Verkehrsflächen, verkehrliche Erschließung
	5. Mobilitätskonzept, Stellplätze
	6. Entwässerung, Ver- und Entsorgung
	7. Immissionsschutz
	8. Freiraumkonzeption, Grünflächen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	9. Örtliche Bauvorschriften (nach § 85 BremLBO)
	10. Maßnahmen zum Klimaschutz
	11. Altlasten
	12. Nachrichtliche Übernahme (Wasserschutzgebiet)
	13. Kampfmittel
	14. Landesarchäologie
	15. Hinweise

	D. Umweltbericht
	E. Finanzielle Auswirkungen / Genderprüfung
	1. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderspezifische Auswirkungen
	2. Genderprüfung


	02a_VEP_112_GOP_Text
	02b_VEP_112_GOP_Erläuterungen
	GOP-Erläuertungen [Layouttitel]

	02c_VEP_112_GOP_Plan
	GOP [M1:300]
	Ansichtsbereich-6
	Ansichtsbereich-8


	03a_VEP_112_Anlage2_FRK_Text
	03b_VEP_112_Anlage2_FRK_Zwischenstand
	Freiraumkonzept-BA1 [M1:200]
	Ansichtsbereich-3
	Ansichtsbereich-2


	03c_VEP_112_Anlage2_Endzustand
	Freiraumkonzept-BA2 [M1:200]
	Ansichtsbereich-4
	Ansichtsbereich-5


	04_VEP_112_Anlage3_Baumgutachten-komprimiert 3
	05_VEP_112_Anlage4_Verkehrsgutachten-komprimiert

	Senat-VE 112-Klischee

	top 5_20201222_Anlage_Klischeeplan_ VEP 112
	top 5_20201222_Vorhabenbezogener PB_112_Begründung
	VEP112_Bericht_Anlagen
	01a_VEP_112_Satzung_Begründung
	A. Plangebiet
	B. Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes
	1. Entwicklung und Zustand
	2. Geltendes Planungsrecht
	3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplans
	4. Planungsverfahren

	C. Planinhalt
	1. Art der baulichen Nutzung
	2. Maß der baulichen Nutzung
	3. Baugrenzen, Baulinie
	4. Verkehrsflächen, verkehrliche Erschließung
	5. Mobilitätskonzept, Stellplätze
	6. Entwässerung, Ver- und Entsorgung
	7. Immissionsschutz
	8. Freiraumkonzeption, Grünflächen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	9. Örtliche Bauvorschriften (nach § 85 BremLBO)
	10. Maßnahmen zum Klimaschutz
	11. Altlasten
	12. Nachrichtliche Übernahme (Wasserschutzgebiet)
	13. Kampfmittel
	14. Landesarchäologie
	15. Hinweise

	D. Umweltbericht
	E. Finanzielle Auswirkungen / Genderprüfung
	1. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderspezifische Auswirkungen
	2. Genderprüfung


	02a_VEP_112_GOP_Text
	02b_VEP_112_GOP_Erläuterungen
	GOP-Erläuertungen [Layouttitel]

	02c_VEP_112_GOP_Plan
	GOP [M1:300]
	Ansichtsbereich-6
	Ansichtsbereich-8


	03a_VEP_112_Anlage2_FRK_Text
	03b_VEP_112_Anlage2_FRK_Zwischenstand
	Freiraumkonzept-BA1 [M1:200]
	Ansichtsbereich-3
	Ansichtsbereich-2


	03c_VEP_112_Anlage2_Endzustand
	Freiraumkonzept-BA2 [M1:200]
	Ansichtsbereich-4
	Ansichtsbereich-5


	04_VEP_112_Anlage3_Baumgutachten-komprimiert 3
	05_VEP_112_Anlage4_Verkehrsgutachten-komprimiert

	Senat-VE 112-Klischee




